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Neue Methoden und Strategien entwickeln

Unsere Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen sind seit jeher Veränderungen
unterworfen. Neu ist, dass diese Ent-
wicklung in immer kürzeren Zeitab-
ständen erfolgt. Kennzeichnend für die
Einflüsse auf die Arbeitswelt von heute
sind die Globalisierung der Wirtschaft,
der Strukturwandel und die rasante
Entwicklung von Technologie und
Kommunikation. Natürlich verändern
sich dadurch auch die Rahmenbedin-
gungen für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit.

Die Aufgabenstellungen in der Ar-
beitswelt bewirken neue Belastungs-
und Beanspruchungsstrukturen sowie
Risiken. Beschäftigte sind immer häu-
figer von psychomentalen und psycho-
sozialen Fehlbelastungen betroffen,
die vorwiegend aus der Arbeitsorgani-
sation und den Arbeitsinhalten resultie-
ren. Arbeiten unter Zeitdruck, hohes
Arbeitstempo, zunehmende Arbeits-
verdichtung sind nur einige Beispiele
für die veränderten Belastungen.

Deshalb müssen geeignete Methoden
und Strategien im Arbeitsschutz entwi-
ckelt werden, die den neuen Heraus-
forderungen gerecht werden. Die Ar-
beitsschutzbehörden der Länder ha-
ben sich dies mit einem Strategiepa-
pier „Ermittlung psychischer Fehlbe-
lastungen am Arbeitsplatz und Mög-
lichkeiten der Prävention“ bereits zur
Aufgabe gemacht. Auch der XVI.
Weltkongress für Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit vom 26. bis 31.
Mai 2002 in Wien setzt sich mit dem
Thema sicheres und gesundes Arbei-

ten in der Zukunft unter dem Motto
„Innovation und Prävention“ auseinan-
der.

Die Aufmerksamkeit muss jedoch
weiterhin auch den Beeinträchtigungen
gelten, denen die Beschäftigten seit je-
her bei der Arbeit ausgesetzt sind. Die
Entwicklung neuer Methoden und
Strategien im Arbeitsschutz muss so-
wohl den neuen als auch den her-
kömmlichen Beanspruchungen ge-
recht werden, wie z. B. der Vermei-
dung oder Verringerung von Gefähr-
dungen durch komplexe technische
Anlagen, gefährliche Arbeitsstoffe,
Lärm.

Die Gewerbeaufsicht erfüllt nicht nur
wichtige Aufgaben beim präventiven
Gesundheitsschutz bei der Arbeit; sie
ist vor allem auch Verbraucherschutz-
behörde für das weite Aufgabengebiet
des technischen und stofflichen
Verbraucherschutzes, d. h. nahezu
des gesamten Non-Food-Bereichs.

Gezielte Marktkontrollen dienen dem
Schutz der Verbraucher vor mangel-
haften Produkten und der heimischen
Wirtschaft vor unlauterem Wettbewerb.
Eine effiziente Marktüberwachung be-
darf großen personellen Einsatzes und
moderner Informations- und Kommu-
nikationssysteme. Dies erfordert auch
in Zukunft große Anstrengungen aller
Beteiligten.

Die Beratung der Wirtschaft in allen
Fragen des Arbeitsschutzes und der
Produktsicherheit ist neben der Über-

prüfungstätigkeit Hauptaufgabe der
Gewerbeaufsicht. Mit qualifizierten
Technikern, Ingenieuren, Chemikern
und Ärzten steht sie Arbeitgebern vor
allem kleiner und mittlerer Betriebe
sowie Herstellern mit Rat und Tat zur
Seite. Dabei kann es nicht ausbleiben,
dass Gewerbeaufsichtsamte auch an-
ordnen oder sanktionieren müssen.

Insgesamt nahm die bayerische Ge-
werbeaufsicht im Berichtsjahr 116.664
Kontrollen in Betrieben, auf Baustellen
und auf der Straße, im Handel, auf
Messen und Märkten vor. Der Bauar-
beiterschutz war auch in diesem Jahr
wieder eine der Schwerpunktaufgaben
der Gewerbeaufsicht.

Besonders bewährt hat sich das Kon-
zept gezielter Projektarbeit wobei die
Schwerpunkte der Überprüfungs- und
Beratungstätigkeit dort angesetzt wur-
den, wo Defizite in der Umsetzung des
Arbeitsschutzes zu erwarten waren.

Allen Beschäftigten der bayerischen
Gewerbeaufsichtsämter und des Baye-
rischen Landesamtes für Arbeits-
schutz, Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik gilt Dank für die im Be-
richtsjahr geleistete Arbeit.

München, im April 2002
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1.
Gewerbeaufsicht

1.1
Aufgaben

Zentrale Aufgabe der Gewerbeaufsicht
ist die Sicherheit und der Gesundheits-
schutz aller Beschäftigten am Arbeits-
platz.

Gleichzeitig erfüllt die Gewerbeaufsicht
auch wichtige Aufgaben im Verbrau-
cherschutz bei Non-Food-Produkten
sowie beim Schutz der Umwelt und
Dritter vor Gefahren technischer Anla-
gen, vor Gefahrstoffen und vor gefähr-
lichen Transportgütern.

Die Überwachungs- und Beratungstä-
tigkeit der Gewerbeaufsicht im Arbeits-
schutz und in der Sicherheitstechnik
umfasst im Wesentlichen:

� die Errichtung und den Betrieb von
Arbeitsstätten, den richtig bemes-
senen Luftraum, an die Sehaufga-
be angepasste Beleuchtung,
Flucht- und Rettungswege

� die ergonomisch richtige, d. h. die
gesundheitsgerechte, dem Men-
schen angepasste Gestaltung von
Arbeitseinrichtungen und Arbeits-
plätzen

� die Sicherheit von technischen An-
lagen, Maschinen, Geräten und Ar-
beitsverfahren

� den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten beim Umgang mit Ge-
fahrstoffen und bei Tätigkeiten mit
Mikroorganismen („biologischen
Arbeitsstoffen“) 

� die Überprüfung der Beförderung
gefährlicher Güter sowohl in den
Betrieben als auch auf den Straßen

� die Kontrolle der Arbeitszeitvor-
schriften, des Sonntagsarbeitsver-
bots sowie den besonderen Schutz
für werdende Mütter und Jugendli-
che, insbesondere – auch zum
Schutz der Bürger – die Überprü-
fung der Einhaltung der Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr

� die Effektivität der betrieblichen Ar-
beitssicherheitsorganisation und

� den medizinischen und hygieni-
schen Gesundheitsschutz und die
Gesundheitsförderung.

Die Gewerbeaufsicht kommt ihrer Be-
ratungs- und Überwachungspflicht im
Bereich des technischen Verbraucher-
schutzes insbesondere nach durch

� Marktkontrollen, vorwiegend auf
Messen und Ausstellungen

� Verbraucherwarnungen über das
Europäische Schnellinformations-
system (RAPEX) und 

� durch Beratung der Hersteller und
Verbraucher.

Unsichere Produkte werden unmittel-
bar aus dem Verkehr gezogen.

Im Bereich des stofflichen Verbrau-
cherschutzes kontrolliert die Gewerbe-
aufsicht im Vollzug der chemikalien-
rechtlichen Vorschriften 

� Hersteller, Einführer und Händler
hinsichtlich der sicheren Verpa-
ckung und gefahrenbezogenen
Kennzeichnung ihrer Produkte. Da-
mit trägt sie zu einem besseren
Schutz der Verbraucher bei der
Verwendung von gefährlichen Che-
mikalien bei.

Außerdem nimmt sie 

� Stichproben der im Handel ange-
botenen Produkte und lässt sie
chemisch untersuchen. Dadurch
können Produkte, die verbotene
Stoffe enthalten, ermittelt und ihr
Verkauf kann unterbunden werden.

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz
der Verbraucher vor mangelhaften Pro-
dukten und der heimischen Wirtschaft
vor unlauterem Wettbewerb.

Das Bayerische Landesamt für Ar-
beitsschutz, Arbeitsmedizin und Si-
cherheitstechnik (LfAS) untersucht die
im Handel gezogenen Stichproben
chemisch auf in den chemikalienrecht-
lichen Vorschriften geregelte Stoffe. Es
berät und informiert Verbraucher auf
Messen und Ausstellungen – aber
auch über seine Internetseiten – und
regt zu sicherem Verhalten im Beruf, in
Heim und Freizeit und über die dazu
erforderlichen Schutzmaßnahmen an.
Durch Informationsveranstaltungen,
Mal- und Zeichenwettbewerbe und Si-
cherheitstests in Schulen wird das Si-
cherheitsbewusstsein der jungen Mit-
bürger gefördert.

1.2
Organisation 

Das Jahr 2001 war vor allem durch
den Wechsel der Gewerbeaufsicht in
das neu gegründete Ministerium für
Gesundheit, Ernährung und Verbrau-
cherschutz bestimmt. Dieses Ministe-
rium wurde in Bayern am 1. Februar
2001 zur Verbesserung des Schutzes
der Verbraucher eingerichtet. Da Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz sowie der Verbraucher-
schutz im Bereich der Gerätesicherheit
und der Verwendung von Chemikalien
zweifelsfrei dem Verantwortungsbe-
reich des neuen Geschäftsbereiches
zuzurechnen sind, ging die Gewerbe-
aufsicht zum 1. Februar vollständig
und in unveränderter interner Organi-
sation in den Geschäftsbereich des
neuen Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit, Ernährung und
Verbraucherschutz über. Damit blie-
ben die bisher in hohem Maß be-
währten Synergien zwischen den Auf-
gabenfeldern erhalten. Durch den
Wechsel erhielten Gesundheits- und
Verbraucherschutz neuen Stellenwert.

Lediglich der Vollzug des Laden-
schlussgesetzes sowie die Fachauf-
sicht über die Entgeltüberwachung bei
den Gewerbeaufsichtsämtern verblieb
im Geschäftsbereich des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie und Frauen.

In der Organisation der Gewerbeauf-
sichtsämter ergaben sich keine Verän-
derungen und auch die Organisation
der Fachabteilung im Ministerium
blieb, von geringen Anpassungen ab-
gesehen, unverändert.

Abgeschlossen wurde die Neuorgani-
sation des Bayerischen Landesamtes
für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik, mit der im Jahr
1999 begonnen worden war. Auch für
das Landesamt wurde in Anlehnung 
an die Gewerbeaufsichtsämter eine
Organisation mit nur zwei Hierarchie-
ebenen im Gegensatz zum früheren
vierstufigen Aufbau gewählt. Die fach-
lichen Aufgaben des Landesamtes
wurden auf acht Dezernate verteilt;
hinzu kommt ein Dezernat Verwaltung.

Zusätzlich wurden sogenannte „fachli-
che Querschnittaufgaben“ eingeführt,
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die im Sinn einer Matrixorganisation
übergreifende Aufgaben wie Qualitäts-
und Wissensmanagement für die ge-
samte Gewerbeaufsicht beinhalten. Im
Zuge der Neuorganisation wurden
auch weitere Aufgaben der Fachabtei-
lung auf das Landesamt übertragen.
Es handelt sich hierbei im Wesent-
lichen um Aufgaben zur  Unterstützung
des Ministeriums in zentralen Fragen
der Gewerbeaufsicht, um Aufgaben im
Bereich der Ausbildung der Gewerbe-
aufsichtsbeamten sowie um verschie-
dene koordinierende Aufgaben. Das
Landesamt leistete und leistet damit
einen sehr wichtigen Beitrag, die Ar-
beit der Gewerbeaufsicht den Erforder-
nissen entsprechend fortzuentwickeln
und zu verbessern.

In der Fachabteilung „Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin, Produktsicherheit
und technische Marktüberwachung“
traten in den Führungspositionen keine
personellen Veränderungen ein.

Im Gewerbeaufsichtsamt München-
Stadt wurde als Folge des Ausschei-
dens von Herrn Ltd. Gewerbedirektor
Janisch aus dem aktiven Dienst Herr
Gewerbedirektor Tschech als neuer
Leiter bestellt.

Die im Jahr 1999 begonnene Einfüh-
rung der Kosten- und Leistungsrech-
nung in der bayerischen Gewerbeauf-
sicht wurde auch im Jahr 2001 in den
zwei Pilotämtern, den Gewerbeauf-
sichtsämtern München-Land und
Nürnberg, weiter vorangetrieben. Im
Zuge des Ressortwechsels unterblieb
jedoch die für das Jahr 2001 geplante
Ausdehnung auf alle Gewerbeauf-
sichtsämter, da zunächst ein Gesamt-
konzept für die Kosten- und Leistungs-
rechnung im neuen Geschäftsbereich
erarbeitet werden musste, das auch
die inzwischen erfolgten zentralen Vor-
gaben für die Bayerische Staatsver-
waltung in diesem Bereich berücksich-
tigt.

Im Jahr 2001 ist die 1999 begonnene
Neustrukturierung der IuK-Technik der
bayerischen Gewerbeaufsicht in die
entscheidende Phase getreten. We-
sentliche Elemente sind der Umstieg
auf PC-Systeme in Client-Server-Ar-
chitektur auf Windows-NT Basis, die
Vollausstattung der bisher nur teilweise
mit IuK-Technik ausgestatteten Gewer-

beaufsichtsämter und der Einsatz der
Software IFAS für den Bereich der Da-
tenerfassung.

Im Rahmen der vorgesehenen Pilot-
projekte wurden zunächst die Gewer-
beaufsichtsämter Regensburg und
München-Stadt vollständig mit neuer
Hardware entsprechend den Projekt-
vorgaben ausgestattet und die Daten-
übernahme sowie der Einsatz der wei-
teren Softwarekomponenten erprobt.
Dabei zeigte sich, dass insbesondere
die Übertragung und Integration der
bisherigen Verfahren, deren Nutzung
weiterhin möglich sein soll, mit erhebli-
chem Aufwand verbunden ist. Als Er-
gebnis wird den Ämtern die Nutzung
aller bisher bestehenden Verfahren in
einer neuen Benutzeroberfläche, aber
auch der Einsatz aller neuen Produkte
möglich sein.

Der Abschluss des Pilotprojektes er-
folgte zum Jahresende 2001. Als er-
stes Amt wird das Gewerbeaufsichts-
amt Regensburg den Echtbetrieb auf-
nehmen. Im Laufe des Jahres 2001
hatte bereits über einen längeren Zeit-
raum ein Parallelbetrieb des neuen
und alten Systems stattgefunden. Un-
abhängig davon wurde jedoch die ge-
plante Vollausstattung der Gewerbe-
aufsichtsämter München-Land, Augs-
burg und Landshut mit Hardware
vorgenommen. Die drei übrigen Ämter
folgen zu Beginn des Jahres 2002.

Die gesamte Umstellung erfolgt bis
zum Ende des Jahres 2002. Der enge
Zeitrahmen und der schnelle Fortgang
des Projektes erforderten wie in den
Vorjahren von allen betroffenen Mitar-
beitern der Gewerbeaufsichtsämter
und des Landesamtes überdurch-
schnittlichen Einsatz. Das Projekt ist
wegen des Nebeneinanders bestehen-
der Lösungen, verbesserungsbedürfti-
ger Bestandteile sowie neuer Kompo-
nenten besonders komplex und stellt
die umfassendste Veränderung in der
IuK-Technik seit deren Einführung in
der Gewerbeaufsicht dar.

1.3
Personal

Eine Übersicht über die Stellensitua-
tion in der Gewerbeaufsicht gibt Tabel-

le 1 auf Seite 77 im Anhang des Be-
richts.

An den acht bayerischen Gewerbeauf-
sichtsämtern einschließlich der Außen-
stelle Bayreuth waren zum Jahresende
2001 insgesamt 430 ausgebildete Be-
amte des technischen Dienstes in Voll-
oder Teilzeitbeschäftigung tätig. Hinzu
kamen weitere 28 Gewerbeaufsichts-
beamte am Bayerischen Landesamt
für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik. In Ausbildung be-
fanden sich insgesamt 57 Gewerbe-
aufsichtsbeamte.

Die Zahl der Gewerbeärztinnen und
Gewerbeärzte in den Gewerbeärzt-
lichen Diensten und dem Landesamt
belief sich zum Ende des Berichtsjah-
res auf 29. Auch in dieser Personen-
gruppe finden sich sowohl Voll- als
auch Teilzeitbeschäftigte.

1.3.1
Personallage

Der Abbau von 70 Planstellen im Zuge
der Verwaltungsreform der Gewerbe-
aufsicht war mit Ende des Berichtsjah-
res 2000 weitgehend abgeschlossen.
Die Intensivierung des Verbraucher-
schutzes durch die Neugründung des
Bayerischen Staatsministeriums für
Gesundheit, Ernährung und Verbrau-
cherschutz führte zu 27 neuen Stellen,
von denen 25 Stellen direkt den Äm-
tern zu Gute kommen. Sie sollen ins-
besondere die Bildung neuer Schwer-
punkte im Bereich des technischen
und stofflichen Verbraucherschutzes
und der Marktüberwachung ermög-
lichen. Der Personalstand der Gewer-
beaufsicht wird sich damit nach der
Personalreduzierung der vergangenen
Jahre mittelfristig wieder erhöhen.

Die Personalsituation bleibt gleichwohl
angespannt, da sich die Auswirkungen
der Altersteilzeit nun wie erwartet mas-
siv bemerkbar machen. Die Situation
wird weiterhin durch den nicht homo-
genen Altersaufbau des Personalkör-
pers verschärft, der durch starke Ein-
stellungsjahrgänge in den 70-er Jahren
bedingt ist und nunmehr zu starken
Personalverlusten durch Eintritt in den
Ruhestand führt. Bis zum Jahresende
2001 haben 45 Beamte der Gewerbe-
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aufsicht Altersteilzeit beantragt und
jährlich scheiden etwa 20 bis 25 Be-
amte durch Ruhestand aus.

Da die Beamten bei der Altersteilzeit
weiterhin ihre ursprünglichen Stellen
besetzen, ist trotz der vorgesehenen
teilweisen Kompensation auch in den
nächsten Jahren noch mit Defiziten zu
rechnen. Die auf den freien Stellen
neu eingestellten Beamten stehen
auch nicht sofort, sondern erst nach
ihrer Ausbildungszeit von eineinhalb
bzw. zwei Jahren zur Verfügung. Einige
Ämter sind durch überproportionale
Personalabgänge besonders belastet.

Zur Kompensation der Defizite wurden
die bereits im Jahresbericht 2000 an-
gekündigten Maßnahmen konsequent
durchgeführt. So wurden Einstellungen
nicht mehr nur zum Termin 1. Oktober
vorgenommen, sondern sobald eine
ausreichende Anzahl von Stellen für
die wirtschaftliche Durchführung eines
Lehrgangs zur Verfügung stand. Für
die Einstellungen wird auch eine be-
grenzte Anzahl von Anwärterstellen
bereitgehalten, so dass bereits im Vor-
griff auf absehbar freiwerdende Stel-
len eingestellt werden kann.

Im gehobenen und höheren Dienst
wurden zum 1. April 2001 jeweils sie-
ben Anwärter (davon 1 höherer Dienst
im Landesamt) eingestellt, eine weitere
Einstellung von 23 Anwärtern des ge-
hobenen Dienstes erfolgte zum 
1. Oktober 2001. Zusammen mit den
bereits zum 1. Oktober 2000 einge-
stellten 20 Anwärtern (davon 4 im
Landesamt) befand sich damit im Jahr
2001 die außergewöhnliche Zahl von
57 Anwärtern in Ausbildung.

1.3.2
Aus- und Fortbildung

Aufgrund der Einstellungen zum 
1. Oktober 2000 und der Einstellungen
im Jahr 2001 liefen im Jahr 2001 drei
Ausbildungsgänge parallel. Dies stellt
sowohl für die ausbildenden Ämter,
aber auch für das Lehrpersonal in den
lehrgangsgebundenen Ausbildungstei-
len, das sich vorwiegend aus den akti-
ven Gewerbeaufsichtsbeamten rekru-
tiert, eine erhebliche zusätzliche Be-
lastung dar.

Die Fortbildung des Personals wurde –
auch nach dem Wechsel des Ge-
schäftsbereichs – in unveränderter
Weise fortgeführt. Die schnell wech-
selnden und wachsenden Anforderun-
gen machen auch weiterhin die ständi-
ge Anpassung von Wissen, Kenntnis-
sen und Fähigkeiten unverzichtbar. Zur
berufsbezogenen Weiterbildung wur-
den Seminare u. a. über folgende The-
men durchgeführt:

� Produktsicherheit im Europäischen
Binnenmarkt

� Ergonomie

� Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Gefahrstoffen

� Grundlagen der Mikrobiologie im
Hinblick auf die Biostoffverordnung

� Pyrotechnik

� Die neue Störfallverordnung

� Strahlenschutz im zahnärztlichen
Bereich

� Ordnungswidrigkeitenrecht

� Medizinischer Arbeitsschutz für
Gewerbeärzte

� Mitarbeiterführung und Zusammen-
arbeit

� Rhetorik – Gespräch, Verhandlung,
Vortrag

� Moderation – Präsentation

� Sicher auftreten und überzeugend
argumentieren bei Betriebsbesichti-
gungen

� Technisches Englisch

� Selbstmanagement – Zeitmanage-
ment – Arbeitstechniken.

Ergänzt wurde das Angebot durch Se-
minare zur Fortbildung auf dem Gebiet
der Informationsverarbeitung und In-
House-Schulungen, die außer von der
Verwaltungsschule der Sozialverwal-
tung auch durch die Zentralstelle für
Informationsverarbeitung in der Ge-
werbeaufsicht (ZIG) organisiert bzw.
durchgeführt wurden.

7

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

TEIL 1

P�������
�Q

����������	��������
��
���
�����������
��������������	


���������	


���
����������� ���������������

����������������������
��������������

���������������������
����

����������
�����������
�������������

��������������
�����������
�������������

���� �� !� � "!���!#  $�% &"� &! �&

���& "#�!�"� "!%$�!&"$ $#$  #$  !"�$

��� "��!%�% "!��$!�%" "��  %  !�" 

���� "%#!"�% "!"#"!#$" " �  &" �!�$�

%### "%&! �$ "!""�!��� "�� �%" �!�#$

%##� "��!�$� "!$%�!$�� "$ �"& �! &&



1.4
Tätigkeit im Außendienst

1.4.1
Dienstgeschäfte in den 
Betrieben

Zum Ende des Jahres 2001 betreute
die bayerische Gewerbeaufsicht über
433.000 Betriebe mit etwa 4,5 Millio-
nen Beschäftigten (s. Tabelle 2 auf
Seite 77). Über die Verteilung der Be-
triebe und der Arbeitnehmer auf die
einzelnen Gewerbeaufsichtsämter gibt
die Übersicht 2 Auskunft.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr
65.229 Dienstgeschäfte in den Betrie-
ben in Bayern durchgeführt. Die Ver-
teilung auf die einzelnen Betriebsgrö-
ßenklassen ist der Tabelle 3.1 auf Sei-
te 78 zu entnehmen. Die Umstellung
der statistischen Erfassung der Dienst-
geschäfte konnte im Laufe des Jahres
abgeschlossen werden, so dass für
das Berichtsjahr wieder Angaben über
die aufgesuchten Betriebe, aufge-
schlüsselt nach Branchen möglich
sind. Die Art der Dienstgeschäfte im
Außendienst sowie deren Verteilung
auf die verschiedenen Sachgebiete ist

aus der Tabelle 4 auf Seite 83 zu ent-
nehmen.

Um bei den Überprüfungen eine mög-
lichst hohe Effektivität zu erreichen,
werden bevorzugt Betriebe mit einem
hohen Gefährdungspotential besich-
tigt. Insbesondere werden gezielt Be-
triebe und Arbeitsplätze auch im Rah-
men von Projekten im Sinn von
Schwerpunktprüfungen kontrolliert, bei
denen Defizite in der Umsetzung von
Arbeitsschutzvorschriften erwartet wer-
den.

1.4.2
Dienstgeschäfte im Zusammenhang
mit Projektarbeit

Die Durchführung von Projekten ist ein
wichtiges Element des 1998 eingeführ-
ten Außendienstkonzeptes. Im Be-
richtsjahr wurden innerhalb und außer-
halb von Betrieben folgende Projekte
durchgeführt bzw. abgeschlossen:

� Umgang mit Gefahrstoffen in histo-
pathologischen Laboratorien

� Umgang mit Gefahrstoffen an Be-
rufsschulen

� Gefahrstoffmessungen in betretba-
ren Sprengstofflägern

� Abgabe gefährlicher Stoffe und Zu-
bereitungen nach § 2 ff Chemika-
lienverbotsverordnung im Groß-
und Einzelhandel

� Gefahrgutbeauftragtenverordnung

� Überprüfung der Arbeitszeit im Be-
wachungsgewerbe

� Sicherheit und Gesundheitsschutz
beim Bauschuttrecycling

� Arbeits- und Gesundheitsschutz
bei potenziellem Kontakt mit BSE-
Erregern

� Arbeitsschutz von Reinigungskräf-
ten in Krankenhäusern

� Umsetzung der Baustellenverord-
nung auf kleinen und mittelgroßen
Baustellen

� Sicherheitstechnische Maßnahmen
an Flurförderzeugen

� Gefährdungen und Belastungen in
der Galvanik
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Übersicht 2; Regionale Verteilung der Betriebe 

Gewerbe- Betriebe mit  Gesamtzahl 
aufsichtsamt 1000 und mehr 200 bis 999  20 bis 199 1 bis 19 Betriebe   

 Arbeitnehmern Arbeitnehmern Arbeitnehmern Arbeitnehmern ohne   
 Betriebe Arbeit- Betriebe Arbeit- Betriebe Arbeit- Betriebe Arbeit- Arbeit- Betriebe Arbeit- 
  nehmer  nehmer  nehmer  nehmer nehmer  nehmer 
            
            

Augsburg 41 72.491 323 121.181 4.295 207.027 46.759 181.936 2.973 54.391 582.635 

Coburg 24 33.736 257 94.236 3.304 167.507 36.330 132.102 4.068 43.983 427.581 

Landshut 22 44.879 174 64.481 2.690 127.802 28.294 113.294 2.982 34.162 350.456 

München-Stadt 85 232.782 546 211.229 5.598 279.638 56.933 219.096 8.033 71.195 942.745 

München-Land 38 69.133 382 137.111 5.753 273.866 61.507 248.329 9.434 77.114 728.439 

Nürnberg 55 91.378 366 145.174 4.804 234.162 50.356 188.446 14.927 70.508 659.160 

Regensburg 21 45.605 181 71.418 2.750 132.230 27.874 114.152 513 31.339 363.405 

Würzburg 33 56.255 255 93.567 3.430 165.529 42.197 153.797 5.344 51.259 469.148 

            
            

Bayern 319 646.259 2.484 938.397 32.624 1.587.761 350.250 1.351.152 48.274 433.951 4.523.569 



� Umgang mit Lösemitteln in Sieb-
druckereien

� Flüssiggas auf Weihnachtsmärkten.

1.4.3
Dienstgeschäfte außerhalb von 
Betrieben

51.435 Dienstgeschäfte erfolgten im
Berichtsjahr bei sonstigen Arbeitsstel-
len und Anlagen außerhalb des Betrie-
bes (s. Tabelle 3.2 auf Seite 82).

Auch im Jahr 2001 lag der Schwer-
punkt dieser Dienstgeschäfte wieder
bei den Baustellen (28.827), da Bau-
unfälle nach wie vor an erster Stelle im
Unfallgeschehen stehen. Mit der Stei-
gerung der Dienstgeschäfte in diesem
Bereich (+ 60 %) – vornehmlich verur-
sacht durch eine Projektarbeit (siehe
Bericht ab Seite 49) – wurde ein we-
sentlicher Beitrag zur Erhöhung der Si-
cherheit der Beschäftigten und zur Re-
duzierung der schweren und tödlichen
Unfälle auf Baustellen geleistet.

Einen wichtigen Beitrag zu mehr Si-
cherheit im Straßenverkehr leistete die
Gewerbeaufsicht durch 10.418 Über-
prüfungen von Fahrzeugen und Omni-
bussen auf die Einhaltung der Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr.

Über 3.000 Überprüfungen auf Märk-
ten und Volksfesten dienten dem
sicheren Aufbau und Betrieb soge-
nannter fliegender Bauten z. B. Fahr-
geschäften oder Bierzelten.

1.4.4
Sonstige Dienstgeschäfte im 
Außendienst

Im Berichtsjahr wurden insgesamt
10.325 sonstige Dienstgeschäfte im
Außendienst vorgenommen (Bespre-
chungen, Vorträge und Vorlesungen
Prüfungen, Ausschusssitzungen usw.).
Einzelheiten zu diesen Dienstgeschäf-
ten können der Tabelle 3.3 auf Seite
82 entnommen werden.

1.4.5
Beanstandungen

Bedingt durch die intensiv vorbereite-
ten Projekte stieg im Berichtsjahr die

Anzahl der Beanstandungen auf ins-
gesamt 282.945. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass das Niveau von Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
nachgelassen hat; durch die gezielte
Überprüfung vornehmlich solcher Ar-
beitsplätze, bei denen Gesundheitsge-
fährdungen erwartet werden müssen,
kommt es zwangsläufig zu einer Erhö-
hung der Beanstandungszahlen.

Der Hauptanteil entfiel auf den Bereich
„Arbeitsstätten und Ergonomie“ gefolgt
von den Bereichen „technische Ar-
beitsmittel, Einrichtungen“ und „Ar-
beitssicherheitsorganisation“. Im sozia-
len Arbeitsschutz erfolgten die meisten
Beanstandungen wie in den Vorjahren
im Bereich der Sozialvorschriften im
Straßenverkehr.

Die Verteilung der Beanstandungen
auf die einzelnen Sachgebiete zeigt
die nachfolgende Aufstellung.

In all diesen Fällen haben die Gewer-
beaufsichtsbeamten die Verantwort-
lichen in den Betrieben hinsichtlich der
einzuhaltenden Schutzbestimmungen
beraten und die Beseitigung der Män-
gel veranlasst.

1.5
Innendienst

Die Aufgaben im Innendienst umfas-
sen – neben der Planung und der Vor-
bereitung der durchzuführenden Pro-
jekte, Aktionen und Schwerpunktprü-
fungen – die Aufarbeitung des
Außendienstes, die Bearbeitung von
Anzeigen, Stellungnahmen und Gut-
achten sowie die Erteilung von Geneh-
migungen, Ausnahmen und sonstigen
Zulassungen und die – teilweise auch
telefonische – Beratung von Antrag-
stellern und Bürgern zu aktuellen The-
men des Arbeits- und Verbraucher-
schutzes.

Eine Übersicht der einzelnen Tätigkei-
ten und Vorgänge im Innendienst gibt
Tabelle 5 auf Seite 84. Insgesamt wur-
den 191.290 Innendienstvorgänge be-
arbeitet.

Die Schwerpunkte lagen bei der Bear-
beitung gesetzlich vorgeschriebener
Anzeigen (80.762), bei Besichtigungs-
schreiben (21.365) und den Bußgeld-

bescheiden (13.219). 37.751 Innen-
dienstvorgänge waren keinem Sachge-
biet direkt zuzuordnen; dabei handelte
es sich z. B. um Auskunftsersuchen,
Mitteilungen an die Staatsanwaltschaft
u. ä.

1.6
Gewerbeaufsicht im Internet

Das Bayerische Landesamt für Ar-
beitsschutz, Arbeitsmedizin und Si-
cherheitstechnik (LfAS) und die bayeri-
schen Gewerbeaufsichtsämter präsen-
tieren sich seit einigen Jahren auch im
Internet. Jedes Amt verfügt über eine
eigene Website auf der über aktuelle
Ereignisse berichtet wird. Die Internet-
adressen sind dem Verzeichnis 1 „Per-
sonal der Gewerbeaufsichtsbehörden“
ab Seite 92 zu entnehmen.

1.6.1
Website „Arbeitsschutz in 
Bayern“

Alle überregionalen Veröffentlichungen
der Gewerbeaufsicht werden zusätz-
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Sachgebiet 2000 2001

Arbeitsstätten 89.914 91.566

überwachungsbedürftige
Anlagen

24.562 20.652

Medizinprodukte 1.709 2.775

technische Arbeitsmittel und
Einrichtungen

69.531 76.594

Gefahrstoffe 21.513 22.602

Gentechnik 360 288

Gefahrgutbeförderung 3.367 2.822

explosionsgefährliche Stoffe 2.563 2.777

Strahlenschutz 1.994 1.879

Arbeitssicherheitsorganisa-
tion

25.416 26.191

Arbeitszeitschutz (ohne So-
zialvorschriften)

2.759 4.993

Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr

27.633 24.414

Jugendarbeitsschutz 1.258 1.259

Frauenarbeitsschutz 2.541 2.583

Heimarbeitsschutz 2.293 1.550

Bayern gesamt 277.413 282.945



lich auf der Homepage des LfAS unter
der Adresse www.lfas.bayern.de veröf-
fentlicht. Im Jahr 2001 konnte die An-
zahl der Zugriffe auf die Website des
Landesamtes auf durchschnittlich
100.000 gesteigert werden. Einer der
Gründe für den enormen Anstieg ist in
der begonnenen Neugestaltung der
Homepage zu sehen; nahezu alle Ver-
öffentlichungen werden jetzt zusätzlich
im PDF-Format angeboten. Näheres
ist aus der Grafik zu ersehen.

1.7
Öffentlichkeitsarbeit

1.7.1
Messen und Ausstellungen

Die Gewerbeaufsicht war im Jahr 2001
auf einer Reihe von Messen und Aus-
stellungen vertreten. Die Planung und
Festlegung der Messethemen erfolgt
durch das LfAS. Die Infostände wur-
den gemeinsam mit den Gewerbeauf-
sichtsämtern und gelegentlich auch
mit zuständigen Berufsgenossenschaf-
ten betreut.

So war das LfAS z. B. mit einem Mes-
sestand bei den „Tagen der offenen
Tür“ der Bayerischen Staatskanzlei mit
dem Ausstellungsmodul „Lärm“ und
beim erstmalig veranstalteten Ernäh-
rungs- und Verbrauchertag des Staats-
ministeriums am 15. September in
Augsburg mit dem Thema „Mobilfunk“
vertreten (s. Abb.).

1.7.2
Broschüren und Merkblätter

Trotz knapper Haushaltsmittel konnten
wieder eine Reihe von Veröffentlichun-
gen neu herausgegeben bzw. nachge-
druckt werden.

Im Einzelnen handelte es sich um fol-
gende Broschüren und Merkblätter:

� Gefährdungsbeurteilung bei Tätig-
keiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen

� Umgang mit Zytostatika

� Was Sie über Flüssiggas wissen
müssen

� Gesundheitsgefahren und Schutz-
maßnahmen beim betrieblichen
Einsatz von wasserlöslichen Holz-
schutzmitteln

� Managementsysteme für Arbeits-
schutz und Anlagensicherheit „Oc-
cupational Health- and Risk-Mana-
gementsystem – OHRIS“

– Band 1: Grundlagen und System-
elemente

– Band 4: Handlungsanleitung für
kleine und mittlere Unternehmen

– Kurzinformation zum OHRIS.
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Außerdem wurde die Veröffentlichung
des Länderausschusses für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik (LASI)
„Arbeitsschutzmanagementsysteme –
Handlungshilfe zur freiwilligen Einfüh-
rung und Anwendung von Arbeits-
schutzmanagementsystemen (AMS)
für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU)“ (LASI-Veröffentlichung LV 22)
mit einer Auflage von 7.000 Exempla-
ren als gemeinsamer Leitfaden der
Länder herausgegeben (siehe Sonder-
bericht ab Seite 60).

Die LASI-Veröffentlichung LV 21 „Spe-
zifikation zur freiwilligen Einführung,
Anwendung und Weiterentwicklung
von Arbeitsschutzmanagementsyste-
men“ wurde in einer Auflage von 5.700
Exemplaren nachgedruckt.

Die Gestaltung der Broschüren und
Merkblätter und die Vergabe der
Druckaufträge wurde zum Teil durch
das LfAS durchgeführt.

Durch das LfAS wurden die Veröffent-
lichungen 

� Arbeitsstättenverordnung

� Bildschirmarbeitsplätze

� Elektromagnetische Felder am Ar-
beitsplatz

� Gefährdungsbeurteilung und Doku-
mentation nach dem Arbeitsschutz-
gesetz

� Gefahrstoffe; Teile 1 bis 4

� Gerätesicherheitsgesetz 

� Maschinenverordnung und

� Planen, Ausschreiben, Koordinie-
ren, Bauen – Praxisgerechte Lö-
sungen zur Umsetzung der Bau-
stellenverordnung auf Kleinbaustel-
len

neu gestaltet bzw. inhaltlich überarbei-
tet und in einem neuen, taschen-
freundlichen Format herausgeben.

1.7.3
Internetangebote 

Seit August 1997 bietet das Staatsmi-
nisterium über das LfAS spezielle The-
men zum Arbeits- und Verbraucher-
schutz und zur Arbeitsmedizin im Inter-

net an. Alle zu dem genannten Bereich
erschienenen Veröffentlichungen von
Mitarbeitern, aber auch Broschüren,
Merkblätter, Pressetermine der Füh-
rung des Hauses u. ä., sind auf der
Homepage des Landesamtes unter
www.lfas.bayern.de abrufbar.

1.7.4
Schülerwettbewerb

Unter dem Motto „Unfallgefahr – Wo?“
stand der im Jahr 2001 durchgeführte
Schülerwettbewerb. Das Ziel dieses
Wettbewerbs war, Kinder und Jugendli-
che für Unfallgefahren zu sensibilisie-
ren. Es ereignen sich jährlich rund 5,5
Millionen Unfälle in Heim und Freizeit.
Mehr als 10.000 Menschen starben al-
lein 1999 im Haus-, Freizeit- und
Schulbereich. Meist sind die Unglücks-
fälle auf Selbstüberschätzung oder
Leichtsinn zurückzuführen.

Die Schüler der 6. Klassen der bayeri-
schen Haupt- und Förderschulen soll-
ten sich daher in Zeichnungen und Bil-
dern mit dem Thema „Unfallgefahr und
-verhütung“ auseinander setzen.

Die 8. Klassen nahmen dagegen an ei-
nem Sicherheitstest, bei dem u. a. Fra-
gen im „Multiple Choice“-Verfahren be-
antwortet werden mussten, teil. Insge-
samt beteiligten sich 10.000 Schüler
an den Ausscheidungen. Lehrschauen
und die Verteilung von Kalendern mit
Motiven aus dem Malwettbewerb sol-
len die Aufklärung von Kindern und Ju-
gendlichen fortsetzen.

Staatssekretärin Frau Erika Görlitz
überreichte den stolzen Gewinnern die
Urkunden und Geldpreise.

Schulkalender

Die gleiche Absicht verfolgt der aus
den Arbeiten des Mal- und Zeichen-
wettbewerbs des Vorjahres zu-
sammengestellte Schulkalender, der
unter dem Titel „Wissen schützt“ in ei-
ner Auflage von 32.000 Exemplaren an
die ersten bis sechsten Jahrgangsstu-
fen aller bayerischen Grund-, Haupt-
und Förderschulen verteilt wurde. Mit
dieser Präventivmaßnahme wirbt der
Kalender in fast jedem bayerischen

Klassenzimmer über das gesamte Jahr
hinweg zur Vermeidung von Unfällen.

Zum Gelingen des Schülerwettbe-
werbs wie auch zur Herstellung des
Schulkalenders trugen die finanziellen
Beiträge und die fachliche Unterstüt-
zung des Bayerischen Gemeindeun-
fallversicherungsverbandes, der Baye-
rischen Landesunfallkasse und der
Unfallkasse München wesentlich bei.

2.
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
Produktsicherheit und technische
Marktüberwachung 

2.1
Allgemeines

2.1.1
Unfallgeschehen

Im Vordergrund der Untersuchungen
von Unfällen, Schadensfällen und be-
ruflichen Erkrankungen durch die Ge-
werbeaufsichtsämter stehen schwere
oder tödliche Arbeitsunfälle. Im Rah-
men von anlassbezogenen Überprü-
fungen werden die Ursachen ermittelt,
die zu einem Unfall führten, die Ver-
antwortlichen in den Betrieben über
die einzuhaltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen beraten sowie Maßnah-
men angeordnet, damit entsprechende
Unfälle und Schadensfälle in Zukunft
vermieden werden können. Neue Er-
kenntnisse werden in das Vorschriften-
werk eingebracht.

Im Jahr 2001 haben die Gewerbeauf-
sichtsbeamten insgesamt 3.377 Unter-
suchungen von Unfällen und Scha-
densfällen vorgenommen. Die Schwer-
punkte lagen wie in den Vorjahren bei
den Sachgebieten „technische Arbeits-
mittel und Einrichtungen“ und „Arbeits-
stätten, Ergonomie“.

Die Gesamtzahl der tödlichen Unfälle
am Arbeitsplatz stieg im Berichtsjahr
geringfügig – um drei Unfälle – an. Ins-
gesamt wurden den Gewerbeauf-
sichtsämtern 64 tödliche Unfälle ge-
meldet. Erfreulicherweise sank die
Zahl der tödlichen Unfälle auf Baustel-
len um fünf Unfälle auf insgesamt 30.
Damit lag der Anteil der tödlichen Bau-
unfälle bei 47 %. Einzelheiten sind den
Übersichten 3 und 3 a zu entnehmen.
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2.1.2
Unfallschwerpunkt Baustelle

Baustellen sind europaweit die gefähr-
lichsten Arbeitsbereiche. Bauunfälle
stehen nach wie vor an erster Stelle im
Unfallgeschehen (s. Übersicht 3 a). Im
Berichtsjahr ereigneten sich 30 tödli-
che Unfälle auf Baustellen. Trotz des
leichten Rückgangs gegenüber dem
Vorjahr ist der Anteil der tödlichen Ar-
beitsunfälle auf Baustellen weiterhin

überproportional hoch. Obwohl im Be-
richtsjahr nur knapp 10 % der gewerb-
lichen Arbeitnehmer im Baugewerbe
beschäftigt waren, betrug der Anteil
der tödlichen Arbeitsunfälle auf Bau-
stellen 47 %.

Die Beschäftigten der Bauwirtschaft
sind durch die sich ständig ändernden
Verhältnisse auf Baustellen, Witte-
rungseinflüsse, den Termindruck und
das gleichzeitige Zusammenwirken

verschiedener Arbeitgeber einem be-
sonders hohen Unfall- und Gesund-
heitsrisiko ausgesetzt. Die Untersu-
chungen der Gewerbeaufsichtsämter
ergaben, dass mehr als 2/3 der Unfälle
auf Defizite bei der Sicherheitskoordi-
nation des Bauvorhabens und bei der
betrieblichen Arbeitsschutzorganisa-
tion zurückzuführen sind.

Der Bauarbeiterschutz ist daher eine
der Schwerpunktaufgaben der Gewer-
beaufsicht. Um die Sicherheit insbe-
sondere auf kleinen und mittelgroßen
Baustellen weiter zu verbessern und
die Akzeptanz bei den Verantwort-
lichen für die Anwendung der Baustel-
lenverordnung zu erhöhen, wurde eine
eigene Projektarbeit „Umsetzung der
Baustellverordnung auf kleinen und
mittelgroßen Baustellen“ im Berichts-
jahr durchgeführt. Ziel der Baustellen-
verordnung ist, das Risiko durch die
Koordinierung von Schutzmaßnahmen
bei der Planung und Ausführung von
Bauvorhaben zu minimieren. Die Ver-
antwortlichen (Bauherren, Architekten,
Bauunternehmer) werden im Rahmen
von Baustellenüberprüfungen über die
in der Verordnung geforderten Maß-
nahmen informiert und beraten. Die
Ergebnisse dieser Projektarbeit sind in
dem Bericht ab Seite 49 zusammenge-
fasst.

Die Anzahl der Baustellenkontrollen
durch Gewerbeaufsichtsbeamte ist im
Vergleich zum Vorjahr von 18.097 auf
28.827 gestiegen. Dies entspricht ei-
nem Anstieg von mehr als 50 %. Auch
die im Vorjahr durchgeführten Fortbil-
dungsmaßnahmen, mit denen alle Ge-
werbeaufsichtsbeamten (nicht nur
Fachlastbeamte) in die Lage versetzt
wurden, bei ihrer Außendiensttätigkeit
offensichtliche, schwere Mängel bei
Bauarbeiten zu erkennen und unmittel-
bar beseitigen zu lassen, schlägt sich
in einer deutlich verstärkten Präsenz
der Gewerbeaufsicht auf Baustellen
nieder.

Eine weitere Projektarbeit wurde mit
der Aktion „Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Bauschuttrecyclingan-
lagen“ durchgeführt. Auch in diesem
Bereich besteht dringender Hand-
lungsbedarf für die Gewerbeaufsichts-
ämter, da die Unfallzahlen nachgewie-
senermaßen deutlich über dem Durch-
schnitt liegen.
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Die Ergebnisse dieser Projektarbeit
sind dem Bericht ab Seite 40 zu ent-
nehmen.

2.1.3
Arbeitsschutz in der Landwirtschaft

Mit den 1997 zwischen den landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften
und dem Staatsministerium getroffe-
nen Vereinbarungen gingen die staat-
lichen Überwachungs- und Beratungs-
aufgaben nach dem Arbeitsschutzge-
setz und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, die sich gegenüber landwirt-
schaftlichen Betrieben ergeben, auf
die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung über. In diesem Zusammen-
hang wurden von den landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften im Be-
richtsjahr 1.819 Unternehmen, die in
den Geltungsbereich des Arbeits-
schutzgesetzes fallen, überprüft und
beraten.

2.2
Technischer Verbraucherschutz,
Anlagen-, Maschinen- und Produkt-
sicherheit

Tätigkeitsbeispiele aus dem 
Bereich Marktaufsicht 

Kickroller/Skooter

Aufgrund von Unfällen mit Kickrollern
in Großbritannien, bei denen in einem
Fall ein Kind einen Finger verloren hat,
überprüfte die Gewerbeaufsicht ver-
schiedene Rollermodelle. Die Kickrol-
ler werden von Kindern und Erwachse-
nen verwendet.

Bei einigen Rollermodellen entsteht
durch den Klappmechanismus eine
Quetsch- und Scherstelle. Beim Hoch-
klappen der Lenkeinheit kann zwi-
schen Trittbrett und Lenkeinheit ein
Finger eingeklemmt werden. Ver-
schärft wird das Problem, weil im Mo-
ment des Schmerzempfindens die
Lenkeinheit einrastet. Der Verlust des
Fingers oder der Fingerkuppe ist mög-
lich.

Nachdem die Gewerbeaufsicht die
Hersteller auf die Gefährdung hinge-

wiesen hat, sind die gefährlichen Mo-
delle vom Markt genommen worden.
Gemeinsam mit den sachverständigen
Stellen wurden verschärfte Sicher-
heitsanforderungen für Kickroller er-
stellt.

Schwimmsitzringe

Schwimmsitzringe sind für Kinder bis
zu einem Alter von zwei Jahren geeig-
net, um diese mit dem Wasser vertraut
zu machen.

Durch die äußere Gestalt der Ringe
als Spielfiguren wurden auch ältere
Kinder animiert, damit im Wasser zu
spielen. Kinder im Alter von vier bis
sechs Jahren liefen mit den angezoge-
nen Ringen ins seichte Wasser. Dabei
stolperten sie und der Sitzring kippte
um. Die Kinder kamen mit dem Kopf
unter Wasser. Durch die enge Beinöff-
nung der Ringe konnten sich die Kin-
der nur mit Mühe aus dieser Lage be-
freien.

Aufgrund der Vorkommnisse veranlas-
ste die Gewerbeaufsicht, dass Sitzrin-
ge, die ältere Kinder in Form und Far-
be zum Spielen anregen können, aus
dem Verkauf genommen wurden. Zu-
dem wird auf Initiative der Gewerbe-
aufsicht eine neue Norm für sichere
Schwimmsitze entwickelt.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit
dem Zoll

Nachdem eine Zolldienststelle an ei-
nem Stempel- und Stifteset für Kinder
einen auffällig stechenden Geruch
feststellte, setzte sie die Freigabe für
das Spielzeug aus und informierte das
zuständige Gewerbeaufsichtsamt.

Das Stempel- und Stifteset aus Taiwan
war mit der CE-Kennzeichnung und
dem Gefahrenhinweis „Nicht für Kinder
unter 3 Jahren“ versehen. Der Impor-
teur legte einen Prüfbericht einer tai-
wanesischen Prüfstelle vor, wonach
das Spielzeug den einschlägigen Be-
stimmungen entspricht. Der Prüfbe-
richt wurde vom Gewerbeaufsichtsamt
angezweifelt, da eine Gesundheitsge-
fährdung für Kinder beim Gebrauch
des Spielzeugs offensichtlich nicht
auszuschließen war.

Um eine schnelle Freigabe zu erwir-
ken, veranlasste der Importeur eine
Prüfung des Spielzeugs bei einer deut-
schen Prüfstelle. In den Materialien
wurden nicht unerhebliche Konzentra-
tionen von 2-Phenyl-2-Propanol (toxi-
kologisch als Nervengift eingestuft)
nachgewiesen. Die grundsätzlichen
Anforderungen des Anhangs II der
Spielzeugrichtlinie hinsichtlich chemi-
scher Merkmale wurden daher nicht
erfüllt.

Das Gewerbeaufsichtsamt hat den Im-
port des Spielzeugs in den Europäi-
schen Wirtschaftsraum unterbunden
und vorsorglich eine Verbraucherwar-
nung an die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin zur Kennt-
nisnahme und weiteren Veranlassung
übermittelt.

Unzulässige Leitungen an Tauch-
pumpen

Ein Gewerbeaufsichtsamt erhielt die
Information, dass im Aufsichtsbezirk
ein Tauchpumpenimporteur Geräte mit
Leitungen in den Verkehr bringe, deren
Qualität nicht mit der aufgedruckten
Kennzeichnung „H05RN-F“ überein-
stimme.

Die Ermittlungen des Gewerbeauf-
sichtsamtes ergaben, dass diesen Lei-
tungen die verwendete „VDE-Zeichen-
genehmigung“ entzogen wurde. Bei
den Isolierhüllen- und Mantelmateria-
lien handelte es sich nicht um die nach
Norm erforderlichen Gummimischun-
gen. Labortechnische Untersuchungen
ergaben, dass das Mantelmaterial aus
PVC mit einem Anteil Weichmacher
bestand. Der im Aufsichtsbezirk an-
sässige Importeur stellte daraufhin von
sich aus das Inverkehrbringen aller mit
den betroffenen Leitungen ausgestat-
teten Tauchpumpen ein.

Bei einer daraufhin durchgeführten
Kontrolle in einer großen Handelskette
hat das Gewerbeaufsichtsamt eben-
falls Tauchpumpen mit unzulässigen
Leitungen vorgefunden. Noch am Tag
der Probenahme wurde die Zentrale
der Handelskette über die festgestell-
ten Mängel informiert. Das Gewerbe-
aufsichtsamt erhielt die Zusicherung,
dass der weitere Verkauf der Tauch-
pumpen eingestellt wird. Die mangel-
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haften Geräte wurden anschließend
vom Hersteller zurückgenommen.

Aufgrund der Aktivitäten des Gewerbe-
aufsichtsamtes bat die Einkaufsorgani-
sation einer großen Baumarktkette um
Informationen zu möglichen Mängeln
an Tauchpumpen. Es stellte sich her-
aus, dass auch dieses Unternehmen
Tauchpumpen mit unzulässigen Lei-
tungen erworben hatte. Das Unterneh-
men verzichtete nach Beratung durch
das Gewerbeaufsichtsamt auf das In-
verkehrbringen der Geräte und gab
diese an die Lieferanten zurück.

Auch Tauchpumpenhersteller bzw.
-importeure nahmen mit dem Gewer-
beaufsichtsamt Kontakt auf um Infor-
mationen zu den unzulässigen Leitun-
gen zu erhalten. Sie zogen daraufhin
von dem Mangel betroffene Pumpen
aus dem Verkauf zurück.

Erfreulicherweise war in keinem der
Fälle eine Anordnung durch das Ge-
werbeaufsichtsamt erforderlich. Die
Hersteller, Importeure, Handelsketten
und Händler verzichteten nach einge-
hender Beratung durch das Gewerbe-
aufsichtsamt von sich aus auf das wei-
tere Inverkehrbringen der mangelhaf-
ten Produkte.

Einen weiteren Einblick in die Tätigkei-
ten der Gewerbeaufsicht als Marktauf-
sichtsbehörde vermitteln die Sonder-
berichte „Marktüberwachung der Ener-
gieverbrauchskennzeichnung von Haus-
haltsgeräten“ (ab Seite 65) „Marktüber-
wachung auf der interlift 01 bei Aufzü-
gen“ (ab Seite 68), und „Untersuchun-
gen des LfAS im Bereich der Markt-
überwachung“ (ab Seite 71).

Technische Arbeitsmittel und Ein-
richtungen

Flüssiggas-Verdampfer

Wegen konstruktiv mangelhafter Ver-
dampfer-Druckreglereinheiten (IMPCO
Typ „J“) ist es bei flüssiggasbetriebe-
nen Flurförderzeugen in der Vergan-
genheit mehrfach zu Verpuffungen und
Bränden an diesen Fahrzeugen ge-
kommen, bei denen auch Beschäftigte
zu Schaden kamen. Betroffen könnten
jedoch auch andere flüssiggasbetrie-
bene Fahrzeuge sein, wie z. B. Kehr-

maschinen und Schneeräumer. Die
Gewerbeaufsicht hat diese Schadens-
ereignisse zum Anlass für eine Pro-
jektarbeit genommen und zahlreiche
flüssiggasbetriebene Fahrzeuge im
Zeitraum von September bis Oktober
2001 überprüft.

Durch die ungeeigneten Verdampfer-
Druckreglereinheiten können insbe-
sondere bei Betätigung des Kaltstart-
knopfes größere Mengen Flüssiggas in
den Motorraum der Fahrzeuge gelan-
gen. Beim Anlassen des Motors kann
es dann zur Zündung und anschlie-
ßenden Verpuffung des ausgeströmten
Gases kommen.

Die Projektarbeit zeigte, dass die über-
wiegende Zahl der Betreiber über den
erforderlichen Austausch der Ver-
dampfer-Druckeinheit bereits infor-
miert war. 93 % der überprüften Fahr-
zeuge wiesen geeignete Verdampfer-
Druckreglereinheiten auf (z. B. IMPCO
Typ „K“ bzw. „Cobra“). Für die rest-
lichen Fahrzeuge wurde der Austausch
sowie die darüber hinaus noch erfor-
derlichen Maßnahmen, wie z. B. Abde-
cken des Kaltstartknopfes, von der Ge-
werbeaufsicht angeordnet.

Fahrerrückhaltesysteme

Flurförderzeuge mit aufsitzenden Fah-
rern müssen seit Januar 1996 mit Fah-
rerrückhaltesystemen ausgestattet
sein, damit die Risiken bei einem even-
tuellen Kippen des Fahrzeugs be-
grenzt werden. Für davor bereits in
Verkehr gebrachte Flurförderzeuge gilt
für die Nachrüstung eine Übergangs-
frist bis Ende 2002.

Bei der Durchführung der o. g. Projekt-
arbeit wurde festgestellt, dass erst
45 % der überprüften Flurförderzeuge
mit einer Fahrerrückhalteeinrichtung
ausgestattet waren. Bei den vorgefun-
denen Fahrerrückhaltesystemen han-
delte es sich entweder um Beckengur-
te, geschlossene Kabinen oder Bügel-
türen. Von vielen Fahrern wird der
Beckengurt jedoch als zu umständlich,
insbesondere bei Kommissioniertätig-
keiten, abgelehnt. In diesen Fällen sind
Bügeltüren besser geeignet. Die Ge-
werbeaufsicht hat die Arbeitgeber über
geeignete Fahrerrückhaltesysteme be-
raten und die Beseitigung der vorge-

fundenen Mängel veranlasst.

Unfall in einer Aluminium-Gießerei

Ein Beschäftigter erlitt schwerste Haut-
verbrennungen als ihm ca. 750º C hei-
ßes Aluminium über die Oberschenkel
floss, das aus einer Gießform austrat
(s. Abb.).

Ursache war, dass die Kernbolzen an
der Gießform gezogen wurden, obwohl
der Gießvorgang in der Niederdruck-
Gießmaschine noch nicht vollständig
abgeschlossen, d. h. noch Überdruck
im Schmelztiegel vorhanden war. Das
Ende des Gießvorgangs wird norma-
lerweise durch ein Manometer für den
Druck im Schmelztiegel angezeigt und
durch den stoßartigen Druckabbau im
Schmelztiegel wird ein typisches Ab-
blasgeräusch durch das Abblasventil
erzeugt. Dieses Abblasgeräusch wird
von den Beschäftigten oft als Zeichen
für das Ende des Gießvorgangs ver-
wendet.

Wird das Abblasgeräusch mit dem ei-
ner anderen Gießmaschine verwech-
selt und die Druckanzeige für den
Schmelztiegel nicht beachtet, kann es
wegen des noch anstehenden Drucks
in der Gießform nach dem frühzeitigen
manuellen Ziehen der Kernbolzen zum
Austritt von flüssigem Aluminium kom-
men.

Auf Anordnung der Gewerbeaufsicht
wurde die Niederdruck-Gießmaschine
wie folgt nachgerüstet:

� maschinenseitige Freigabe für das
Ziehen der Kernbolzen und einen
neuen Gießvorgang erst nach voll-
ständigem Druckabbau im
Schmelztiegel. Hierzu wird die
Drucküberwachung mit zwei von
einander unabhängigen Druck-
schaltern durchgeführt, die auf ei-
ne Freigabeschaltung und eine zu-
sätzliche Signalleuchte wirken

� zusätzliche maschinelle Blockie-
rung der horizontalen Kernzüge
wenn der Druck im Schmelztiegel
nach Ende des Gießvorganges
nicht auf Null abgefallen ist.

Bei neuen Gießmaschinen läuft der
Gießvorgang automatisch ab, d. h. ein
manuelles Eingreifen wie das Ziehen
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der Kernbolzen von Hand ist nicht
mehr erforderlich.

2.3
Chemikaliensicherheit, stofflicher
Verbraucherschutz

Das Chemikalienrecht leistet einen we-
sentlichen Beitrag zum Verbraucher-
schutz, denn es enthält Regelungen
zum Schutz der Menschen und der
Umwelt vor schädlichen Einwirkungen
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen.
In der Chemikalien-Verbotsverordnung
sind Verbote für das Inverkehrbringen
bestimmter Stoffe, Zubereitungen und
solcher Erzeugnisse, die diese Stoffe
freisetzen können, enthalten.

Diese Handelsbeschränkungen und 
-verbote für verbrauchernahe Artikel
werden von den Gewerbeaufsichtsäm-
tern durch regelmäßige Marktkontrol-
len nach Stichprobenplänen des LfAS
überwacht. Die Analysen der Proben
führen LfAS und das Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
– LGL – durch (siehe auch Sonderbe-
richt „Marktüberwachung im Rahmen
des stofflichen Verbraucherschutzes“
ab Seite 62).

Im Jahr 2001 konnte die Probenzahl
gegenüber den Vorjahren deutlich an-
gehoben und dazu auch die Palette
der ausgewählten Produktgruppen er-
weitert werden.

Tropenholzproben

Das Auffinden einiger Tropenholzpro-
ben mit z. T. erheblichen Grenzwert-
überschreitungen beim Holzschutzmit-
tel Pentachlorphenol – PCP – machte
mehrere Wiederholungsbeprobungen
erforderlich. Zum Vergleich wurden
auch einheimische Hölzer untersucht.
Die hohe Beanstandungsrate der er-
sten Beprobung trat bei den späteren
Untersuchungen nicht wieder auf.

Lampenöle und Öllampen 

Diese bilden nach wie vor ein ergiebi-
ges Betätigungsfeld für die Marktkon-
trollen. Auch im Jahr 2001 kam es
nach Angaben des BgVV wieder zu
teilweise schwerwiegenden Gesund-
heitsschäden bei Kindern, die durch
gefärbte und/oder duftende Lampenöle
verursacht wurden. Einige Hersteller

versuchen nicht verkehrsfähige Lam-
penöle als Grillanzünder zu vermark-
ten oder in Ziergefäße mit duftenden
Blumen oder Kräutern abzufüllen, de-
nen häufig ein Verschluss mit passen-
dem Docht beigefügt war. Diese eben-
falls unzulässigen Absatzwege wurden
von der Gewerbeaufsicht durch die
Marktkontrollen unterbunden.

Doppelwandbehälter

Neu auf der Palette der verbotenen Er-
zeugnisse sind sog. Doppelwandbe-
hälter, in deren Zwischenraum zwei ge-
fährliche Flüssigkeiten unterschied-
licher Farbe enthalten sind, auf deren
Trennfläche meist Figuren aus Kunst-
stoff schwimmen. Bei einer Beschädi-
gung der Erzeugnisse werden die ge-
fährlichen Flüssigkeiten freigesetzt,
wodurch der Verbraucher mit ihnen in
Berührung kommt oder sie sogar un-
gewollt aufnimmt. Seifenspender, Sei-
fenschalen, Hand-, Bade- und Toilet-
tenbürsten, Zahnputzbecher, Trinkbe-
cher und Schlüsselanhänger wurden in
der beschriebenen Aufmachung be-
reits vorgefunden.

Dichtungen, Lacke, Lederwaren,
Schals

Rund 30 verschiedene Artikelgruppen,
wie z. B. Dichtungen, Lacke, Lederwa-
ren, Lösungsmittel, Reinigungsmittel
und Seidenschals wurden z. T. mehr-
mals beprobt und auf Inhaltsstoffe wie
z. B. Asbest, Benzol, Cadmium, Form-
aldehyd und PCP untersucht.

Von den 994 Proben, die im Jahr 2001
untersucht wurden, waren 98 oder
rund 10 % zu beanstanden.

Bei einer Kfz-Marke wiesen 10 von 17
der untersuchten Dichtungen für Motor
oder Auspuffanlage in bezug auf As-
best eine Grenzwertüberschreitung auf.

Die Wirksamkeit der Marktkontrollen
zeigt sich daran, dass bei einigen Arti-
keln, wie Lederbörsen, Holzschutzmit-
teln oder Erdfarben, die bereits früher
regelmäßig beprobt wurden, erfreuli-
cherweise keine Beanstandungen
mehr festgestellt wurden.
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Kunststoffartikel

Im Rahmen des europäischen Informa-
tionsnetzwerkes CLEEN (Chemicals
Legislation European Enforcement Net-
work) werden Projektaktivitäten zur
Kontrolle der Einhaltung gemeinschaft-
licher Vorschriften koordiniert und den
Mitgliedstaaten vorbereitet zur freiwilli-
gen Teilnahme unterbreitet.

Das bereits im Jahr 2000 begonnene
Projekt Eurocad hatte zum Ziel, Kunst-
stoffartikel auf ihren Gehalt an dem
Schwermetall Cadmium als Farbstoff
oder Stabilisator hin zu beproben.
Wenn Cadmium in die Umwelt freige-
setzt wird, kann es von den Pflanzen
aufgenommen werden und gelangt
über die menschliche Nahrungskette in
den Körper. Der als krebserzeugend
Kategorie 2 eingestufte Stoff kann un-
ter anderem auch Nierenschäden ver-
ursachen.

In Bayern wurden 36 Kunststoffartikel
auf ihren Cadmiumgehalt untersucht.
Dabei lagen nur zwei Proben bayeri-
scher Hersteller über dem Grenzwert
von 100 ppm. Es handelte sich um ei-
ne Kinderregenjacke und Recycling-
Granulat aus gelben Bierkästen, das
wieder zu Bierkästen verarbeitet wer-
den sollte.

Im Laufe des Jahres folgten noch zwei
Informationen aus anderen Bundes-
ländern zu dort festgestellten Verstö-
ßen bei cadmiumhaltigen Artikeln von
Firmen in Bayern. Die Messwerte wur-
den an Vergleichsproben bestätigt und
der weitere Verkauf der beanstandeten
Artikel untersagt. Ausführliche Endbe-
richte über die Ergebnisse des Pro-
jekts in Deutschland und Europa sind
in Vorbereitung.

Kältemittel

Das Europäische Überwachungspro-
jekt „EurOzone“ zur VO(EG) Nr. 2037/
2000 über Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht führen, wurde im Jahr
2001 begonnen und abgeschlossen.
An Hand einer umfangreichen Check-
liste war zu ermitteln, wie es um die
Dichtheit von kältemittelführenden Tei-
len von Kühlanlagen und die sichere
Entsorgung von Stoffen, die die Ozon-
schicht abbauen, beschaffen ist. Jeder

Mitgliedstaat sollte mindestens zwei
Überwachungsmaßnahmen an statio-
nären und eine an einer mobilen Kälte-
anlage mit jeweils mehr als drei kg In-
halt durchführen.

Die bayerische Gewerbeaufsicht hat
innerhalb eines guten Monats in 35
Betrieben insgesamt 226 stationäre
und mobile Kälteanlagen überprüft und
damit den Hauptanteil des deutschen
Beitrags zu „EurOzone“ geleistet. Da-
bei wurden keine gravierenden Mängel
festgestellt. Der für „EurOzone“ festge-
legte Grenzwert für die Leckage von
10 % des Kältemittels pro Jahr wurde
weitgehend eingehalten und nur in den
Fällen überschritten, in denen infolge
einer Beschädigung das gesamte Käl-
temittel entwich.

Mit diesem Ergebnis wurden die Er-
kenntnisse aus der Schwerpunktprü-
fung zu Kälteanlagen und Füllanlagen
des Jahres 1999 (Jahresbericht 1999,
S. 60) bezüglich des Kältemittels R 12
und der Ersatzkältemittel bestätigt und
um Informationen zu den anderen
FCKW erweitert.

Gefahrstoffverordnung

In der Gefahrstoffverordnung sind Vor-
schriften enthalten, die den Menschen
als Arbeitnehmer, Verbraucher und all-
gemein als Bevölkerung sowie die Um-
welt vor gefährlichen Stoffen und Zu-
bereitungen schützen sollen, z. B.
durch Herstellungs- und Verwendungs-
verbote, besondere Umgangsvorschrif-
ten sowie auch durch Kennzeich-
nungs-. und Verpackungsvorschriften
für das Inverkehrbringen von Gefahr-
stoffen. Die Gewerbeaufsicht hat im
Vollzug dieser Verordnung im Berichts-
jahr 19.009 Überprüfungen durchge-
führt und dabei insgesamt 22.002 Be-
anstandungen getroffen.

Über die routinemäßigen Überprüfun-
gen hinaus haben die Gewerbeauf-
sichtsämter noch folgende Projekte zu
besonderen aktuellen gefahrstoffrecht-
lichen Themen und Problemstellungen
durchgeführt:

� Arbeitsschutz in histopathologi-
schen Laboratorien (siehe Bericht
ab Seite 26)

� Umgang mit Gefahrstoffen an Be-
rufsschulen (siehe Bericht ab Seite
29)

� Gefahrstoffmessungen in betretba-
ren Sprengstofflägern (siehe Be-
richt ab Seite 31)

� Gefährdungen und Belastungen in
der Galvanik (die Veröffentlichung
wird im nächsten Jahr erfolgen)

� Abgabe gefährlicher Stoffe und Zu-
bereitungen nach § 2 ff ChemVer-
botsV im Groß- und Einzelhandel
(siehe Bericht ab Seite 33).

� Umgang mit Lösemitteln in Sieb-
druckereien (siehe Bericht ab Seite
51).

Zudem fand eine Qualitätskontrolle zur
Projektarbeit „Zubereitung von Zytosta-
tika in Krankenhäusern“ aus dem Jah-
re 2000 statt (siehe Sonderbericht ab
Seite 73).

2.4
Bio- und Gentechnik

Biologische Arbeitsstoffe

Das Jahr 2001 wurde auch hinsichtlich
des Vollzugs der Biostoffverordnung
stark von der BSE-Problematik ge-
prägt.

Die bayerische Gewerbeaufsicht hat
deshalb eine landesweite Überprüfung
von BSE-Laboratorien, Tierkörperbe-
seitigungsanstalten, Schlachthöfen
und Metzgereien durchgeführt. Insge-
samt wurden 350 Betriebe überprüft.
Dabei ging es ausschließlich um den
Schutz der Beschäftigten vor einer
möglichen Infektion durch BSE-Erre-
ger (vgl. dazu den Projektbericht ab
Seite 44).

Die Überprüfung hat gezeigt, dass das
BSE-Infektionsrisiko für die Beschäftig-
ten in Untersuchungs-Laboratorien
aufgrund der geringen Expositions-
möglichkeiten und des hohen techni-
schen Sicherheitsstandards äußerst
gering ist. In Schlachthöfen gibt es da-
gegen einige Arbeitsgänge, wie z. B.
die Längsspaltung der Wirbelsäule mit
Band- oder Kreissägen, bei denen das
Auftreten von möglicherweise infektiö-
sen Sprühnebeln unvermeidlich ist.
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Deshalb muss an diesen Arbeitsplät-
zen geeignete Schutzausrüstung wie
flüssigkeitsdichte Handschuhe und
Gesichtsschutz getragen werden.

Insbesondere  in kleineren Schlachtbe-
trieben deckten die Überprüfungen der
Gewerbeaufsicht Informationsdefizite
und Unzulänglichkeiten bei den erfor-
derlichen Arbeitsschutzmaßnahmen
auf. In Tierkörperverwertungsanlagen
gelten das Be- und Entladen, Reini-
gungs- und Desinfektionsarbeiten mit
Druckstrahlern und bestimmte War-
tungsarbeiten als mögliche Infektions-
quellen. Die BSE-Problematik war den
Betrieben jedoch gut bekannt, so dass
nur wenige Defizite hinsichtlich der
Schutzmaßnahmen festgestellt wur-
den.

Aufgrund von Hinweisen über die In-
fektionsgefährdung des Reinigungs-
personals in Krankenhäusern durch
gebrauchte Spritzen oder andere spit-
ze Abfälle, an denen Blut oder andere
Körperflüssigkeiten haften, hat die Ge-
werbeaufsicht eine Projektarbeit „Ar-
beitsschutz von Reinigungskräften in
Krankenhäusern“ durchgeführt (siehe
Projektbericht ab Seite 47).

Die im Krankenhaus- und Pflegebe-
reich immer noch bestehenden Unsi-
cherheiten hinsichtlich der Beurteilung
der Risiken und der Wahl der Schutz-
maßnahmen bei bestimmten Tätigkei-
ten aufgrund der Biostoffverordnung,
konnten noch nicht generell beseitigt
werden, auch wenn sich die Länder in
Einzelfragen auf ein gemeinsames
Vorgehen einigen konnten. Eine Ver-
besserung dieser Situation wird von
der Neufassung der Biostoffverord-
nung erwartet, die jedoch erst für das
Jahr 2003 geplant ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt werden die
Gewerbeaufsicht und das Staatsminis-
terium viel Zeit zur Lösung von Einzel-
fragen in diesem Bereich investieren
müssen.

In Mittel- und Kleinbetrieben bereitet
die Erstellung einer Gefährdungsbeur-
teilung immer noch Probleme. Das
Staatsministerium hat deshalb eine
kleine Broschüre „Gefährdungsbeurtei-
lung bei Tätigkeiten mit  biologischen
Arbeitsstoffen“ herausgegeben. Sie
dient der Information der Arbeitgeber

in komprimierter Form über Inhalt und
Bedeutung der Gefährdungsbeurtei-
lung. Die Broschüre wurde von den
Gewerbeaufsichtsämtern im Rahmen
der Betriebsüberprüfungen verteilt und
ist auch im Internet unter der Homepa-
ge des LfAS unter www.lfas.bayern.de
abrufbar.

Gentechnik

In Bayern gab es Ende des Jahres 540
gentechnische Anlagen (im Vorjahr
458). Davon die meisten in Oberbay-
ern, insbesondere im Großraum Mün-
chen.

Für die Überwachung des Schutzes
der Beschäftigten sind die Gewerbe-
aufsichtsämter München-Stadt für
Südbayern und Würzburg für Nordbay-
ern zuständig. Federführend für den
Vollzug des Gentechnikgesetzes und
der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsvorschriften sind die Regie-
rungen von Oberbayern und Unterfran-
ken; auch das Landesamt für Umwelt-
schutz ist mit Überwachungsaufgaben
betraut. Die Überprüfung der Anlagen
erfolgt in gemeinsamen Kommissionen
aller beteiligten Behörden, um die An-
lagenbetreiber nicht unverhältnismäßig
zeitlich zu belasten. Die Abstände zwi-
schen den Überprüfungen richten sich
nach der Gefahrengeneigtheit der An-
lagen entsprechend den Sicherheits-
stufen. So müssen Anlagen der Si-
cherheitsstufe 3 im Abstand von höch-
stens einem Jahr und Anlagen der
Sicherheitsstufe 2 im Abstand von
höchstens zwei Jahren besichtigt wer-
den.

Im Berichtszeitraum fanden 221 Bege-
hungen unter Beteiligung der Gewer-
beaufsichtsämter statt.

Die bei diesen Überprüfungen bean-
standeten Mängel betrafen überwie-
gend den konventionellen technischen
Arbeitsschutz. Gravierende spezifische
Verstöße gegen das Gentechnikgesetz
wurden nicht festgestellt. Wie im ver-
gangenen Jahr wurden Unfälle oder
Erkrankungen, die im Zusammenhang
mit gentechnisch veränderten Organis-
men stehen, nicht bekannt.

2.5
Beförderung gefährlicher Güter 

Die Gewerbeaufsicht prüft regelmäßig
die Einhaltung der verkehrsträgerspe-
zifischen Gefahrgutvorschriften und
die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
sowohl in Betrieben als auch auf der
Straße. Für Straßenkontrollen stehen
der Gewerbeaufsicht zwei Überwa-
chungsfahrzeuge zur Verfügung.

Seit der weitgehenden Harmonisierung
der Gefahrgutvorschriften für die Be-
reiche Straße (ADR) und Eisenbahn
(RID) zum 1. Juli 2001 hat sich der
Vollzug dieser Vorschriften erleichtert.
Problematisch ist jedoch die lange
Übergangszeit des ADR/RID. Bis 31.
Dezember 2002 darf sowohl das alte
als auch das harmonisierte Recht
beim Transport angewendet werden.

Neben einer einwandfreien Technik
sind fundierte Kenntnisse aller am
Gefahrguttransport Beteiligten der
wirksamste Schutz für Mensch und
Umwelt vor Gefahrgutunfällen. Der
Gesetzgeber hat daher mit der Gefahr-
gutbeauftragtenverordnung (GbV) be-
reits 1989 gefordert, dass den Betrie-
ben im Umgang mit Gefahrgut
geschultes Personal zur Verfügung
stehen muss.

Mit der Projektarbeit „Gefahrgutbeauf-
tragtenverordnung“ (s. Bericht ab Seite
35), gut zwei Jahre nach Inkrafttreten
der geänderten Verordnung, sollte die
Umsetzung der Bestellungs- und
Schulungsverpflichtung für Gefahrgut-
beauftragte, beauftragte Personen und
sonstige verantwortliche Personen
überprüft und die Betriebe hinsichtlich
einer praxisgerechten und zeitnahen
Umsetzung beraten werden. Die durch
die Projektarbeit hervorgerufene Sen-
sibilisierung der Betriebe für die Ge-
fahrgutproblematik wurde sowohl von
den Betrieben selbst als auch von Sei-
ten der Verbände begrüßt. Weitere
Projekte, z. B. hinsichtlich der La-
dungssicherung, sind vorgesehen.
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3.
Sozialer Arbeitsschutz

3.1
Arbeitszeitschutz

Da eine Überforderung von Kranken-
hausärzten sowohl deren Gesundheit
als auch die Patientenversorgung ge-
fährdet, ist hier die Überwachung des
ArbZG weiterhin eine besonders wich-
tige Aufgabe der Gewerbeaufsicht.
Kontrollen der Aufsichtsorgane allein
können die Ursachen der spezifischen
Schwierigkeiten in Krankenhäusern je-
doch nicht beseitigen. Hier wären z. B.
auch die Tarifvertragsparteien gefor-
dert, von der in § 7 Abs. 2 ArbZG ein-
geräumten Möglichkeit Gebrauch zu
machen und für den Bereich der Be-
handlung, Pflege und Betreuung von
Personen vom Arbeitszeitgesetz spezi-
fische Regelungen zu vereinbaren. Um
unter gleichzeitiger Berücksichtigung
der Besonderheiten im Krankenhaus-
betrieb die Umsetzung des Arbeitszeit-
gesetzes möglichst nach einheitlichen
Kriterien gewährleisten zu können,
werden daher interne Auslegungshil-
fen zugrundegelegt.

Nicht abschließend geklärt sind weiter-
hin die Auswirkungen des Urteils des
EuGH zur Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes. Aufgrund zahlreicher
Klagen von Ärzten auf Anerkennung
(und Vergütung) als Vollarbeitszeit sind
zwischenzeitlich mehrere unterschied-
liche Entscheidungen deutscher Ar-
beitsgerichte ergangen; bisher ist kei-
nes dieser Urteile rechtskräftig. Zuletzt
hat das Landesarbeitsgericht Schles-
wig-Holstein entschieden, dass das
EuGH-Urteil keine unmittelbare Wir-
kung auf den streitgegenständlichen
Fall habe, da sich die Definition der
Arbeitszeit nach nationalem Recht
richte und die Situation in Deutschland
nicht mit der – dem EuGH-Urteil zu-
grunde liegenden – in Spanien ver-
gleichbar sei.

Die EU-Kommission macht sich derzeit
ein Bild über die Situation in den Mit-
gliedstaaten und hat sich bisher zu
den Auswirkungen der EuGH-Ent-
scheidung für die Mitgliedstaaten nicht
geäußert. Das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung wird die Be-
wertung durch die EU-Kommission ab-

warten und erst dann über das weitere
Verfahren, z. B. ggf. erforderliche Ge-
setzesänderungen, unter Einbezie-
hung der beteiligten Bundesressorts,
Verbände und Gewerkschaften ent-
scheiden. Bis zum Abschluss dieser
Überprüfung werden sich die Gewer-
beaufsichtsämter im Rahmen ihrer
Vollzugstätigkeit weiterhin an den bis-
her geltenden Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes und des BAT i.V.m. Ausle-
gungshilfen orientieren.

Im Staatsministerium wurde ein „Run-
der Tisch“ eingerichtet, an dem mit be-
troffenen Krankenhausärzten, Verbän-
den und Vertretern der Tarifparteien
die Ursachen für die Arbeitsüberlas-
tungen der Ärzte diskutiert und Lö-
sungsansätze für bessere Arbeitsbe-
dingungen gesucht werden. Anhand
von konkreten Beispielen werden ver-
schiedene Arbeitszeitmodelle mit ihren
Vor- und Nachteilen erörtert sowie die
Rahmenbedingungen der jeweiligen
Regelungen vorgestellt. Parallel dazu
ist seit September 2001 auf Bundes-
ebene eine zum Thema „Arbeitszeit in
Krankenhäusern“ eingesetzte Länder-
arbeitsgruppe beauftragt, vor dem
Hintergrund des EuGH-Urteils vorhan-
dene Arbeitszeitmodelle auszuwerten
und praktikable Handlungshilfen zu er-
arbeiten.

In den Monaten März und April 2001
überprüften die Gewerbeaufsichtsäm-
ter im Rahmen einer Projektarbeit
zahlreiche Unternehmen im Bewa-
chungsgewerbe.

Die begrenzte Zahl von Arbeitssuchen-
den, der erforderliche untadelige Le-
benslauf der Bewerber und die Fluktu-
ation des Personals führen im Bewa-
chungsgewerbe zum Teil zu Arbeits-
zeiten, die bei einzelnen Beschäftigten
bis an die Belastungsgrenze führen.
Dies gab Anlass, die Arbeitszeiten in
diesem Gewerbe zu überprüfen. Die
Ergebnisse dieser Projektarbeit sind
dem Bericht ab Seite 38 zu entneh-
men.

3.2
Sozialvorschriften im Straßen-
verkehr

Fortbildungsveranstaltung zum
Thema „Kontrollgerätemanipulatio-
nen“

Beim Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg
wurde im November eine Fortbildungs-
veranstaltung zum Thema „Kontrollge-
rätemanipulationen“ abgehalten, zu
deren Auftakt Frau Staatssekretärin
Erika Görlitz vor der Presse auf die
Bedeutung der Sozialvorschriften im
Straßenverkehr einging.

An der Veranstaltung, in der GD
Schmider vom Gewerbeaufsichtsamt
Nürnberg mit zahlreichen Beispielen
aus der Vollzugspraxis referierte, nah-
men neben der bayerischen Gewerbe-
aufsicht auch Vertreter der Gewerbe-
aufsicht aus Baden-Württemberg, Thü-
ringen, Sachsen und Hessen sowie
Vertreter der Polizeidirektionen teil.

Verschleierung von Verstößen 
gegen die Sozialvorschriften im
Straßenverkehr 

Der Einfallsreichtum bei den Bemü-
hungen, Verstöße zu verschleiern wur-
de bei einer Firma in Mittelfranken
deutlich. Von einem Unternehmen wur-
den Fahrtenschreiber-Schaublätter zur
Überprüfung angefordert, die jedoch
nur lückenhaft vorgelegt wurden. Auf
die Nachforderung des Amtes hin wur-
den die restlichen FSB ohne Verstöße
nachgereicht.

Nach Aussage einer Fahrerin wurde
allerdings vorher, soweit auf den ange-
forderten Schaublättern Lenk- bzw.
Ruhezeitverstöße vorhanden waren,
die komplette Strecke von der Unter-
nehmerin selbst oder ihrem Lebensge-
fährten mit einer Sattelzugmaschine
ohne Auflieger nachgefahren, damit
die nachzuliefernden Schaublätter in
die Lücken der bereits vorgelegten
Schaublätter hinein passten. Dabei
wurde die Uhrzeit entsprechend ver-
stellt und auf den richtigen km-An-
schluss geachtet. Die Strecke wurde
dann so aufgezeichnet, dass keine
oder nur geringfügige Verstöße vor-
handen waren. Es wurde auch auf
Rastplätzen rangiert, damit die Schau-
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blätter anschließend so aussahen, als
ob bei Firmen geladen würde.

Darüber hinaus seien die Fahrer ange-
wiesen worden, bei Lenkzeitüber-
schreitungen das entsprechende
Schaublatt zu entnehmen und ein neu-
es (unausgefülltes) Schaublatt einzule-
gen, um ggf. bei einer Kontrolle ein
Schaublatt verschwinden zu lassen.
Für die entnommenen Schaublätter er-
hielten die Fahrer von der Unterneh-
merin eine Urlaubsbescheinigung.

Bei Fahrten nach Frankreich bekamen
die Fahrer sogar neue Arbeitsverträge
mit, um bei Kontrollen zu belegen,
dass die Arbeit bei der Firma „neu auf-
genommen wurde“ und deshalb keine
weiteren Schaublätter mitgeführt wer-
den.

3.3
Jugendarbeitsschutz

Bericht des Landesausschusses für
Jugendarbeitsschutz 2001

Der Landesausschuss für Jugendar-
beitsschutz beim Bayerischen Staats-
ministerium für Gesundheit, Ernährung
und Verbraucherschutz wurde zur Er-
örterung verschiedener aktueller The-
men im Oktober diesen Jahres zu sei-
ner 26. Sitzung seit Erlass des neuen
Jugendarbeitsschutzgesetzes einberu-
fen.

Bereits im Vorjahr wurde die Frage er-
örtert, ob und inwieweit die spezifi-
schen Erfordernisse an Samstagen in
den neuen Ausbildungsberufen der In-
formations- und Telekommunikations-
technik im Jugendarbeitsschutzgesetz
berücksichtigt werden müssen. Der
Landesausschuss kam nunmehr über-
ein, dass derzeit kein dringlicher Hand-
lungsbedarf für eine Gesetzesinitiative
besteht und beschloss, die weiteren
Entwicklungen vorerst abzuwarten.

Ein weiteres Thema war die Nachtru-
heregelung im Gaststättengewerbe.
Der Deutsche Hotel- und Gaststätten-
verband hatte sich mit dem Anliegen
an das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung gewandt, die Ar-
beitszeit Jugendlicher von derzeit 22

Uhr bis auf 23 Uhr zu verlängern. Der
Landesausschuss wurde unterrichtet,
dass sich die für den Jugendarbeits-
schutz zuständigen Länderreferenten
mehrheitlich gegen eine dahingehende
Änderung des Jugendarbeitsschutzge-
setzes ausgesprochen haben.

Zur Begründung wurde vorgebracht,
dass viele andere Branchen vergleich-
bare Probleme mit der Nachtruherege-
lung des Jugendarbeitsschutzgesetzes
haben dürften. Der Schutzgedanke
des Jugendarbeitsschutzgesetzes dür-
fe nicht durch die Schaffung zu zahl-
reicher Ausnahmeregelungen aufge-
weicht werden. Da es sich bei den
meisten Gaststätten ohnehin um mehr-
schichtige Betriebe handelt, kann dem
Anliegen des Hotel- und Gaststätten-
verbandes hinsichtlich einer möglichen
Arbeitszeit bis 23 Uhr im Regelfall
Rechnung getragen werden.

Erörtert wurde auch, ob der Schüler-
lotsendienst unter die Bestimmungen
des Jugendarbeitsschutzgesetzes fällt.
Nach einer gemeinsamen Bekanntma-
chung des Staatsministeriums des In-
nern und des Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus dürfen in Bayern
Schüler ab 13 Jahre – in Ausnahme-
fällen sogar ab 12 Jahren – als Schü-
lerlotsen eingesetzt werden, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt wer-
den. Auch in den anderen Bundes-
ländern werden Schüler ab 13 Jahre
als Schülerlotsen eingesetzt. Der
Schülerlotsendienst ist als pädagogi-
sche Maßnahme der Schulen anzuse-
hen und fällt daher nicht unter das
Jugendarbeitsschutzgesetz.

Bei einer Sonderaktion hat die Gewer-
beaufsicht in Rheinland-Pfalz festge-
stellt, dass Kinder und Jugendliche
Druckwaren häufig in ihrer Freizeit an
Samstagen und Sonntagen austragen.
Der Landesausschuss wurde darauf
hingewiesen, dass in diesem Zu-
sammenhang der Beschluss der Län-
der bekräftigt wurde, wonach die Pro-
spektverteilung nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz an Samstagen und
Sonntagen nicht zulässig ist.

Erneut standen die ärztlichen Untersu-
chungen nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz auf der Tagesordnung.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die
Qualität der Ergebnisse der Untersu-

chungen, bei denen körperliche Ein-
schränkungen festgestellt werden sol-
len, nicht immer befriedigend ist. Des-
halb wird auf Bundesebene geprüft,
wie die Untersuchungen nach dem Ju-
gendarbeitsschutzgesetz optimiert
werden können.

Der Landesausschuss hat wieder eine
Fachtagung – in diesem Jahr in Bam-
berg – zum Thema Jugendarbeits-
schutz abgehalten. Dabei wurden die
Vertreter der örtlichen Verbände, der
Gewerkschaften, der Schulen und der
Presse durch Vorträge über die wich-
tigsten Bestimmungen des Jugendar-
beitsschutzgesetzes und über den Ju-
gendarbeitsschutz aus medizinischer
Sicht informiert. Ergänzt wurden die
Ausführungen durch die Vorführung
des Films „Jugendarbeitschutz“ und
die Verteilung der Informationsbro-
schüre über das Jugendarbeitsschutz-
gesetz und der Unterrichtshilfe für das
Lehrpersonal.

In einer abschließenden Diskussions-
runde wurden die Auslegungsfragen
der zahlreich anwesenden Teilnehmer
anhand aktueller Beispiele aus der
Praxis erörtert.
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3.5
Heimarbeitsschutz

Zum Stichtag 31.12.2001 waren insge-
samt 21.951 in Heimarbeit Beschäftig-
te und Gleichgestellte gemeldet. Vor-
rangig wurden Tätigkeiten in den Be-
reichen Elektrotechnik (4.554 Heim-
arbeiter), Papier- und Pappeverarbei-
tung (3.156 Heimarbeiter), Kunststoff-
verarbeitung (2.686 Heimarbeiter) und
Büro-Heimarbeit (2.463 Heimarbeiter)
verrichtet.

Der Heimarbeitsschutz erfolgte in zwei
Zielrichtungen. Angemessene Löhne
und Vertragsbedingungen legten 31
Heimarbeitsausschüsse fest. Die
staatliche Hilfe bei der Durchsetzung
der tariflichen und gesetzlichen An-
sprüche gewährten in Bayern 18 Ent-
geltprüferinnen und Entgeltprüfer in
Vollzug von § 23 Heimarbeitsgesetz.
Für 1.430 in Heimarbeit Beschäftigte
und Gleichgestellte konnte im Rahmen
des § 24 Heimarbeitsgesetz ein Nach-
zahlungsbetrag von DM 567.765 be-
wirkt werden.

Im Vollzug des Ordnungswidrigkeiten-
rechts mussten bei den Entgeltprüfern
acht Anhörungen und Vernehmungen
sowie fünf Verwarnungen erlassen
werden.

Zwei Bußgeldbescheide mit einer Buß-
geldhöhe von insgesamt DM 825,-
wurden festgesetzt und mussten bei-
getrieben werden.

Im Verwaltungszwangsverfahren muß-
te gegen drei Heimarbeit vergebende
Firmen ein Zwangsgeld in Höhe von
DM 300,- beigetrieben werden.

Durch gezielte Hinweise in der jeweili-
gen örtlichen Presse wurde wiederum
vor unseriösen Anzeigen über die Aus-
gabe von Heimarbeit mittels Geldvor-
leistungen gewarnt.

4.
Medizinischer Arbeitsschutz

Zuständigkeit und Aufgaben

Der Gewerbeärztliche Dienst in Bayern
berät Betriebe und Beschäftigte in al-
len Fragen des medizinischen und hy-
gienischen Gesundheitsschutzes und
der Gesundheitsförderung bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit.

Im Gewerbeärztlichen Dienst sind 15
Ärztinnen und 16 Ärzte beschäftigt.

Die Gewerbeärztlichen Dienste an den
Gewerbeaufsichtsämtern Augsburg,
Coburg, München-Land, München-
Stadt, Nürnberg, Regensburg und

Würzburg nehmen innerhalb ihres Auf-
sichtsbezirks die Aufgaben des staat-
lichen medizinischen Arbeitsschutzes
in Bayern wahr.

Zu den Aufgaben der Gewerbeärzt-
lichen Dienste gehört insbesondere:

� Vollzug des medizinischen Arbeits-
schutzes

� Mitwirkung im technischen und so-
zialen Arbeitsschutz

� Beratung der Betriebe und der Be-
schäftigten

� Beratung der Betriebsärzte und er-
mächtigten Ärzte

� Überprüfung der Betriebe insbe-
sondere unter arbeitsmedizini-
schen Gesichtspunkten

� Durchführung von Projekten

� Mitwirkung im Berufskrankheiten-
Feststellungsverfahren

� Ermächtigung von Ärzten nach
staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten

� Zusammenarbeit mit Arbeitsschutz-
organisationen, Unfallversicherun-
gen und Krankenkassen

� Öffentlichkeitsarbeit einschließlich
Lehr- und Vortragstätigkeit

� betriebsärztliche Betreuung von
Beschäftigten im Geschäftsbereich

� Stellungnahmen nach Schwerbe-
hindertengesetz.

Betriebsbesichtigungen, Überprü-
fungen

Traditioneller Schwerpunkt der gewer-
beärztlichen Tätigkeit war der Außen-
dienst mit 3.033 (im Vorjahr 2.965) Be-
triebsbesichtigungen insbesondere bei
themenorientierter Projektarbeit. Im
Rahmen des Außendienstes wurden
außerdem orientierende Lärm- und
Gefahrstoffmessungen sowie ärztliche
Untersuchungen durchgeführt.

Einen Überblick über den Außendienst
gibt Tabelle 7 auf Seite 87 wieder. Die
relativ hohe Zahl an Besichtigungen/
Überprüfungen von 6.394 (Pos. 1.2.1)
ergibt sich durch Summation der Tätig-
keiten nach Rechtsgebieten im Rah-
men eines Dienstgeschäftes.
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3.4
Frauenarbeitsschutz

Anträge und Zulassung der Kündigung nach dem Mutterschutzgesetz und nach
dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Antragsgrund Rechtsgrundlage

§ 9 Abs. 3
Mutterschutzgesetz

§ 18 Abs. 1
Bundeserziehungsgeld-

gesetz

Anzahl der betroffenen
Personen

Anzahl der betroffenen
Personen

Betriebsstilllegung 198 437

Verhaltensfehler der geschützten Personen 87 23

Existenzgefährdung des Betriebes 8 20

Insolvenzverfahren 82 278

Sonstiges 16 8



Gutachten, Stellungnahmen,
Beratungen, Untersuchungen

Die Gewerbeärzte wirken auch im Be-
rufskrankheiten-Feststellungsverfahren
mit. Soweit es sich bei den begutach-
teten Erkrankungen um „erstmals ab-
schließend begutachtete Berufskrank-
heiten-Fälle“ handelte, sind diese aus
Tabelle 8 (siehe Seite 88) zu ersehen.

Von 6.596 (i.V. 6.935) „erstmals ab-
schließend begutachteten Fällen“ stell-
ten die Gewerbeärzte in 2.527 Fällen
(i.V. 2.636) einen ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen Erkrankung
und beruflichen Einflüssen fest. Die
Bestätigungsquote lag somit bei 38 %
(i.V. ebenfalls 38 %).

Die häufigsten der „erstmals abschlie-
ßend begutachteten Berufskrankhei-
ten-Anzeigen“ waren Lärmerkrankun-
gen mit 1.521 (i.V. 1.680), Atemwegs-
erkrankungen mit 1.516 (i.V. 1.612)
und Hauterkrankungen mit 1.176 (i.V.
1.243).

Von den 2.527 (i.V. 2.636) Fällen in de-
nen die Gewerbeärzte einen ursäch-
lichen Zusammenhang zwischen Er-
krankung und beruflichen Einwirkun-
gen festgestellt haben, waren auch in
diesem Berichtsjahr die Lärmerkran-
kungen mit 1.026 Fällen (i.V. 1.060),
die Atemwegserkrankungen mit 602
Fällen (i.V. 649) und die Hauterkran-
kungen mit 510 Fällen (i.V. 673) die
häufigsten Erkrankungen.

Die Gewerbeärzte führten im Innen-
dienst medizinische Untersuchungen
von Beschäftigten im Rahmen der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge und auch
im Berufskrankheiten-Feststellungsver-
fahren durch.

Vorträge

Gewerbeärztinnen und Gewerbeärzte
hielten insgesamt 152 Vorträge und
Vorlesungen (i.V. 113), welche das ge-
samte Spektrum der Arbeitsmedizin,
der Arbeitshygiene und der Ergonomie
umfassten.

Fortbildung

Außer der jährlichen Fortbildungsver-
anstaltung für bayerische Gewerbeärz-
te in der Verwaltungsschule der Sozial-
verwaltung in Wasserburg am Inn und
den Fortbildungsangeboten des Minis-
teriums bestand die Möglichkeit, Fach-
veranstaltungen, Kongresse und den
gewerbeärztlichen Erfahrungsaus-
tausch zu besuchen.

Qualitätszirkel „Arbeitsmedizin“

Der Qualitätszirkel „Erfahrungsaus-
tausch Betriebsärzte – Gewerbeärzte“
tagte zum Beispiel im GÄD Nürnberg
im Jahr 2001 insgesamt sechs mal.
Die Themen waren: „Beteiligung des
Betriebsarztes“, „Infektionsschutzge-
setz – Auswirkungen auf die betriebs-
ärztliche Tätigkeit“ und „Hautschutz-
konzepte und Anwendung von Schutz-
handschuhen im Betrieb“. Durch-
schnittlich nahmen an den Veranstal-
tungen 22 Betriebsärzte teil.

Qualitätszirkel „BK-Begutachtung“

Als neuer Qualitätszirkel wurde in Zu-
sammenarbeit der Gewerbeärztlichen
Dienste Nürnberg und Coburg ein Er-
fahrungsaustausch „Gutachter im Be-
rufskrankheitenverfahren“ eingeführt.

In zwei Veranstaltungen wurden die
Begutachtung von Hauterkrankungen
und die Begutachtung von obstruktiven
Atemwegserkrankungen behandelt.

Eingeladen waren Ärzte des jeweiligen
Fachgebietes, die im Berufskrankhei-
tenverfahren häufig Gutachten erstel-
len. Die Teilnehmerzahl lag bei jeweils
12 Gutachtern.

Projektarbeit

Unter gewerbeärztlicher Beteiligung
wurden folgende Projekte durchge-
führt:

� Umgang mit Gefahrstoffen in histo-
pathologischen Laboratorien (siehe
Seite 26)

� Arbeits- und Gesundheitsschutz
bei potenziellem Kontakt mit BSE-
Erregern (siehe Seite 44)

� Arbeitsschutz von Reinigungsper-
sonal in Krankenhäusern (siehe
Seite 47)

� Gefährdungen und Belastungen in
der Galvanik.
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1.
Organisation und Aufgaben

Aufgaben, Organisation und Finanzie-
rung der Zentralstelle sind in einem
Länderabkommen festgelegt. Das Ab-
kommen ist am 1.5.1996 in Kraft getre-
ten.

Die Zentralstelle der Länder für Sicher-
heitstechnik akkreditiert und über-
wacht bundesweit die Prüflaboratorien
und Zertifizierungsstellen, die im Voll-
zug des europäischen Gemeinschafts-
rechts sowie des nationalen Rechts
die Sicherheit von Geräten, Maschinen
und Anlagen überprüfen und zertifizie-
ren.

2.
Tätigkeit

2.1
Akkreditierung von Prüflaboratorien
und Zertifizierungsstellen

Im Jahr 2001 wurden insgesamt 67
Akkreditierungen erteilt (vgl. Übersicht
4), die zu entsprechenden Benennun-
gen und ggf. Notifizierungen der Zerti-
fizierungsstellen durch die Bundesre-
publik Deutschland führten, soweit es
sich nicht um Reakkreditierungen han-
delte.

Die meisten Akkreditierungen (21) be-
treffen die Richtlinie für Explosions-
schutz (94/9/EG). Die Meldungen von
Stellen nach der Niederspannungs-
Richtlinie sind im Rahmen der Akkredi-
tierungen für das GS-Zeichen abgewi-
ckelt worden.

Im Bereich der Richtlinie 94/9/EG
konnten die Reakkreditierungen der
deutschen Prüfstellen abgeschlossen
werden. Im Rahmen der Begutach-
tungsverfahren war festzustellen, dass
nach wie vor die Vorgehensweise der
Stellen bei der Auditierung von Quali-
tätssicherungssystemen nach Anhang
IV oder VII der Richtlinie zur Umset-
zung der produktbezogenen Anforde-
rungen graduell unterschiedlich ist.
Hier ist noch weitere Abstimmungsar-
beit im europäischen Erfahrungsaus-
tausch der benennenden Behörden
und der notifizierten Stellen zu leisten.

2.2
Umsetzung der Richtlinie über orts-
bewegliche Druckgeräte

Das Inverkehrbringen von Druckgerä-
ten ist in Europa nicht einheitlich in ei-
ner einzigen Gesetzesvorschrift gere-
gelt, sondern auf mehrere internatio-
nale, harmonisierte europäische und
nationale Regelungen aufgeteilt. Durch
diese Aufsplittung wird das Verständ-
nis sowie der Vollzug sehr erschwert.

Nachdem die Akkreditierungen und
Benennungen der notifizierten Stellen
gemäß der Druckgeräte-Richtlinie
weitgehend abgeschlossen sind, steht
nun die Anerkennung von Prüfstellen
im Bereich des Transports gefährlicher

Güter an, wobei sich die Zuständigkeit
der ZLS auf bestimmte Teilbereiche
beschränkt.

Für den Transport von gefährlichen
Gütern, zu denen auch Gase gehören,
gibt es vier internationale Abkommen:

IMDG Code für die Beförderung ge-
fährlicher Güter mit Seeschiffen

ICAO Regelungen der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation

RID Ordnung für die internationale
Eisenbahnbeförderung gefähr-
licher Güter

ADR Europäisches Übereinkommen
über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der
Straße.
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Zu den Unterzeichnern des ADR/RID
gehören auch Staaten außerhalb des
EWR. Die beiden Vorschriften sind nur
dann anzuwenden, wenn Gefäße (Fla-
schen, Großflaschen mit 150 l bis
5.000 l Inhalt, Kryo-Behälter, Flaschen-
bündel) und Tanks auf öffentlichen
Straßen oder mit der Eisenbahn beför-
dert werden. ADR/RID enthalten Re-
gelungen u. a. über die Prüfung und
Zulassung dieser Erzeugnisse sowie
über die Anforderungen an Prüf- und
Zertifizierungsstellen. Für die Überwa-
chung des Fertigungsprozesses, für
die Ausführung von Werkstoffverbin-
dungen und die Durchführung von Prü-
fungen hat der Hersteller qualifiziertes
Personal einzusetzen, das nicht zertifi-
ziert sein muss.

Die Richtlinie über ortsbewegliche
Druckgeräte (1999/36/EG) ist ab
01.07.2001 anzuwenden. Sie regelt
das Inverkehrbringen und die wieder-
kehrenden Prüfungen für Gefäße und
Tanks, die auf öffentlichen Straßen
oder mit der Eisenbahn befördert wer-
den. Für Druckfässer, Flaschenbündel
und Tanks wurde die Anwendung der
Richtlinie auf den 01.07.2003 verscho-
ben. Die Umsetzung der Richtlinie in
deutsches Recht ist bisher noch nicht
erfolgt. Als Übergangslösung dient ei-
ne Bekanntmachung, die bis zum in
Kraft treten der Verordnung über orts-
bewegliche Druckgeräte die Anwen-
dung der Richtlinie regelt. Die Richtli-
nie hat zum Inhalt die Verbesserung
der Sicherheit im Straßen- und Eisen-
bahnverkehr und die Gewährleistung
des freien Verkehrs in der Gemein-
schaft. Der Anwendungsbereich um-
fasst im einzelnen das Inverkehrbrin-
gen neuer Geräte, die Neubewertung
vorhandener Geräte sowie die wieder-
holte Inbetriebnahme und Verwendung
sowie die wiederkehrenden Prüfungen
neuer und neubewerteter Geräte von
ortsbeweglichen Druckgeräten. Hier-
unter sind zu verstehen

� Gefäße (Flaschen, Großflaschen,
Druckfässer, Kryo-Behälter, Fla-
schenbündel)

� Tanks, einschließlich Aufsetztanks,
Tankcontainer (ortsbewegliche
Tanks), Tanks von Eisenbahnkes-
selwagen, Tanks oder Gefäße von
Batteriefahrzeugen oder Eisen-

bahnbatteriewagen und Tanks von
Tankwagen,

wenn sie zur Beförderung von

� Gasen/Klasse 2 (ADR/RID)

� Cyanwasserstoff (stabilisiert)/
Klasse 6.1 (ADR/RID)

� Fluorwasserstoff (wasserfrei)/ 
Klasse 8 (ADR/RID)

� Fluorwasserstoffsäure/
Klasse 8 (ADR/RID)

einschließlich der Ventile und sonstiger
für die Beförderung benutzter Ausrüs-
tungsteile dienen.

Von der Richtlinie werden nicht erfasst,
Geräte die vor dem 1. Juli 2003 ohne
Neubewertung nach früher geltenden
Vorschriften in den Verkehr gebracht
wurden sowie Geräte, die ausschließ-
lich zur Beförderung zwischen der Ge-
meinschaft und Drittstaaten im Rah-
men des ADR/RID eingesetzt werden.

Nicht zu den ortsbeweglichen Druck-
geräten gehören

� Geräte für kleine Mengen und für
Sonderfälle (z. B. Airbag)

� Aerosolbehälter (Richtlinie über
Aerosolpackungen 75/324/EWG)

� Flaschen für Atemschutzgeräte
(Druckgeräterichtlinie 97/23/EG i. V.
mit Artikel 8 Absatz 4 a der PSA-
Richtlinie 89/686/EWG).

Ortsbewegliche Druckgeräte sind mit
der CE-Kennzeichnung zu versehen.
Sie besagt, dass die Anforderungen
der Richtlinie erfüllt sind und die
Druckgeräte innerhalb des EWR in
Verkehr gebracht und befördert wer-
den dürfen.

Bisher wurden dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen (BMVBW) von der ZLS für die
Konformitätsbewertung von Flaschen,
Großflaschen und Kyro-Behältern
neun Stellen benannt.

2.3
Überwachung der Stellen

Im System der Akkreditierungstätigkeit
stellt die Überwachung ein wesentli-
ches Kriterium für die Beurteilung und
Sicherstellung der Güte einer Akkredi-
tierung dar. Die Verpflichtung zur Über-
wachung der von der ZLS akkreditier-
ten Stellen lässt sich sowohl aus den
Mindestkriterien für die Benennung
von Stellen gemäß den Richtlinien
nach Art. 95 EG-Vertrag in Verbindung
mit den entsprechenden Normen der
Reihe DIN EN 45000 ff als auch der
Aufgabenbeschreibung der ZLS in Ar-
tikel 2 (2) Nr. 3 und (3) Nr. 3 des Län-
derabkommens ableiten. Gemäß § 9
Abs. 4 Gerätesicherheitsgesetz bzw.
§ 20 Abs. 4 Medizinproduktegesetz er-
folgt die Überwachung durch die zu-
ständige Behörde.

Neben der systematischen Überprü-
fung der Arbeitsweise der Stelle vor
Ort bildet die Innendiensttätigkeit, bei
der die ZLS die zur Verfügung gestell-
ten Informationen über nichtkonforme
Produkte auf ihre Ursachen bezüglich
fehlerhafter Prüfungen und Zertifizie-
rungen durch Drittstellen hin unter-
sucht, eine wichtige Quelle für die
Überwachung.

Soweit Defizite bei den Prüfstellen auf-
traten, wurden entsprechende Korrek-
turmaßnahmen festgelegt, bis hin zum
teilweisen Entzug der Akkreditierung.

Im Jahr 1999 startete ein Ringversuch
mit Laserpointern, der dieses Jahr ab-
geschlossen wurde. Er befasste sich
mit der Bestimmung der Laserklassen
von handelsüblichen Laserpointern un-
ter Beteiligung von mehreren nach
dem GSG zugelassenen Stellen. Die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen
wurden zusammengefasst und an die
Stellen verteilt, um Transparenz und
Verbesserungen zu erreichen.

Durch die Einbeziehung der ZLS in die
Tätigkeit des Arbeitsausschusses der
Länder für die Marktüberwachung wird
ein reger Informationsaustausch geför-
dert und die Maßnahmen zur Verbes-
serung der Marktkontrollen ganzheit-
lich weiter entwickelt. Die Sitzung der
Geräteuntersuchungsstellen der Län-
der fand am 28. und 29. März 2001 bei
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der ZLS in München statt, so dass un-
mittelbar zahlreiche sachorientierte
Diskussionen geführt werden konnten.

3.
Bilaterale Anerkennungsverfahren

3.1
GS-Prüfstellen im Ausland

Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung (BMA) hatte in der Ver-
gangenheit die Einbindung von auslän-
dischen Prüfstellen unter dem Ge-
sichtspunkt der übergreifenden Wir-
kung des EG-Vertrages gesehen.
Zwischenzeitlich ist eine entsprechen-
de Ergänzung in das Gesetz zur Ände-
rung des GSG aufgenommen worden.
Der Text der notwendigen Verwal-
tungsvereinbarung wurde mit den Län-
dern und der ZLS abgestimmt.

Die drei französischen GS-Prüfstellen
sind problemlos in das GS-Zeichen-
Zertifizierungssystem eingebunden
und nehmen an dem nationalen Erfah-
rungsaustausch teil. Zwischenzeitlich
wurde das Verwaltungsabkommen mit
Dänemark abgeschlossen.

Die dänische Stelle UL DEMKO hat
das festgelegte Anerkennungsverfah-
ren durchlaufen und konnte von der
ZLS dem BMA als Zertifizierungsstelle
für das GS-Zeichen benannt werden.

Zur Zeit liegen weitere Anfragen aus
Österreich und Schweden bezüglich
der Möglichkeit und Voraussetzungen
für die Zulassung als GS-Zertifizie-
rungsstelle bei der ZLS vor.

3.2
Drittstaatenabkommen

Die Verhandlungen der EG mit Dritt-
staaten über Abkommen zur gegensei-
tigen Anerkennung der Ergebnisse von
Konformitätsbewertungsverfahren für
Industrieprodukte (MRA – Mutual Re-
cognition Agreement), bei denen die
Konformität mit den gesetzlichen An-
forderungen bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz von anerkannten
Drittstellen vor dem Inverkehrbringen
überprüft werden muss, stellen ein
wichtiges Element der europäischen
Handelspolitik dar. Diese auf Gegen-

seitigkeit beruhenden Verträge eröff-
nen den europäischen bzw. deutschen
Stellen die Möglichkeit, Prüfungen
nach den Vorschriften der Drittstaaten
vorzunehmen. Die erstellten Konformi-
tätsnachweise sind vom jeweiligen Im-
portland anzuerkennen.

Für das Berichtsjahr sind die folgen-
den Einzelaktivitäten zu erwähnen:

Die Verhandlungen der Europäischen
Kommission mit Japan wurden abge-
schlossen. Das Abkommen konnte
unterzeichnet werden und ist  im Amts-
blatt der EG vom 29.10.2001 veröffent-
lich worden. Im Zuständigkeitsbereich
der ZLS haben sich mehrere Stellen
für eine Anerkennung als Konformitäts-
bewertungsstelle für den sektoralen
Anhang über Elektroerzeugnisse inter-
essiert. Ein Beamter der ZLS hat an
zwei Sitzungen der von der Kommis-
sion geleiteten Arbeitsgruppe (MRA-
TF) teilgenommen, in der zusammen-
fassend über die Fortschritte in den
verschiedenen Abkommen berichtet
und über Vorgangsweisen bei der Um-
setzung in den Sektoren „Elektrische
Sicherheit“, „Elektromagnetische Ver-
träglichkeit“ bzw. „Telekommunikations-
Endgeräte“ beraten wird.

Neben den MRAs führt die Europäi-
sche Kommission mit den mittel- und
osteuropäischen (MOE-)Staaten Ver-
handlungen zu den sogenannten Pro-
tokollen über die europäische Konfor-
mitätsbewertung (PECA) im Rahmen
der Europaabkommen der Gemein-
schaft mit den MOE-Staaten. Damit
soll die Möglichkeit eröffnet werden,
bereits vor dem endgültigen Beitritt an
dem Binnenmarkt direkt teilnehmen zu
können. Im Gegensatz zu den MRAs
entfalten die einzelnen Produktsekto-
ren der PECAs erst dann ihre Wirkung,
wenn das entsprechende europäische
Recht in nationales Recht des Ver-
tragspartners umgesetzt worden ist.

Zwischenzeitlich wurden die Protokolle
mit Ungarn und der Tschechischen Re-
publik paraphiert. Die ZLS wird bei den
Vorbereitungsarbeiten der weiteren
MOE-Beitrittskandidaten entsprechen-
de Unterstützung anbieten und Infor-
mationen weitergeben. In diesem Zu-
sammenhang hat ein Mitarbeiter der
ZLS an einem Phare-Twinning Projekt
der EU in Litauen teilgenommen.

Die Tätigkeit vor Ort betrug acht Tage
und umfasste im wesentlichen drei Be-
reiche:

� Darstellung der Auswirkungen des
Akkreditierungs- und Notifizie-
rungsverfahrens in sozialer, ökono-
mischer und finanzieller Hinsicht

� Einführung von Ministerialbeamten
in die Evaluierung von Prüf- und
Zertifizierungsstellen gemäß der
Normenreihe EN 45000 ff

� Einführung von Ministerialbeamten
in die Notifizierungsprozeduren,
wie zum Beispiel die Meldung von
notifizierten Stellen.

4.
Weitere Aktivitäten und Ereignisse

4.1
National

Im Rahmen der Verwirklichung des eu-
ropäischen Binnenmarktes wurden die
Prüf-, Zertifizierungs- und Akkreditie-
rungssysteme umgestaltet. Nach über
zehn Jahren gilt es jetzt, die gewonne-
nen Erfahrungen umzusetzen. Durch
die Mitarbeit in den nachfolgenden
überregionalen Ausschüssen und ver-
gleichbaren Gremien wird die Weiter-
entwicklung durch die ZLS unterstützt:

� Deutscher Akkreditierungsrat DAR

� Deutscher Rat für Konformitätsbe-
wertung im DIN (DIN KonRat)

� Beirat des Normenausschusses
„Qualitätsmanagement, Statistik u.
Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ)“

� Sachverständigenausschuss PÜZ-
Stellen beim DIBt

� Zentraler Erfahrungsaustausch-
kreis zur Koordinierung des Erfah-
rungsaustausches der nach dem
Gerätesicherheitsgesetz zugelas-
senen Stellen (ZEK)

� Erfahrungsaustausch der nach
dem Medizinproduktegesetz be-
nannten Stellen (EKMed)

� Trägergemeinschaft „Akkreditie-
rung“ (TGA)

� MRA-Beratergruppe „Elektrische
Sicherheit“.
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Der Leiter der ZLS vertritt in dem Prä-
sidium des DAR die Interessen des ge-
regelten Bereichs. Im Zusammenhang
mit der Überarbeitung der DAR-Struk-
tur wurde die Koordinierungsstelle des
gesetzlich geregelten Bereichs
(KOGB) eingerichtet und die Ge-
schäftsführung bei der Regulierungs-
behörde für Telekommunikation und
Post (RegTP) angesiedelt. Die KOGB
hat die Aufgabe, eine Abstimmung der
in diesem Bereich tätigen Akkreditie-
rungsstellen zu erreichen. Die Be-
standsaufnahme ergab ein sehr diffe-
renziertes Bild von der Akkreditie-
rungslandschaft im gesetzlich gere-
gelten Bereich. In den verschiedenen
Sparten gibt es mehrheitlich Zentral-
stellen, aber auch Bereiche, in denen
jedes Land diese Tätigkeiten eigen-
ständig ausführt. Mittelfristig ist zu ent-
scheiden, ob in Deutschland zur Har-
monisierung eine entsprechende Kon-
zentration zweckmäßig ist.

Zentraler Erfahrungsaustausch
(ZEK)

Die 48. Sitzung des ZEK fand am 4./5.
Oktober 2001 beim VDE in Offenbach
statt.

Es wurden die Änderungen des GSG
und die Auswirkungen auf die Tätigkeit
der zugelassenen Stellen erörtert.
Schwierigkeiten bereitet insbesondere
die Interpretation des Auskunftverlan-
gens nach § 9 Abs. 5 GSG durch die
für den Vollzug im Sinne von § 5 zu-
ständige Behörde. Daneben wurden
einige Punkte, wie z. B. Mindestanfor-
derungen an den Inhalt von Prüfbe-
scheinigungen nach dem GSG, Aufbe-
wahrung von Unterlagen außerhalb
des Sitzes der Zertifizierungsstelle
oder die Berücksichtigung zusätzlicher
Rechtsvorschriften angesprochen, die
im Zusammenhang mit der Reakkredi-
tierung der Prüfstellen für das GS-Zei-
chen wichtig sind.

4.2
International

Bei der Europäischen Kommission ist
eine Technische Ratsgruppe 133
„Gegenseitige Anerkennung (MRA)“
eingerichtet, die fast monatlich tagt.
Dabei werden horizontale Themen wie
das Management der MRAs oder die
Arbeitsprogramme der Joint (Sectoral)
Committees und Fragen im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der
MRAs oder der Evaluierung der von
den Drittstaaten benannten Konformi-
tätsbewertungsstellen behandelt. Die
ZLS ist in die laufende Arbeit dieser
Arbeitsgruppe über BMA und BMWi
eingebunden.

Zwischenzeitlich sind von den meisten
Mitgliedstaaten die Beschreibungen ih-
rer Akkreditierungs-/Anerkennungs-,
Benennungs- und Notifizierungsver-
fahren vorgelegt worden. In einer er-
sten Auswertung haben die Kommis-
sionsdienststellen die wesentlichen
Merkmale eines Anerkennungssys-
tems für Notified Bodies strukturiert
und in einer Matrix die Umsetzung in
den einzelnen Mitgliedstaaten darge-
stellt. Nach wie vor ist aus deutscher
Sicht eine Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der Akkreditierungs-
und Benennungsstellen in der EG er-
forderlich. Es wurde vorgeschlagen,
dass die Europäische Kommission und
die Mitgliedstaaten ein Review der vor-
handenen Aktivitäten in den verschie-
denen Bereichen vornehmen und über
eine horizontale Arbeitsgruppe koordi-
nieren. Eine in sich geschlossene Be-
schreibung des europäischen Systems
der Akkreditierung von benannten
Stellen (NBs) ist auch im Zusammen-
hang mit der Implementierung von
Multilateralen Abkommen (MRAs) zur
Evaluierung der Konformitätsbewer-
tungsstellen (CABs) in den Drittstaaten
erforderlich.

4.3
Sonstiges

Der Leiter der ZLS hat auf mehreren
Veranstaltungen, auf denen das Ge-
meinschaftsrecht und die Auswirkun-
gen auf das Inverkehrbringen von In-
dustrieerzeugnissen erläutert und dis-
kutiert wurden, Vorträge gehalten.

Zur neuen Norm DIN EN ISO 9001/
2000 „Qualitätsmanagementsysteme“
fand bei der ZLS für alle Mitarbeiter ei-
ne Fortbildungsveranstaltung statt. Da-
bei bestätigte sich, dass die Norm mit
ihren formalen Aspekten nach wie vor
nicht geeignet ist, die produktspezifi-
schen Anforderungen der Qualitätssi-
cherungssysteme in den Richtlinienan-
hängen umzusetzen.

Auf einer Pressekonferenz am 14. Au-
gust mit Staatsminister Eberhard Sin-
ner bei einem Spielzeughersteller wur-
de die Tätigkeit der ZLS als Zentral-
stelle aller Länder im Umfeld des
europäischen Binnenmarktes darge-
stellt.

Während des Besuchs einer hochran-
gigen Delegation aus China bei einer
zugelassenen Stelle konnte die ZLS
über das deutsche Anerkennungssys-
tem von Prüfstellen vortragen. Dabei
interessierten insbesondere auch Fra-
gen zu dem nationalen GS-Zeichen-
system.

Im Rahmen einer Untersuchung über
den „Akkreditierungsmarkt“ in Belgien,
Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien und den Niederlanden, die von
dem Holländischen Wirtschaftsministe-
rium in Den Haag in Auftrag gegeben
war, wurde die ZLS von zwei Consul-
tants der Firma Price Waterhouse
Coopers interviewt. Das deutsche Sys-
tem beeindruckte die Gesprächspart-
ner aufgrund seiner starken Ausrich-
tung auf den Produktbezug.
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1.
Zielsetzung

Es sollten anlässlich der Projektarbeit
allgemeine Fragen des Arbeitsschut-
zes und Risiken durch die spezielle Ar-
beitssituation in histopathologischen
Laboratorien (Gefahrstoffe, Infektions-
gefährdung und anderes) erfasst wer-
den. Im Zeitraum von November 2000
bis Januar 2001 wurden 65 histo-
pathologische Laboratorien von den
Gewerbeaufsichtsämtern in Bayern 
überprüft.

Bei den Laboratorien handelte es sich
um 41 Histopathologien in öffentlicher,
universitärer oder kommunaler Träger-
schaft und um 24 privat betriebene La-
boratorien.

Private Histologien waren in der Mehr-
zahl (13 von 24) Gemeinschaftspraxen
mit zwei oder mehreren Betreibern.
Die durchschnittliche Zahl der Be-
schäftigten in allen Betrieben lag zwi-
schen drei und 110 Mitarbeitern.

2.
Durchführung

Im Vorfeld der Projektarbeit wurde
beim Gewerbeaufsichtsamt München-
Land ein Fragebogen erarbeitet. Ge-
werbeärzte und Gewerbeaufsichtsbe-
amte berücksichtigten dabei sowohl
sicherheitstechnische als auch arbeits-
medizinische Aspekte bei der Beurtei-
lung histopathologischer Laboratorien.
Auf eine Überprüfung des Arbeits-
schutzes in der Makropathologie (Sek-
tionen) wurde wegen der vergleichs-
weise geringen Fallzahlen sowie der
teilweise anderen Gefährdungssitua-
tion verzichtet.

3.
Ergebnisse

Die folgende Zusammenstellung doku-
mentiert die Ergebnisse der überprüf-
ten Aspekte. Wenn sich dabei deutli-
che Unterschiede in der Häufigkeit von
Mängeln bei Laboratorien in privater
bzw. öffentlicher Trägerschaft ergaben,
wird hierauf eingegangen. Geringe
Unterschiede werden wegen der nie-
drigen Fallzahl nicht erwähnt.
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strom nach unten abgesaugt. In ähn-
lich hohem Maße wie Tischabsaugun-
gen wurden Laborabzüge eingesetzt
(86 %).

An offenen Färbeautomaten mussten
dagegen mehrfach fehlende oder nicht
ausreichend wirksame Absaugungen
beanstandet werden. Überraschender-
weise erfolgte in etwa der Hälfte der
Laboratorien (52 %) keine jährliche
technische Prüfung der Laborabzüge.

Bezüglich Messungen für Formaldehyd
wurden in 66 % der Fälle entweder
orientierende Messungen mit Dräger-
Prüfröhrchen oder eine Arbeitsbe-
reichsanalyse durchgeführt.

Für Xylol lagen in 40 % der Betriebe
keine Gefahrstoffmessungen vor.

Knapp die Hälfte der Betriebe (46 %)
konnte keinen Nachweis der Unterwei-
sung der Beschäftigten beim Umgang
mit Gefahrstoffen erbringen. Wurden
solche Unterweisungen nicht jährlich
durchgeführt, wurde dies gleichfalls
beanstandet.

Das Reinigungspersonal wurde in etwa
der Hälfte der Fälle von Fremdfirmen
gestellt. Bei der Mehrheit des Reini-
gungspersonals fanden keine Unter-
weisungen nach der Gefahrstoffver-
ordnung statt. Hierbei wurde mehrfach
festgestellt, dass bei den Reinigungs-
kräften weitere Defizite beim Arbeits-
schutz vorlagen, wie zum Beispiel feh-

Projektarbeit
„Umgang mit Gefahrstoffen in histopathologischen Laboratorien“

Vertragsarzt Dr. med. Klaus Volk,
Gewerbeärtzlicher Dienst beim Gewerbe-
aufsichtsamt München-Land

Eine Übersicht über die festgestellten
Mängel nach den Stichpunkten zu den
Prüffragen zeigt das Diagramm auf
Seite 27 (Gesamtzahl der besichtigten
Betriebe: n = 65 entsprechend 100 %).

Ein Drittel (35 %) aller Betriebe haben
eine Gefährdungsbeurteilung nach § 5
Arbeitsschutzgesetz durchgeführt.

Wenn keine vollständige Gefährdungs-
beurteilung erkennbar war, wurde dies
gleichfalls beanstandet. In der Mehr-
heit (74 %) wurde eine Zuordnung zu
einer Schutzstufe nach der Biostoffver-
ordnung von den Laboratorien bisher
nicht durchgeführt. Ursächlich hierfür
ist der fehlende Kenntnisstand über die
Biostoffverordnung.

Die fehlende Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 1 Mutter-
schutzrichtlinienverordnung war in
52 % der Fälle zu beanstanden. Hier
war Handlungsbedarf in Form von ent-
sprechenden Anordnungsschreiben
geboten.

In 72 % der Laboratorien wurden die
Gefahrstoffe entsprechend den Vorga-
ben der Gefahrstoffverordnung erfasst.
In privaten Histopathologien musste
die Erfassung der Gefahrstoffe deut-
lich häufiger beanstandet werden als
in Laboratorien in öffentlicher Träger-
schaft.

Die Gefahrstoffe wurden in 38 % der
Fälle nicht vorschriftsmäßig gelagert.
Häufig war mehr als der Tagesbedarf
im Arbeitsraum aufbewahrt oder waren
Gefahrstoffe in unzulässiger Höhe
bzw. in nicht verschlossenen Gebinden
gelagert.

Teils wurden Gifte mit brennbaren Ge-
fahrstoffen zusammengelagert, war
der Giftschrank nicht verschließbar
und vereinzelt wurde die Entsorgung
brennbarer Flüssigkeiten in nicht zu-
lässigen Gefäßen vorgenommen. Posi-
tiv überraschte die gute Gestaltung der
Zuschneideplätze.

88 % der Laboratorien verfügten über
eine entsprechende Tischabsaugung
für die Bearbeitung von formalinfixier-
tem Material mit Erfassung der Dämp-
fe unmittelbar an der Entstehungsstel-
le. In Einzelfällen fanden sich Tischab-
saugungen mit Luftführung nach
hinten, im allgemeinen wurde der Luft-
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lende Untersuchungen nach dem spe-
ziellen arbeitsmedizinischen Grund-
satz G 42, fehlendes Impfangebot, un-
zureichende Schutzkleidung.

Fast durchgehend wurde angebotene
Schutzkleidung, wie Schutzkittel,
Schutzbrille, Handschuhe als geeignet
betrachtet bzw. vorgefunden (92 %). In
einigen Fällen wurde festgestellt, dass
Schutzbrillen nicht über einen seit-
lichen Schutz verfügten. Es wurden
teilweise ungeeignete Schutzhand-
schuhe verwendet, die z. B. nicht che-
mikalienresistent gegenüber Xylol oder
Formaldehyd waren. In zwei Laborato-
rien waren noch gepuderte Latexhand-
schuhe im Einsatz, die entsprechend
der TRGS 540 nicht mehr verwendet
werden dürfen.

Augenduschen waren nur in 63 % der
Laboratorien vorhanden. Im Falle einer
ungenügenden Anzahl von Augendu-
schen (z. B. mehrere räumlich getrenn-
te Arbeitsplätze) wurde dies ebenfalls
beanstandet.

Eine betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung bestand in na-
hezu allen Betrieben. Es zeigte sich je-
doch ein größerer Unterschied zwi-
schen den privaten Trägern mit einem
Minus von 17 % bei der betriebsärzt-
lichen und 21 % bei der sicherheits-
technischen Betreuung gegenüber öf-
fentlichen Laboratorien.

Ein wirksamer Hautschutz wurde den
Mitarbeitern mit hautbelastenden Tä-
tigkeiten (z. B. Feuchtarbeit, Umgang
mit Lösungsmitteln u. a.) von den
meisten Unternehmen (82 %) bereits
angeboten.

In 20 % der untersuchten Betriebe
wurden noch keine speziellen arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchun-
gen nach G 42 durchgeführt. Mögli-
cherweise ist dieser höhere prozentua-
le Anteil im Vergleich zur vorhandenen
betriebsärztlichen Betreuung dadurch
begründet, dass zwar in einigen Fällen
ein Vertrag über eine arbeitsmedizini-
sche Betreuung bereits abgeschlos-
sen, eine entsprechende Untersu-
chungstätigkeit jedoch noch nicht auf-
genommen wurde.

Nahezu alle öffentlichen Betriebe bo-
ten Vorsorgeuntersuchungen an, hin-
gegen nur ca. die Hälfte der privaten
Laboratorien.

In allen Histopathologien in öffentlicher
Trägerschaft wurde den Mitarbeitern
ein entsprechendes Impfangebot be-
züglich Hepatitis B unterbreitet. Alle
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Fälle von fehlendem Impfangebot be-
trafen private Laboratorien.

Eine sorgfältige Dokumentation von
Verletzungen im Verbandbuch lag bei
21 % der Betriebe nicht vor.

In etwa einem Drittel der Laboratorien
fehlten erforderliche Notfallpläne, wel-
che Hinweise zu Verhaltensweisen im
Falle einer Stich- oder Schnittverlet-
zung oder anderweitiger Kontamina-
tion mit möglicherweise infektiösem
Material liefern sollen. Neben Anord-
nungen wurden außerdem den Ge-
sprächspartnern in vielen Fällen Vor-
schläge zur Umsetzung solcher Not-
fallpläne überreicht.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen hat
sich die Beachtung des Ess-, Trink-
und Rauchverbotes in der Mehrzahl
der Betriebe (92 %) durchgesetzt. Na-
hezu in allen Laboratorien (95 %) wa-
ren separate Pausenräume vorhan-
den, teilweise großzügig gestaltet.

Mehrfach wurden über die geprüften
Aspekte hinaus weitere Mängel im Ar-
beitsschutz festgestellt. So wurde häu-
fig beanstandet, dass den Labormitar-
beitern kein geeigneter Umkleideraum
bzw. keine Trennung der Kleidung in
einen Schwarz-Weiß-Bereich zur Ver-
fügung stand.

Eine Schneidemaschine wurde ohne
Schutzabdeckung angetroffen.

In einem Labor war eine Verletzungs-
gefahr durch angebrochene Glasgerä-
te gegeben.

In mehreren Fällen entsprachen die
Bildschirmarbeitsplätze nicht den ergo-
nomischen Anforderungen (Ausstat-
tung, Anordnung) bzw. musste das feh-
lende Angebot von Untersuchungen
des Sehvermögens bei den Schreib-
kräften beanstandet werden.

Die Beseitigung der festgestellten Defi-
zite wurde durch die Gewerbeauf-
sichtsämter angeordnet (s. Diagramm
„Maßnahmen“).

So erfolgten in 83 % der Fälle Besich-
tigungsschreiben mit Terminsetzung; in
5 % der Fälle mussten schriftliche An-
ordnungen erlassen werden. Nur bei 
9 % der Betriebe war eine mündliche
Anordnung zur Mängelbeseitigung
ausreichend.
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Diagramm „Maßnahmen der Gewerbeaufsicht“

keine

3% mündliche Anordnungen

9%

Besichtigungsschreiben

83%

   schriftl. Anordnungen

5%

4.
Zusammenfassung und Schlussfol-
gerung

In der Zusammenschau zeigten sich
häufig folgende Verstöße bzw. Auffäl-
ligkeiten bei der Auswertung:

� unzureichende Umsetzung der Ge-
fährdungsanalyse einschließlich
der Dokumentation nach dem Ar-
beitsschutzgesetz und der Einstu-
fung der Schutzstufen nach der
Biostoffverordnung

� fehlende Gefährdungsbeurteilung
nach der Mutterschutzrichtlinien-
verordnung

� vorschriftswidrige Lagerung von
Gefahrstoffen sowie mangelnde
Unterweisung diesbezüglich

� unzureichende Erfassung der Ge-
fahrstoffe

� fehlende jährliche Prüfung von La-
borabzügen 

� ungenügende Beachtung des Ar-
beitsschutzes beim Reinigungsper-
sonal, sowohl bei betriebseigenem
als auch bei Fremdpersonal (Defizi-
te bei Unterweisung, Untersuchung

nach G 42, Schutzausrüstung,
Hautschutz)

� Notwendigkeit zur Verbesserung
der betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung, insbe-
sondere bei privaten Laboratorien
sowie dem Anbieten von Vorsor-
geuntersuchungen nach G 42

� Unkenntnis über die Notwendigkeit
einer Notfallregelung (§ 10 Biostoff-
verordnung) im Falle von Verletzun-
gen mit infektiösem Material.

Die bei der Projektarbeit festgestellten
Mängel zogen entsprechende Maß-
nahmen der Ämter nach sich.

Gleichzeitig wurden die Betreiber bera-
ten und mit praktischen Verbesse-
rungsvorschlägen unterstützt.

Von den Beschäftigten in den Labora-
torien wurde die Projektarbeit überwie-
gend mit positiver Resonanz aufge-
nommen, insbesondere im Hinblick auf
die besondere Beachtung der spezifi-
schen Gefährdungen im Bereich der
histopathologischen Laboratorien.



1.
Anlass

Schüler sind wie Heimarbeiter und
Studenten nach § 3 Abs. 4 Satz 3 Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) in der
Fassung vom 15.11.1999 (BGBl I S.
2233) den Arbeitnehmern gleichge-
stellt und unterliegen daher uneinge-
schränkt den Vorschriften für den Um-
gang mit Gefahrstoffen (§§ 16 bis 40
GefStoffV). Ergebnisse einer Überprü-
fung der Umgangsvorschriften im Ge-
fahrstoffbereich aus einem anderen
Bundesland haben gezeigt, dass an
berufsbildenden Schulen zum Teil er-
hebliche Defizite bei der Einhaltung
der Schutzmaßnahmen beim Umgang
mit Gefahrstoffen bestehen. Dies wur-
de unter anderem zum Anlass genom-
men, um bayernweit schwerpunktmä-
ßig die Berufsschulen zu überprüfen,
in denen zu erwarten war, dass im
Rahmen des Unterrichts mit Gefahr-
stoffen umgegangen wird.

2.
Ziele der Projektarbeit

Mit der Projektarbeit sollte zum einen
die Umsetzung der Umgangsvorschrif-
ten insbesondere der Gefahrstoffver-
ordnung, aber auch der Verordnung
über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
sowie der „Regeln für Sicherheit und
Gesundheit beim Umgang mit Gefahr-
stoffen im Unterricht“ (GUV 19.16)
überprüft werden. Des weiteren sollten
Schulleitung und Fachlehrer über die
Pflichten, die sich aus den arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften erge-
ben, informiert und beraten werden.

3.
Überprüfungen

Nach Ermittlung der Berufsschulen 
(z. B. Holz- und Metallverarbeitung),
die erfahrungsgemäß mit Gefahrstof-
fen umgehen, und Kontaktaufnahme
mit der Schulleitung wurden in Bayern
vom 2. November 2000 bis 31. Januar
2001 insgesamt 134 berufsbildende
Schulen mit 497 Klassen bzw. Berei-
chen besichtigt. Anhand einer kompak-
ten Checkliste konnten die grund-
legenden Umgangsvorschriften der

GefStoffV abgeprüft und Mängel er-
fasst werden. Darüber hinaus wurden
auch andere Mängel (z. B. Arbeitsstät-
ten, brennbare Flüssigkeiten u. a.) er-
fasst.

Die prozentuale Verteilung aller fest-
gestellten Mängel ist im Diagramm 1
dargestellt. Die Verstöße gegen die
Bestimmungen der Gefahrstoffverord-
nung bildeten mit 77 % die Haupt-
gruppe.

Zur Beseitigung der festgestellten
Mängel wurden insgesamt 88 Besichti-
gungsschreiben verschickt und eine
Anordnung erlassen.

4.
Verstöße gegen Vorschriften der
Gefahrstoffverordnung

Eine Aufschlüsselung der 971 Verstö-
ße gegen Vorschriften der Gefahrstoff-
verordnung ist dem Diagramm 2 zu
entnehmen.

Es ist ersichtlich, dass fehlende
Gefahrstoffverzeichnisse (17,7 %), Be-
triebsanweisungen (20,3 %) und Un-
terweisungen (18,7 %) sowie fehlende
Protokolle über die Unterweisungen
(19,5 %) den Hauptanteil der Mängel
bei den Gefahrstoffen darstellten
(zusammengenommen ca. zwei Drittel
aller Verstöße im Gefahrstoffbereich).
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 Die Mängel verteilen sich wie folgt: 

 Mängel insgesamt: 1.254  

 davon 

 Gefahrstoffe betreffend: 971 

 sonstige Mängel: 283 
 
 

sonstige Mängel

23%

Gefahrstoff-Mängel

77%

Gefahrstoff-Mängel

sonstige Mängel

Gewerbeoberrat Dipl.-Chem. Dr. Karl Böhm
Gewerbeaufsichtsamt Würzburg

Diagramm 1   Prozentuale Verteilung aller Mängel

Die Mängel verteilen sich wie folgt: 

Mängel insgesamt: 1.254 

davon 

Gefahrstoffe betreffend: 971 

sonstige Mängel: 283 



Die falsche Kennzeichnung von Be-
hältnissen mit Gefahrstoffen (9,3 %)
und die nicht ordnungsgemäße Lage-
rung (7,2 %) kamen dagegen weit we-
niger vor. Die Mängel bei der Lagerung
von Gefahrstoffen in Behältnissen, die
mit Nahrungsmitteln verwechselt wer-
den können (2,5 %), sowie die un-
sachgemäße Lagerung sehr giftiger
und giftiger Stoffe und Zubereitungen
(1,7 %) spielten zahlenmäßig im Ver-
gleich zu den bisher aufgeführten
Mängeln eher eine untergeordnete
Rolle, müssen aber wegen der mög-
lichen Gefahren, die daraus erwach-
sen können, ernst genommen werden.

Ein Umgang mit krebserzeugenden
Gefahrstoffen konnte nicht festgestellt
werden. Bemerkenswert gering war die
Anzahl der Fälle, bei denen die Rang-
folge der Schutzmaßnahmen nicht ein-
gehalten wurde (3,1 %).

Weiterhin war besonders auffällig,
dass die von der gesetzlichen Unfall-
versicherung (GUV) herausgegebenen
„Regeln für Sicherheit und Gesundheit
beim Umgang mit Gefahrstoffen im
Unterricht“ (GUV 19.16) bei Schullei-
tern und Fachlehrern bis zur Durchfüh-
rung der Schwerpunktprüfung kaum
beachtet wurden.

Dies betraf insbesondere die dort ent-
haltenen Bestimmungen zu den Be-
triebsanweisungen und Unterweisun-
gen für Lehrer, technische Assistenten
und Schüler.

5.
Verstöße gegen andere Vorschriften

Neben den Mängeln beim Umgang mit
Gefahrstoffen wurden 283 (zum Teil
auch erhebliche) Mängel aus den Be-
reichen

� überwachungsbedürftige Anlagen,

� technische Arbeitsmittel und Ein-
richtungen sowie

� Arbeitsstätten

festgestellt. Diese wurden nur zahlen-
mäßig erfasst und können daher im
Rahmen dieses Berichtes nicht näher
analysiert werden. Zu bemerken ist
aber, dass vergleichbare Defizite erfah-
rungsgemäß nur in Betrieben angetrof-
fen werden, die zum ersten Mal von
Mitarbeitern der Gewerbeaufsichtsäm-
ter besichtigt werden.

6.
Aufnahme der Projektarbeit an den
Schulen

Die Projektarbeit stieß sowohl bei den
Schulleitern, als auch bei den betroffe-
nen Fachlehrern und Sicherheitsbeauf-
tragten durchwegs auf positive Reso-
nanz. Die Beteiligten zeigten sich dem
Arbeits- und Gesundheitsschutz ge-
genüber aufgeschlossen und waren an
den Beratungen sehr interessiert.

Besonders auffällig war, dass die Si-
cherheitsbeauftragten bei der Umset-
zung der Vorschriften wegen mangeln-
der Ausbildung oftmals überfordert wa-
ren. Ausgelöst durch die Projektarbeit
kam es auch zu Fortbildungsveranstal-
tungen für Sicherheitsbeauftragte, an
denen die Gewerbeaufsichtsämter
maßgeblich beteiligt waren.

7.
Zusammenfassung und Schlussfol-
gerungen

Nicht nur Art und Anzahl der Mängel,
sondern auch die Gespräche mit den
an der Projektarbeit Beteiligten (Schul-
leiter, Fachlehrer, Sicherheitsbeauftrag-
te) zeigten, dass im Bereich der be-
rufsbildenden Schulen ein hohes Auf-
klärungs- und Handlungsdefizit in
Bezug auf die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz beim Umgang mit Ge-
fahrstoffen bestand.

Die Projektarbeit hat dazu beigetra-
gen, diese einerseits abzubauen, an-
dererseits die Sicherheit für Schüler
und Lehrer zu erhöhen und deren
Kenntnis über die gesetzlichen Rege-
lungen zu verbessern. Darüber hinaus
bewirkte die Überprüfung der Berufs-
schulen auch, dass vorhandene be-
sonders gefährliche oder giftige Che-
mikalien (z. B. Brom, Flusssäure) nicht
mehr verwendet und entsorgt wurden.
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Diagramm 2: Verstöße gegen die Gefahrstoffverordnung
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Dipl.-Ing. (FH) Josef Weichselgartner,
TAR, Gewerbeaufsichtsamt Regensburg

1.
Anlass der Überprüfungen

Beim gewerblichen Sprengen (z. B. in
Steinbrüchen und bei Gebäudespren-
gungen) finden u. a. gelatinöse
Sprengstoffe Verwendung; diese ent-
halten als so genannte Sprengölbe-
standteile Nitroglycerin (Glycerintrini-
trat) und/oder Nitroglycol (Ethylengly-
coldinitrat). Beide Stoffe sind sehr
flüchtig und für die Gesundheit gefähr-
lich. Nach der Gefahrstoffverordnung
werden sie u. a. als sehr giftig beim
Einatmen, Verschlucken und Kontakt
mit der Haut sowie als kumulativ ge-
fährlich eingestuft, d. h. es besteht die
Gefahr bedenklicher Anreicherung im
menschlichen Körper. Für Glycerintrini-
trat beträgt der zulässige Luftgrenz-
wert (MAK-Wert) 0,47 mg/m3 und für
Ethylenglycoldinitrat 0,32 mg/m3.

Bereits unterhalb der letalen Dosis
können sich schädliche Auswirkungen
auf das Nerven- und Herz-Kreislauf-
System aber auch auf die Blutbildung
ergeben sowie Störungen des Allge-
meinbefindens hervorgerufen werden.
Von Bedeutung ist dabei, dass diese
Sprengöle über den Atemtrakt (in Form
von Dämpfen) aber auch über die Haut
(beim Kontakt mit „ausgeschwitzten“
Sprengölen) aufgenommen werden
können. Bei erhöhter Temperatur ga-
sen und schwitzen die Sprengöle ver-
mehrt aus.

Klagen betroffener Personen über auf-
tretende Kopfschmerzen und Schwin-
delgefühle beim Betreten von Spreng-
stofflägern (insbesondere in den Som-
mermonaten) weisen auf mögliche
Luftgrenzwertüberschreitungen hin.
Obwohl die Hersteller durch Verbesse-
rungen am Patronenpapier bzw. der
Kunststoffumhüllung diese Probleme
bereits verringert haben, sind die ge-
sundheitlichen Gefährdungen, insbe-
sondere bei höheren Außentemperatu-
ren vor Ort, nicht gänzlich auszuschlie-
ßen.

Als Alternative für die sprengölhaltigen
Sprengstoffe bieten die Hersteller zu-
nehmend sprengölfreie Emulsions-
sprengstoffe an. Nach der Ersatzstoff-
verpflichtung der Gefahrstoffverord-

nung (§ 16 Abs. 2) bedeutet dies, dass
die sprengölhaltigen Sprengstoffe im
Rahmen der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern durch sprengölfreie Produkte
ersetzt werden müssen, soweit dies
nach dem Stand der Technik möglich
und zumutbar ist.

Messungen, die 1998 durch das Baye-
rische Landesamt für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
(LfAS) in einem Sprengstofflager im
Aufsichtsgebiet des Gewerbeaufsichts-
amtes Regensburg durchgeführt wur-
den, ergaben zum Teil erhebliche
Überschreitungen des Kurzzeitluft-
grenzwertes für Ethylenglycoldinitrat.
Dies wurde als Anlass dafür genom-
men, die Emissionssituation bei der
Lagerung von sprengölhaltigen
Sprengstoffen auch in den übrigen
bayerischen Sprengstofflägern zu
überprüfen.

2.
Ziel des Projekts

Zunächst sollte überprüft werden, ob
die Lagerbetreiber der Ersatzstoffver-
pflichtung nach der Gefahrstoffverord-
nung nachgekommen waren. Wo mög-
lich sollte auf die Substitution der
sprengölhaltigen Sprengstoffe durch
sprengölfreie hingewirkt werden. In

den Fällen, in denen die sprengölhalti-
gen Sprengstoffe nach dem Stand der
Technik nicht ersetzbar sind, sollte die
Raumluftsituation in den begehbaren
Sprengstofflägern erfasst und ggf. – in
Abhängigkeit der Ergebnisse – die Be-
lastung der Arbeitnehmer durch die
von den Sprengölen verursachten
Emissionen verringert werden.

3.
Vorgehensweise und Durchführung

Bayernweit wurden alle begehbaren
gewerblichen Sprengstoffläger aufge-
sucht und anhand der vom Gewerbe-
aufsichtsamt Regensburg erarbeiteten
Checklisten überprüft. In den Fällen, in
denen die Betriebe vorgaben, aus
sprengtechnischen Gründen nicht auf
die sprengölhaltigen Produkte verzich-
ten zu können, wurde die Luftkonzen-
tration von Ethylenglycoldinitrat und
Glycerintrinitrat gemessen.

Dabei wurde darauf geachtet, auch
ungünstige Bedingungen zu erfassen
(u. a. keine Vorlüftung am Messtag,
Abschaltung künstlicher Lüftungsein-
richtungen und verschlossener Zu-
gangstür während der Messung). Die
Messungen mit der messtechnischen
Ausrüstung des LfAS wurde vor Ort
durch die Gewerbeaufsichtsämter des
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jeweils zuständigen Amtes durchge-
führt. Die analytische Auswertung der
Probenröhrchen erfolgte durch das
LfAS.

4.
Ergebnisse des Projekts

Im Rahmen des Projekts wurden in der
Zeit von Juli 2000 bis November 2000
insgesamt 42 Betriebe mit begehbaren
Sprengstofflägern aufgesucht und in
34 Lägern insgesamt 68 Messungen
durchgeführt. Die Probenauswertun-
gen durch das LfAS waren im Juli
2001 abgeschlossen.

In acht der 42 Betriebe waren keine
sprengölhaltigen Sprengstoffe mehr
vorhanden. Bei sieben Betrieben han-
delte es sich um reine Händlerläger,
für die die Ersatzstoffverpflichtung
nicht anzuwenden ist. Von 27 Betrie-
ben, die sprengölhaltigen Sprengstoff
noch aktiv einsetzen, waren 22 ihrer
Ermittungspflicht zur Ersatzstoffprü-
fung nachgekommen. Fünf Betriebe
mussten aufgefordert werden, die Er-
satzstoffprüfung nachzuholen. Bei vier
Steinbrüchen konnte im Rahmen der
Aktion eine Umstellung auf sprengöl-
freie Sprengstoffe erreicht werden, in
den restlichen 23 Steinbrüchen wur-
den die vorgebrachten Gründe, nach
denen eine Umstellung auf Ersatzstof-
fe nicht möglich oder nicht zumutbar
ist, als plausibel akzeptiert. Gründe
hierfür waren insbesondere spreng-
technische Probleme beim Sprengen
von Hartgestein (bedingt durch die ge-
ringere Brisanz der Alternativspreng-
stoffe) und beim Einsatz von Spreng-
stoffen in wasserführenden Bohrlö-
chern (durch die größere Dichte des
sprengölhaltigen Sprengstoffes wird
ein Versinken im wassergefüllten Bohr-
loch weit besser gewährleistet).

In allen Lägern, in denen gelatinöse
Sprengstoffe eingelagert waren, wurde
in der Luft Ethylenglycoldinitrat festge-
stellt. Glycerintrinitrat konnte in keinem
Lager nachgewiesen werden. Dies
dürfte an der geringeren Flüchtigkeit
dieses Stoffes liegen.

Von den 34 Lägern, bei denen Mes-
sungen durchgeführt wurden, mussten
in 23 Fällen Überschreitungen des

Luftgrenzwertes für Ethylenglycoldini-
trat festgestellt werden (siehe Tabelle).

Die Befragung betroffener Beschäftig-
ter ergab eine deutliche Korrelation
zwischen Äußerungen über gesund-
heitliche Beschwerden (deren Ursache
auf die Arbeiten in den Lägern bezo-
gen wurde) und den tatsächlich festge-
stellten Grenzwertüberschreitungen:

� Bei den Lägern, in denen die
Grenzwerte eingehalten waren (11
Läger), klagten drei Arbeitnehmer
(27 %) über gesundheitliche Beein-
trächtigungen (in der Regel Kopf-
schmerzen). Acht der Befragten
gaben an, keinerlei gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu haben.

� Bei den Lägern, in denen die
Grenzwerte überschritten waren
(23 Läger), klagten 57 % der Ar-
beitnehmer über gesundheitliche
Beschwerden. Einige Beschäftigte
gaben an, dass Kopfschmerzen
vorwiegend dann auftreten, wenn
Sprengstoffpatronen geteilt werden
müssen und gleichzeitig hohe Um-
gebungstemperaturen herrschen.

Eine Auswertung der Checklisten be-
züglich der gelagerten Menge in Be-
zug gesetzt auf den Rauminhalt bzw.
auf die Größe der vorhandenen Lüf-
tungsöffnungen ergab keine eindeuti-
gen Zusammenhänge mit den gemes-
senen Gefahrstoff-Konzentrationen.
Auch aus der Größe und Anordnung
der Lüftungsöffnungen, bezogen auf
die Messergebnisse, konnten keine
Zusammenhänge mit der Menge der
gelagerten gelatinösen Sprengstoffe
festgestellt werden.

Die Lagerung der gelatinösen Spreng-
stoffe selbst erfolgte bis auf zwei Lä-
ger in der Originalverpackung. In die-
sen Lägern waren Patronen zwar in
der Innenverpackung im Originalkarton
eingelegt, jedoch nicht mit dem Kar-
tondeckel verschlossen. Hierzu wurde
von den Beschäftigten angegeben,
dass Patronen auch geteilt zur Ver-
wendung kommen und entstehende
Reste – bis zur nächsten Sprengung –
eingelagert werden. Anzumerken ist,
dass bei diesen Lägern die Grenzwer-
te überschritten waren, jedoch bei wei-
tem nicht die höchsten Konzentratio-
nen aller vergleichbaren Läger gemes-
sen wurden.

5.
Eingeleitete Maßnahmen

Bei vier Betrieben wurde entsprechend
der Ersatzstoffverpflichtung nach der
Gefahrstoffverordnung die Umstellung
auf nicht gelatinöse Sprengstoffe
durchgesetzt.

In den restlichen 23 Betrieben, in de-
nen auf die Verwendung gelatinöser
Produkte aus sprengtechnischen
Gründen derzeit nicht verzichtet wer-
den konnte, wurden die Betreiber auf-
gefordert, nachfolgend genannte Maß-
nahmen einzuleiten:

� Überprüfung der Funktionstüchtig-
keit der bestehenden Lagerlüftung
bzw. Verbesserung der Lüftung
durch Einbau zusätzlicher Zu- und
Abluftöffnungen

� Einleiten von organisatorischen
Maßnahmen wie z. B. Vorlüftung
der Lager vor dem Betreten sowie
zeitliche Begrenzung der Tätigkei-
ten im Lager

� Kontrollmessung, um die Wirksam-
keit der eingeleiteten Maßnahmen
überprüfen zu können

� Tragen von geeigneten Handschu-
hen beim Umgang mit sprengölhal-
tigen Sprengstoffen.

Die Aufforderung der Lagerbetreiber
zum Einleiten der genannten Maßnah-
men erfolgte im Wesentlichen münd-
lich, verbunden mit einer eingehenden
Beratung durch die Gewerbeaufsichts-
ämter.
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Ergebnisübersicht Summe

Überprüfte Betriebe 42

Ergebnisse:

Betriebe ohne sprengölhaltige
Sprengstoffe

8

Sprengstoffläger, in denen Messun-
gen durchgeführt wurden

34

Sprengstoffläger, in denen der Luft-
grenzwert eingehalten wurde

11

Sprengstoffläger, in denen der Luft-
grenzwert überschritten wurde

23

Messungen insgesamt 68



� Informationspflichten gegenüber
den Kunden
Nur eine sachkundige Person ist in
der Lage, den Kunden hinreichend
über die mit dem Verwenden des
gefährlichen Stoffes oder der Zu-
bereitung verbundenen Gefahren,
die notwendigen Vorsichtsmaßnah-
men sowie über die ordnungsge-
mäße Entsorgung zu unterrichten.

� Aufzeichnungspflicht
Bei der Abgabe von Giften muss
sich der Kunde ausweisen und die
Personalien werden in einem Ab-
gabebuch festgehalten, das min-
destens drei Jahre aufbewahrt wer-
den muss.

� Spezielle Sorgfaltspflichten 
Die Abgabe der gefährlichen Stoffe
und Zubereitungen darf nicht in
Selbstbedienung erfolgen; giftige
Artikel sind sogar unter Verschluss
zu halten.

Die umfassende stoffbezogene Infor-
mation der Verbraucher beim Erwerb
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
durch den Händler soll dazu beitragen,
die Zahl an Unfällen in diesem Bereich
niedrig zu halten.

2.
Ziel

Durch die Überprüfung der Einhaltung
der Schutzvorschriften sollte ein Bei-
trag zum Schutz der privaten Endver-
braucher beim Erwerb und Gebrauch
gefährlicher Chemikalien geleistet wer-
den.

Vorrangig sollten die (Einzelhandels-)
Betriebe aufgesucht werden, die die
Artikel nach § 2 ChemVerbotsV (Gifte)
und/oder die zusätzlichen Artikel nach
§ 3 ChemVerbotsV an den privaten
Endverbraucher abgeben und die bis-
her noch nicht als solche in den Äm-
tern bekannt waren.

Die Verantwortlichen in den Betrieben
sollten über die neue Zuständigkeit für
die Gewerbeaufsicht informiert werden
und sollten bezüglich der mit der tat-
sächlich durchgeführten oder geplan-
ten Abgabe der gefährlichen Stoffe
und Zubereitungen verbundenen for-
mellen, personellen und sonstigen
Pflichten beraten werden.

33

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

1.
Anlass

Seit Jahresende 1998 ist die Gewerbe-
aufsicht zuständig für den Vollzug der
Vorschriften über das Inverkehrbringen
bestimmter gefährlicher Stoffe und Zu-
bereitungen nach § 2 ff der Chemika-
lien-Verbotsverordnung (ChemVer-
botsV).

Die Regelungen in der ChemVerbotsV
betreffen Stoffe und Zubereitungen,
die mit den Gefahrensymbolen T (gif-
tig) und T+ (sehr giftig) zu kennzeich-
nen sind. Ein Teil der Regelungen gilt
auch für Chemikalien, die als C (ät-
zend), oder O (brandfördernd) oder F+
(hochentzündlich) oder mit dem Ge-
fahrensymbol Xn und zusätzlich mit
den Hinweisen für besondere Gefah-
ren R40, R62 oder R63 zu kennzeich-
nen sind.

Wer z. B. einem Hobby nachgeht, als
Heimwerker tätig ist oder einen Garten
pflegt, kommt gelegentlich nicht umhin,
solche gefährlichen Chemikalien zu
verwenden. Die Auswahl ist vielfältig,
als Beispiele seien Speziallacke oder
die Verdünnungen dafür, Lackabbeiz-
mittel und Modellmotoren-Treibstoff
genannt.

Der Schutz der privaten Endverbrau-
cher vor Gefahren beim Umgang mit
gefährlichen Stoffen und Zubereitun-
gen muss durch Maßnahmen beim
Verkauf der gefährlichen Ware sicher-
gestellt werden.

Dem Personenkreis, der die oben er-
wähnten gefährlichen Stoffe und Zube-
reitungen abgibt, werden deswegen ei-
ne Reihe von Pflichten auferlegt, deren
Überwachung Gegenstand der Projekt-
arbeit sein sollte.

� Erlaubnis- und Anzeigepflichten
Nur Groß- und Einzelhändler, die
über einen Sachkundigen im Be-
trieb verfügen, dürfen giftige oder
sehr giftige Stoffe und Zubereitun-
gen an den privaten Endverbrau-
cher abgeben und erhalten dafür
eine Erlaubnis; für die Abgabe der
anderen gefährlichen Chemikalien
genügt eine Meldung an die Ge-
werbeaufsicht mit Bekanntgabe der
Daten für die sachkundige Person.

Insbesondere in Betrieben, die giftige
und sehr giftige Stoffe an den privaten
Endverbraucher abgeben, sollte an-
hand der Checkliste die Einhaltung der
Grundforderungen überprüft werden
und auf die Abstellung der dabei vor-
gefundenen Mängel hingewirkt wer-
den.

3.
Ergebnisse

In der Zeit von Anfang Oktober 2000
bis Mitte Januar 2001 wurden insge-
samt 3.171 Betriebe überprüft.

842 im Zusammenhang mit der Pro-
jektarbeit zum Handel mit gefährlichen
Stoffen und Zubereitungen festgestell-
te Mängel in 451 Betrieben belegen,
dass die Überprüfung notwendig war
und Handlungsbedarf bestand. Erfreu-
lich ist, dass die überwiegende Anzahl
der Betriebe mängelfrei war.

Die festgestellten Mängel konzentrie-
ren sich auf einige wenige Betriebe;
bei diesen waren oftmals die Vorschrif-
ten über die Abgabe gefährlicher Stof-
fe nicht ausreichend bekannt. Gravie-
rende Mängel waren selten, so dass
nur

Projektarbeit
„Abgabe gefährlicher Stoffe und Zubereitungen nach
§ 2 ff ChemVerbotsV im Groß- und Einzelhandel“

GD Dipl.-Chem. Dr. Klaus-Ulrich Kuhnla,
Bayerisches Staatsministerium für Gesund-
heit, Ernährung und Verbraucherschutz



� vier Mitteilungen an die Staatsan-
waltschaft für die unzulässige Ab-
gabe von Giften an den privaten
Endverbraucher ohne Vorliegen ei-
ner Erlaubnis

� drei Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren, darunter ein Verfahren wegen
der Revisionsverweigerung in einer
Apotheke, und

� 12 Anordnungen aus unterschied-
lichen Gründen

veranlasst waren.

Die Auswertung der Erhebungsbögen
führte zu folgenden Resultaten:

Die in Tabelle 2 dargestellten fünf häu-
figsten Beanstandungen decken annä-
hernd 50 % der festgestellten Mängel
ab. Der Rest verteilt sich auf 17 weite-
re Beanstandungspunkte, die im ein-
zelnen alle unter 4 % liegen.

Fehlte ein Sachkundiger im Betrieb
wurde die Abgabe der gefährlichen
Stoffe und Zubereitungen so lange
untersagt, bis z. B. eine entsprechend
qualifizierte Kraft eingestellt oder sich
ein Beschäftigter die erforderliche
Sachkunde aneignete.

Das Abgabebuch fehlte zum Teil oder
es wurden nur unvollständige Eintra-
gungen vorgenommen. Die Aufbewah-
rungsfrist von drei Jahren wurde nicht
immer eingehalten.

Auf Verstöße gegen die Aufbewah-
rungsvorschriften und gegen das
Selbstbedienungsverbot haben die Ge-
werbeaufsichtsämter mit Forderung
nach geeigneten technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen reagiert.

4.
Schlussfolgerungen 

Es gibt derzeit deutlich weniger Betrie-
be, die unter die Erlaubnis- und Anzei-
gepflichten der ChemVerbotsV fallen
als früher.

Einige Betriebe verzichten für die Zu-
kunft auf den Handel mit den gefähr-
lichen Artikeln, nachdem bei der Kon-
trolle festgestellt wurde, dass für den
Betrieb eine Erlaubnis oder für die Ab-
gabe der gefährlichen Stoffe und Zu-
bereitungen ein Sachkundiger erfor-
derlich ist. Auch diese Reaktion trägt
zum Verbraucherschutz bei, weil ent-
weder die Abgabe der gefährlichen
Stoffe und Zubereitungen an den pri-
vaten Endverbraucher unterbleibt oder
nur in wenigen Betrieben von kompe-
tentem Personal durchgeführt wird.

Das Fehlen sachkundiger Personen in
Betrieben, die gefährliche Chemikalien
an den Verbraucher abgeben oder die
nicht nachweisbare Sachkunde bei Ab-
gebenden in fast 160 Fällen zeigen
den Nachholbedarf für die Durchfüh-
rung von Sachkunde-Prüfungen nach
§ 5 ChemVerbotsV durch die Gewer-
beaufsichtsämter auf. Dies wird ein
„laufendes Geschäft“ für die Gewerbe-
aufsicht werden.

Sowohl der Abgebende als auch der
Verbraucher kann nur an Hand einer
europäischen Maßstäben genügenden
Kennzeichnung nach der Gefahrstoff-
verordnung erkennen, welche gefähr-
lichen Eigenschaften mit der Ware ver-
bunden sind und welche Schutz- und
Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind.
In diesem Segment des Einzelhandels
ein hohes Niveau des Verbraucher-
schutzes zu erreichen und zu halten,
ist eine Aufgabe, die künftig von der
Gewerbeaufsicht in Bayern verstärkt
angepackt werden kann. Die Erfahrun-
gen aus dieser Projektarbeit bilden da-
für eine belastbare Grundlage.
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Tabelle 1: „Mängelquote“ 
 

 Anzahl Anteile in  
% 

aufgesuchte Betriebe 3.171 100 

davon ohne Mängel 2.720 86 

davon mit Mängel 451 14 

 
 

 

Nr. Mangel Anzahl Anteile in % 

1 fehlende Sachkunde (-nachweis) 158 19 

2 Mängel beim Abgabebuch 

davon:  
-  nicht vorhanden 
-  nicht 3 Jahre aufbewahrt 

97 

 
55 

42 

11 

3 Erlaubnis liegt im Betrieb nicht vor 64 8 

4 Gifte nicht unter Verschluss aufbewahrt 49 6 

5 Selbstbedienungsverbot nicht eingehalten 42 5 

6 sonstige 427 51 

 Summe 837 100 

 

Tabelle 1: „Mängelquote“

Tabelle 2: „Mängelverteilung“



1.
Situation

„Autofahrer bei Explosion der mitge-
führten Gasflasche schwer verletzt“,
„Grundwassergefährdung durch un-
dichten Container mit Altbatterien“. Es
müssen keine Meldungen von spekta-
kulären Tankfahrzeugunfällen sein, die
immer wieder verdeutlichen, dass bei
Gefahrguttransporten – auch in gerin-
gen Mengen – kleine Ursachen oft ver-
heerende Folgen haben können.

Die Ermittlung der Gründe für derarti-
ge Unfälle führt häufig zu dem Ergeb-
nis: Die entscheidenden Fehler, die
schließlich zum Gefahrgutunfall führ-
ten, wurden bereits zu Beginn des
Transportes gemacht, noch bevor das
Fahrzeug den Betriebshof verlassen
hat. Eine Erkenntnis übrigens, die
auch die Beamten der Gewerbeauf-
sicht bei ihren Einsätzen mit den Kon-
trollfahrzeugen auf Bayerns Straßen
bestätigen können.

Zu den am häufigsten festgestellten
Mängeln, die die Sicherheit beim
Transport entscheidend beeinflussen,
gehören nach wie vor die Verwendung
ungeeigneter Verpackungen, die Un-
kenntnis darüber, dass es sich bei dem
im Betrieb zur Abholung bereitgestell-
ten oder beförderten Material um Ge-
fahrgut handelt, sowie eine fehlende
oder ungeeignete Ladungssicherung.

2.
Forderungen an die Betriebe 

Neben einer fehlerfreien Technik sind
fundierte Kenntnisse aller am Gefahr-
guttransport Beteiligten in ihren jeweili-
gen Aufgabenbereichen der wirksam-
ste Schutz für Mensch und Umwelt vor
Gefahrgutunfällen. Folgerichtig hat der
Gesetzgeber mit der Gefahrgutbeauf-
tragtenverordnung (GbV) bereits 1989
gefordert, dass den Betrieben im Um-
gang mit Gefahrgut geschultes Perso-
nal zur Verfügung stehen muss. Ab-
hängig von Art und Menge des im Be-
trieb anfallenden Gefahrgutes sind
ausgebildete Gefahrgutbeauftragte
(Gb) zu bestellen, in jedem Fall aber
sind die „beauftragten Personen“ (wie
z. B. Fuhrparkleiter, Lagerleiter) zu
schulen.
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Mit dem Inkrafttreten der Neufassung
der GbV im Jahre 1999 wurde die Ver-
pflichtung zu wiederkehrenden Schu-
lungen auch auf „sonstige verantwort-
liche Personen“ ausgedehnt, worunter
beispielsweise der Fahrer eines be-
triebseigenen Kombi zu verstehen ist,
der für die Schweißerei eine Flasche
Acetylen beim Händler abholt.

3.
Zielsetzung

Mit der Durchführung eines Projektes
gut zwei Jahre nach Inkrafttreten der
geänderten Verordnung sollten zwei
Zielrichtungen verfolgt werden:

� Überprüfung der Umsetzung der
Bestellungs- und Schulungsver-
pflichtung für Gefahrgutbeauftrag-
te, beauftragte Personen und son-
stige verantwortliche Personen

� Beratung der Betriebe hinsichtlich
einer praxisgerechten und zeitna-
hen Umsetzung.

4.
Durchführung

Vom November 2000 bis Februar 2001
wurden 2.538 Betriebe aus allen Wirt-
schaftsgruppen überprüft. Um mög-

lichst aussagekräftige Resultate zu er-
zielen, lag jedoch der Schwerpunkt auf
Unternehmen, in denen mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit dem Vorhan-
densein von Gefahrgut zu rechnen
war:

� Spedition/Lagerei

� Bauhaupt- und Nebengewerbe

� Kfz-Werkstätten und Altautoentsor-
ger

� Elektroindustrie

� Labors.

Projektarbeit
„Gefahrgutbeauftragtenverordnung“

Technischer Amtsrat Dipl.-Ing. (FH)
Bernhard Resch, Gewerbeaufsichtsamt
Regensburg

Überprüfung der Ladungssicherung bei der Gefahrgutkontrolle auf der Straße
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5.
Ergebnisse

5.1
Wirtschaftsgruppen mit Mängel-
schwerpunkten 

Ein Vergleich der Wirtschaftsgruppen
zeigt, dass die Gruppe Spedition/La-
gerei eine unterdurchschnittliche Män-
gelhäufigkeit aufweist, während in Be-
trieben aus dem Bereich Labor oder
Bau bis zum Doppelten an Mängeln
auftraten. Bedingt durch den häufigen
Kontakt mit Gefahrguttransporten ist
die Schulung und Bestellung geeigne-
ter Personen in Speditionen/Lagereien
zum einen ein alltägliches Muss, es
scheinen sich in diesem Bereich aber
auch die intensiven Bemühungen der
Verbände, der Kammern und nicht zu-
letzt der Überwachungsbehörden aus-
zuzahlen.

Anzumerken bleibt jedoch, dass auch
in 11 % dieser Betriebe, obwohl not-
wendig, kein Gefahrgutbeauftragter
bestellt oder die Bestellung nicht ord-
nungsgemäß erfolgt war.

5.2
Mängelarten

Besonders aussagekräftig ist die fest-
gestellte Verteilung auf die verschiede-
nen Mängelarten. Nahezu die Hälfte
der Beanstandungen war auf fehlende
Schulungen beauftragter oder sonsti-

ger verantwortlicher Personen zurück-
zuführen. Ursachen dafür sind u. a.:

� Unkenntnis darüber, dass im Be-
trieb mit Gefahrgut umgegangen
wird

� Unkenntnis über die Schulungsver-
pflichtungen und

� Mangel an qualifiziertem Unterwei-
sungspersonal im Betrieb.

In diesen Bereich fiel ein hoher Bera-
tungsbedarf, den die überprüfenden
Gewerbeaufsichtsbeamten durchzu-
führen hatten. Nicht selten erfuhren die
im Betrieb Betroffenen zum ersten

Mal, dass sie – ohne es zu wissen –
mit Gefahrgut umgehen und ihnen der
Verordnungsgeber Verantwortlichkei-
ten als Verpacker, Verlader, o. ä. zu-
misst, die sie weder kennen noch auf
Grund fehlender Kenntnisse im Stande
sind, zu erfüllen.

6.
Gefahrgut und klassischer Arbeits-
schutz

Die Verzahnung der Aufgaben nach
dem Gefahrgutrecht mit denen des
klassischen Arbeitsschutzes lässt bei
den Betrieben bisweilen zu wünschen
übrig: Während größere Betriebe in
der Regel auf eine gut ausgebaute
und umfassende innerbetriebliche Ar-
beitssicherheitsorganisation zurück-
greifen können, ist dies Kleinbetrieben
meist im gleichen Umfang nicht mög-
lich. Diesen Vorteil für sich ausnutzen
zu können, scheint aber oftmals nicht
zu gelingen. Im Vergleich mit Kleinbe-
trieben weisen größere Betriebe sogar
eine geringfügig ungünstigere Mängel-
häufigkeit auf.

Zurückzuführen ist dies wohl auf den
Umstand, dass das Wissen um gefahr-
gutrechtliche Verantwortlichkeiten in
die Tätigkeit von Sicherheitsfachkräf-
ten oder zur Unterweisung verpflichte-
ter Vorgesetzter kaum Eingang findet.
Dabei stellen gerade Gefahrgutverord-
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nung und Gefahrstoffverordnung stre-
ckenweise sehr ähnliche Anforderun-
gen an den Betrieb, deren Erfüllung
durch eine geschickte organisatorische
Verknüpfung (z. B. bei der Unterwei-
sung) mit relativ geringem Aufwand zu
realisieren ist.

Defizite werden in Unternehmen bis-
weilen erst dann offenkundig, wenn
Überwachungsorgane bei Gefahrgut-
kontrollen auf der Straße betriebliche
Versäumnisse mit – im Vergleich zu
anderen Ordnungswidrigkeiten – Buß-
geldern in empfindlicher Höhe ahnden.

7.
Maßnahmen der Gewerbeaufsicht

In mehr als der Hälfte aller aufgesuch-
ten Betriebe (55 %) traten entweder
keine Mängel auf oder die festgestell-
ten Mängel waren so geringfügig, dass
sie noch während der Anwesenheit der
Gewerbeaufsicht behoben werden
konnten. Die festgestellten Mängel
führten in einem knappen Drittel aller
Betriebe zu einem Besichtigungs-
schreiben durch die Gewerbeaufsicht.
In nur 0,3 % der Betriebe waren die
Mängel so schwerwiegend, dass ein
Bußgeldverfahren eingeleitet werden
musste.

8.
Resümee

Die durch die Projektarbeit hervorgeru-
fene Sensibilisierung der Betriebe für
die Gefahrgutproblematik wurde so-
wohl von den Betrieben selbst als auch
von Seiten der Verbände begrüßt. Die
Komplexität des Gefahrgutrechts er-
schwert oft ein tieferes Einsteigen in
die Thematik.

Durch die gezielten Überprüfungen der
Gewerbeaufsicht konnte den Betrieben
insbesondere bei den Fragen in wel-

chem Umfang und in welcher Form
spezifische gefahrgutrechtliche Kennt-
nisse erworben und innerhalb des Be-
triebes weitergegeben werden müs-
sen, eine praxisgerechte Orientie-
rungshilfe gegeben werden. Für die
Umsetzung müssen die Betriebe gege-
benenfalls zunächst eine geeignete
Organisationsstruktur schaffen.

Die Auswertung der Projektarbeit zeigt,
dass im Bereich Gefahrgut:

� ein besonderes Augenmerk auf
Betriebe zu richten ist, in denen
Gefahrguttransporte nur „Neben-
produkte“ sind

� insbesondere auf mögliche Defizite
bei den erforderlichen Schulungen
des Personals zu achten ist und

� in den Betrieben hinsichtlich der
Bedeutung des Gefahrgutrechts
und der damit verbundenen erfor-
derlichen spezifischen Kenntnisse
aller am Gefahrguttransport Betei-
ligten sowie einer Integration der
sich daraus ergebenden Aufgaben
in die vorhandene betriebliche Ar-
beitsschutzorganisation auch wei-
terhin Aufklärungsarbeit durch die
Gewerbeaufsicht zu leisten ist.
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1.
Ausgangssituation

„Wer gewerbsmäßig Leben oder Ei-
gentum fremder Personen bewachen
will, bedarf der Erlaubnis der zuständi-
gen Behörde“ (§ 34 a GewO). Diese
erlangt nur, wer zuverlässig ist, erfor-
derliche Mittel und entsprechende Si-
cherheit nachweist und über die not-
wendigen rechtlichen Vorschriften
unterrichtet wurde. Die Industrie- und
Handelskammern vermitteln das not-
wendige Wissen und erteilen eine Be-
scheinigung.

Der Beruf des Wach- und Sicherungs-
personals ist kein anerkannter Lehrbe-
ruf. Die Mitarbeiter werden vom Unter-
nehmer geschult, um sie in ihre
Dienstpflichten einzuweisen. Einge-
hender Unterweisung bedürfen das
Tragen und Benutzen von Schusswaf-
fen und das Führen von Hunden. Die
Aufgaben im Bewachungsgewerbe
sind vielfältig, vom Sicherungsposten
im Gleisbereich der DB über den Ob-
jektschützer im Atomkraftwerk bis zum
Pförtnerdienst im Verwaltungsunter-
nehmen reichen die Einsätze.

2.
Anlass der Überprüfung

Der Bundesverband Deutscher Wach-
und Sicherheitsunternehmen e.V.
(BDWS) zählt 410 Unternehmen zu
seinen Mitgliedern, welche ungefähr
100.000 Arbeitnehmer beschäftigen. In
Bayern sind davon 52 Arbeitgeber ver-
treten. Schätzungen lassen vermuten,
dass lediglich ein Sechstel der Bewa-
chungsunternehmen sich dem Verein
angeschlossen haben. Diese erwirt-
schaften allerdings einen Branchen-
umsatz von 75 %.

Die begrenzte Zahl von Arbeitssuchen-
den im Bewachungsgewerbe, der er-
forderliche untadelige Lebenslauf der
Bewerber, die natürliche Fluktuation
des Personals führen zum Teil zu Eng-
pässen und Arbeitszeiten, welche den
einzelnen Mitarbeiter an die Belas-
tungsgrenze führen. Wird zudem kein
Personal für Ausfälle durch Krankheit,
Urlaub, Kur u. ä. vorgehalten, ist der
Unternehmer geneigt bzw. gezwungen,
die Bestimmungen des Arbeitszeitge-
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setzes zu missachten, um seinen Auf-
trag zu erfüllen. Dies gab Anlass, die
Arbeitszeiten der Arbeitnehmer im Be-
wachungsgewerbe zu überprüfen.

3.
Durchführung der Projektarbeit

Von den ca. 300 Unternehmen im Auf-
sichtsgebiet der bayerischen Gewerbe-
aufsicht wurden 216 in den Monaten
März und April überprüft (siehe Abbil-
dung 1). Die Arbeitszeitnachweise wur-
den im Mai und Juni ausgewertet.

In den Datenbeständen der Gewerbe-
aufsicht wurde nur ein Teil der Betriebe
geführt. Die Auswertung der sog. Gel-
ben Seiten, Kontakte mit der Industrie-
und Handelskammer und Beobachtun-
gen des Angebotsmarktes ergänzten
die Anzahl der Betriebe. Die Arbeits-
zeit von selbständigen Privat- und
Kaufhausdetektiven wurde nicht über-
prüft, da in diesen Firmen keine Ar-
beitnehmer beschäftigt wurden.

Zwischen dem BDWS, Landesgruppe
Bayern und der Gewerkschaft ver.di,
Bezirksverwaltung Bayern, wurde ein
allgemein verbindlicher Lohn- und
Manteltarifvertrag geschlossen. Der
Manteltarifvertrag ergänzt bzw. er-
weitert die zulässigen Arbeitszeiten in
Abhängigkeit von den Lohngruppen.

Es werden folgende Lohngruppen
unterschieden:

Tägliche Arbeitszeit bis zu 10 Stunden:

� Lohngruppe 1 – (Revier- und Strei-
fenwachdienst)

� Lohngruppe 4 – (Sicherheitspolizei
DB)

� Lohngruppe 5 – (Geld- und Wert-
transport/Personenschutz)

� Lohngruppe 8 – (Flughafen).

Projektarbeit
„Überprüfung der Arbeitszeit im Bewachungsgewerbe“

Gewerbeoberrat Dipl.-Ing. Hartwig Finck
Gewerbeaufsichtsamt Coburg

Abbildung 1: Anzahl der überprüften Betriebe nach 
Größe
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Tägliche Arbeitszeit bis zu 12 Stunden:

� Lohngruppe 2 – (Separater Wach-
dienst)

� Lohngruppe 3 – (Werkschutz)

� Lohngruppe 6 – (Kernkraftwerke).

24 Stunden-Schichtdienst:

� Lohngruppe 7 – (Militärische Ein-
richtungen)

� Lohngruppe 9 – (Feuerwehrdienst).

Die anderen Bestimmungen im Tarif-
vertrag über Pausen und Ruhezeiten
wiederholen nur den Text des Arbeits-
zeitgesetzes.

Bei den Vorermittlungen zu dieser Pro-
jektarbeit zeigte sich, dass folgende
Vorgehensweise die Arbeit erleichtert
und das Ergebnis verbessert:

� Besprechung am Sitz des Unter-
nehmens

� Einsichtnahme in Arbeitszeitauf-
zeichnungen

� Mitnahme von Aufzeichnungen für
eine begrenzte Anzahl von Objek-
ten, Mitarbeitern und Monaten
(zwei Monate in der Regel ausrei-
chend)

� Auswertung der Aufzeichnungen im
Amt

� Ahndung von Fehlverhalten.

4.
Ergebnisse der Überprüfung

Die zulässige werktägliche Arbeitszeit
von 10 Stunden in den Lohngruppen 1,
4, 5 und 8 wurde in 23 Fällen, die Zeit
von 12 Stunden bei den Lohngruppen
2, 3 und 6 wurde in 24 Fällen nicht ein-
gehalten. Gegen die Arbeitszeitbestim-
mungen im 24 Stunden-Schichtdienst
(Lohngruppen 7 und 9) wurde in drei
Betrieben verstoßen.

Die notwendigen Ruhepausen von 30
Minuten bei mehr als 6 Stunden Ar-
beitszeit und von 45 Minuten bei mehr
als 9 Stunden Arbeitszeit wurden in 22
bzw. 17 Unternehmen bemängelt. In
20 Fällen wurde die notwendige Ruhe-
zeit zwischen den Arbeitsschichten
von 11 Stunden nicht beachtet.
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In jeweils fünf Betrieben wurde der ge-
forderte Ersatzruhetag und die Zahl
der beschäftigungsfreien Sonntage als
Ausgleich für Sonn- und Feiertagsar-
beit nicht eingehalten.

Von 18 Firmen konnten die über zwei
Jahre zurückliegenden Arbeitszeitauf-
zeichnungen nicht vorgelegt werden.

In drei Fällen musste eine Verwarnung
ausgesprochen und in sieben Fällen
ein Bußgeld verhängt werden.

Bei einem Bewachungsobjekt – einer
Baustelle mit zwei Pforten (Baustellen-
verkehr und Personenverkehr) – wur-
den erhebliche Verstöße festgestellt.
Die Arbeitszeit an der Pforte für Bau-
stellenverkehr war von Montag bis
Freitag von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
am Eingang für Personal und Besu-
cher von Montag bis Freitag von 6.00
Uhr bis 21.00 Uhr.

Zusätzlich wurde von jeweils einem Ar-
beitnehmer noch Streifenwachdienst in
der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr
durchgeführt. Für den Streifenwach-
dienst wurden 2 Stunden Arbeitszeit
angerechnet. An Wochenenden lautete
die Einteilung für eine Person: Sams-
tag von 21.00 Uhr bis Sonntag 5.00
Uhr und Sonntag von 8.00 Uhr bis
Montag 5.00 Uhr.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wur-
de eingeleitet.

5.
Zusammenfassung

Zusammenfassend wurde festgestellt,
dass mehr als die Hälfte der Betriebe
ohne Beanstandungen war. Dabei ist
auch zu berücksichtigen, dass nicht
selten die Auftraggeber selbst die Ar-
beitszeiten festlegen und kontrollieren
mit dem Ziel, nur ausgeruhte Fremdar-
beiter im Betrieb zu haben.

Hilfe bietet auch das EDV-Programm
eines Software-Herstellers, mit wel-
chem Schichtpläne erstellt werden
können. Dieses meldet bei Missach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen
einen Fehler.

Obwohl bei der überwiegenden Zahl
der überprüften Betriebe keine Hin-
weise auf gröbere Verstöße gegen das
Arbeitszeitgesetz festgestellt wurden,
erscheinen wiederholte Überprüfungen
in der Zukunft sinnvoll, um auch län-
gerfristig den Schutz der Beschäftigten
im Bewachungsgewerbe sicherzustel-
len.

Abbildung 2: Maßnahmen der Gewerbeaufsicht
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1.
Einleitung

Mangelnde Deponiekapazitäten, ge-
stiegene Entsorgungskosten und das
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
mit dem Gebot der stofflichen Verwer-
tung haben dazu geführt, dass sich die
Annahme und Aufbereitung von Bau-
schutt zu einem eigenständigen Ge-
werbezweig entwickelt hat.

Eine Gruppe von Unternehmen verfügt
über mobile Recyclinganlagen und ver-
arbeitet mit diesen an wechselnden
Einsatzorten im Auftrag Material, wel-
ches im Rahmen von Abbruchmaßnah-
men anfällt bzw. dort angesammelt
wurde. Andere Unternehmen mit
Schwerpunkt in der Rohstoffgewinnung
sichern sich ein zweites Standbein mit
der Annahme und Aufbereitung von
Bauschutt auf dem eigenen Betriebs-
gelände. Die Aufbereitung des Materi-
als erfolgt dort in stationären, aber
auch mit mobilen Recyclinganlagen.

2.
Anlass

In den verschiedenen Arbeitsberei-
chen von Bauschuttrecyclinganlagen
treten viele Gefährdungs- und Belas-
tungsfaktoren auf.

Nach der Unfallstatistik der Stein-
bruchs-Berufsgenossenschaft liegt in
Recyclingbetrieben die Unfallhäufigkeit
mit mehr als 100 Arbeitsunfällen pro
1.000 Vollbeschäftigten erheblich über
dem Durchschnitt. Viele Unfälle führen
insbesondere zu Hand- und Augenver-
letzungen. Unfälle mit schweren Verlet-
zungen oder tödlichem Ausgang ereig-
nen sich meist beim Umgang mit Fahr-
zeugen, Erdbaumaschinen, Stetigför-
derern und bei der Behebung von Stö-
rungen und Reparaturen.

Bauschuttrecyclinganlagen werden
stark beansprucht und unterliegen ei-
nem hohen Verschleiß. Der raue Be-
trieb im Freien sowie das ständige Auf-
und Abbauen der mobilen Anlagen
führen u. a. dazu, dass oft Sicherheits-
einrichtungen beschädigt werden bzw.
ganz abhanden kommen. Die von ei-
ner Recyclinganlage ausgehenden
Emissionen (Lärm, Staub, Vibrationen)
sowie die Witterung beeinträchtigen

die vorhandenen Arbeitsplätze. Spe-
ziell die mit dem manuellen Aussortie-
ren von Störstoffen (Kabel, Metall, Höl-
zer, Kunststoffreste, Folien usw.) direkt
am Brechereinlauf beschäftigten Ar-
beitnehmer sind diesen Einflüssen na-
hezu ungeschützt ausgesetzt.

Die ständig wechselnden Einsatzorte
sowie die kurzen Betriebszeiten am je-
weiligen Einsatzort führen u. a. dazu,
dass gezielte Überprüfungen von mo-
bilen Recyclinganlagen nur unter gro-
ßem Aufwand möglich sind und dem-
entsprechend bisher eher sporadisch
erfolgten.

3.
Ziel

Im Rahmen einer bayernweiten Pro-
jektarbeit sollte anhand einer vom Ge-
werbeaufsichtsamt Landshut erstellten
Checkliste überprüft werden, inwieweit
die beim Betrieb von Bauschuttrecyc-
linganlagen zu beachtenden Arbeits-
schutzvorschriften eingehalten werden.
Folgende Themenbereiche waren hier-
bei beratend und kontrollierend abzu-
arbeiten:

� Verpflichtungen nach dem Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG); u. a. Ge-
fährdungsbeurteilung, Dokumenta-
tion, Unterweisung

� Verpflichtungen nach der Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV); So-
zial- und Sanitäranlagen, Verkehrs-
wege, Schutz vor unzuträglichen
Einwirkungen, Erste-Hilfe-Organi-
sation, Notfallplanung

� Umgang mit Gefahrstoffen; u. a.
Verwendungsverbot für Asbest/
KMF, Schutz vor gesundheitsge-
fährlichen Stäuben, Einsatz von
persönlicher Schutzausrüstung,
Vorsorgeuntersuchungen, Haut-
schutz, Hygiene

Projektarbeit
„Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Bauschuttrecycling“

GOR Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Damaschke,
Gewerbeaufsichtsamt Landshut

Ausgesonderte Störstoffe
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� Einsatz von Maschinen und Anla-
gen, Gerätesicherheit; u. a. Erdbau-
maschinen, Stetigförderer, Brech-
und Siebanlagen.

4.
Durchführung

Sowohl mögliche Anlagenbetreiber als
auch die jeweiligen Einsatzorte der mo-
bilen Anlagen waren in der Regel nicht
bekannt. Anhand der bei den Landrats-
ämtern vorhandenen Listen, in denen
alle nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) genehmigten
Recyclinganlagen aufgeführt waren,
wurden die Anlagenbetreiber telefo-
nisch kontaktiert und um Mitteilung
über den derzeitigen Einsatzort ihrer
Bauschuttrecyclinganlage gebeten.
Hierbei war festzustellen, dass ein
Großteil der genehmigten Anlagen auf-
grund der schwachen Baukonjunktur
sowie der niedrigen Deponiekosten
nicht mehr betrieben wird. Einzelne Re-
cyclingunternehmen agieren auch über
die Bezirksgrenzen hinweg, so dass
die betreffenden Anlagen im jeweiligen
Aufsichtsbezirk nur selten oder gar
nicht anzutreffen waren. Die Anzahl der
zu überprüfenden Bauschuttrecycling-
anlagen war somit insgesamt wesent-
lich geringer als im Vorfeld erwartet.

Die Projektarbeit wurde von den Be-
amten des jeweiligen Fachdezernats
„Steine-Erden“ im Zeitraum 15. April
2001 bis 15. Juni 2001 durchgeführt.

Insgesamt wurden 96 Besichtigungen
vorgenommen.

5.
Ergebnisse

5.1
Verpflichtungen nach dem Arbeits-
schutzgesetz

In mehr als der Hälfte der überprüften
Recyclingbetriebe wurde keine Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt. In zwei
Drittel der überprüften Unternehmen
fand eine regelmäßige Unterweisung
der Beschäftigten über Sicherheits-
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
statt. Standortbezogene Betriebsan-
weisungen waren allerdings nur in je-
dem zweiten Betrieb vorhanden. Die
Verteilung der Beanstandungen im Ein-
zelnen ist aus Diagramm 1 ersichtlich.

5.2
Verpflichtungen nach der Arbeits-
stättenverordnung

Defizite in der Einrichtung/Ausstattung
der Arbeitsstätten fielen überwiegend
im Bereich der mobilen Bauschuttrecyc-
linganlagen auf, welche meist an sehr
abgelegenen Einsatzorten unter Bau-
stellenbedingungen betrieben werden.
Im Rahmen der Überprüfungen mus-
sten u. a. nicht vorhandene Sozial-
bzw. Sanitäreinrichtungen, nicht gesi-
cherte Verkehrswege sowie unzurei-

chende Erste-Hilfe-Organisationen be-
anstandet werden.

An jeder dritten Anlage wurden Arbeit-
nehmer in Lärmbereichen beschäftigt,
ohne dass diese arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen „Lärm“ unter-
zogen worden sind. Gehörschutzmittel
waren in der Regel verfügbar, wurden
von den Beschäftigten aber nicht im-
mer benutzt. In Diagramm 2 werden
die Beanstandungen im Einzelnen dar-
gestellt.

5.3
Umgang mit Gefahrstoffen

Der in den Recyclinganlagen zu verar-
beitende Bauschutt kann mit Gefahr-
stoffen (z. B. Asbest, KMF, teerhaltiger
Straßenaufbruch), mit schädlichen
Mikroorganismen (z. B. Schimmelpilze)
oder anderen biologischen Arbeitsstof-
fen belastet sein. Durch das Einatmen
von Gasen oder Aerosolen (Stäube,
Nebel, Rauche), unbeabsichtigtes Ver-
schlucken sowie direkten Hautkontakt
kann es zu unangemessenen Belästi-
gungen oder zu Gesundheitsschäden
kommen.

Für einen sicherheitsgerechten Ar-
beitsablauf beim Bauschuttrecycling
ist die Eingangskontrolle von besonde-
rer Bedeutung. Durch Prüfung der De-
klaration sowie durch Sichtprüfung
muss u. a. festgestellt werden, ob das
angelieferte Material hinsichtlich Art,
Herkunft und Beschaffenheit zur Verar-
beitung in der Recyclinganlage geeig-
net ist.

Im Rahmen der Überprüfung wurde in
neun Anlagen asbesthaltiger Bau-
schutt vorgefunden, dessen sachge-
rechte Entsorgung veranlasst werden
musste.

Aber auch bei der Aufbereitung von
gewöhnlichem, unbelasteten Bau-
schutt, ist eine Gesundheitsgefähr-
dung der Beschäftigten durch Staub
latent gegeben, insbesondere durch
die beim Recyceln von Betonabbruch
freigesetzten silikogenen Quarzfein-
stäube. In stationären Recyclinganla-
gen hat sich die Staubbekämpfung
durch Absaugung durchgesetzt. An
mobilen Anlagen ist dies noch nicht
Stand der Technik. Durch eine intensi-

Diagramm 1: Beanstandungen im Vollzug des 

Arbeitsschutzgesetzes (insgesamt 72)
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fehlende Gefährdungsbeurteilung
fehlende Dokumentation
fehlende Betriebsanweisung
fehlende Unterweisung
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ve Wasserbenetzung des Materials in
allen Verarbeitungsphasen sowie
durch eine Minimierung der Abwurfhö-
hen an den Bandübergabestellen soll
in diesen Anlagen der Staubentwick-
lung entgegengewirkt werden.

Die Überprüfung bestätigte, dass Pro-
bleme vorwiegend immer dort entste-
hen, wo in unmittelbarer Nähe der An-
lage kein Wasseranschluss vorhanden
ist und das Wasser z. B. mit speziellen
Tankwagen herangefahren werden
muss. In Anbetracht der relativ kurzen
Einsatzzeiten wird hier oft der zusätzli-
che Aufwand gescheut. Die größte
Staubbelastung tritt erfahrungsgemäß
am Überwachungs- bzw. Aussortierar-
beitsplatz am Brechereinlauf der Anla-
ge auf. Trotz vorhandener Wasserbe-
düsung ist dort der Einsatz von per-
sönlichem Atemschutz in der Regel
unumgänglich.

Durch eine entsprechende Vorzerklei-
nerung und Vorsortierung des Materi-
als war es möglich, dass eine Beset-
zung dieses Arbeitsplatzes nur an je-
der sechsten überprüften Anlage
erforderlich war. Die bei der Überprü-
fung festgestellte Akzeptanz der Be-
schäftigten zum Tragen der Atem-
schutzmasken war ebenso unbefriedi-
gend, wie bei den Gehörschutzmitteln.
In jeder dritten Anlage fehlten die bei
der Verarbeitung von quarzhaltigen
Material (z. B. Betonabbruch) erforder-
lichen Vorsorgeuntersuchungen der

Beschäftigten nach G 1.1 „Silikogene
Feinstäube“.

Diagramm 3 zeigt die Verteilung der
Beanstandungen im Einzelnen. Als po-
sitives Einzelbeispiel fiel eine Anlage
auf, bei der auf einer speziellen Platt-
form am Brechereinlauf ein Minibagger
positioniert wurde, von dessen lärm-
und staubgeschützten Kabine aus ein
Beschäftigter seiner Überwachungs-
und Aussortierfunktion nachkam.

5.4
Einsatz von Maschinen und Anla-
gen

Beim Bauschuttrecycling kommen ne-
ben den eigentlichen Aufbereitungsan-
lagen (Brech- und Siebanlagen) insbe-
sondere Erdbaumaschinen und Stetig-
förderer zum Einsatz. Die Vor-
sortierung erfolgt in der Regel durch
Bagger, die oft mit speziellen Hydraulik-
greifern ausgerüstet sind. Große Mate-
rialstücke werden durch Hydraulikhäm-
mer oder Betonscheren vorzerkleinert,
Radlader bzw. Förderbänder überneh-
men den Materialtransport.

Im Rahmen der Überprüfung konnte
festgestellt werden, dass die vorhan-
denen Erdbaumaschinen nur verein-
zelt technische Mängel aufwiesen. Die
eingesetzten Fahrzeugführer waren in
der Regel geeignet und vom Unterneh-
mer ordnungsgemäß bestellt. Lediglich
die Durchführung der vorgeschriebe-
nen regelmäßigen Sachkundigen-Prü-
fung konnte in mehreren Fällen nicht
nachgewiesen werden.

Einen Mängelschwerpunkt bildeten da-
gegen die überprüften Stetigförderer,
an denen insbesondere ungesicherte
Einzugsstellen sowie nicht vorhandene
bzw. defekte Not-Befehlseinrichtungen
beanstandet wurden. Die überprüften
Brech- und Siebanlagen waren in der

Diagramm 2: Beanstandungen im Vollzug der 

Arbeitsstättenverordnung (insgesamt 168)
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Diagramm 3: Beanstandungen im Umgang mit Gefahrstoffen 
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und Lärmschutzkabine bzw. ein Witte-
rungsschutz zu Verfügung gestellt. Die
Verteilung der Beanstandungen kann
Diagramm 4 entnommen werden.

6.
Zusammenfassung

Die in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengefassten Ergebnisse zeigen,
dass die Projektarbeit notwendig und
erfolgreich war. Die im Vorfeld der
Überprüfung vermuteten Defizite in der
Maschinen- und Anlagensicherheit so-
wie in der Arbeitssicherheitsorganisa-
tion von Bauschuttrecyclingunterneh-
men haben sich ebenso bestätigt, wie

die Problematik der hochgradig belas-
teten, ständigen Arbeitsplätze am Bre-
chereinlauf von mobilen Recyclingan-
lagen.

Die Gewerbeaufsichtsbeamten haben
die Beseitigung der vorgefundenen
Mängel veranlasst und den betroffenen
Unternehmen die Bedeutung einer vor-
ausschauenden Gefährdungsbeurtei-
lung aufgezeigt.

Bei den überprüften Unternehmen
stieß die Projektarbeit auf positive Re-
sonanz. Zum einen weil die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten verbessert werden konn-
ten, und zum anderen, weil dadurch
gleichzeitig eine Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit der Unternehmen durch
Wegfall störungs- bzw. unfallbedingter
Ausfallzeiten eintrat.
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Mehrzahl schon seit vielen Jahren im
Einsatz und wiesen erwartungsgemäß
starke Gebrauchsspuren auf. Defor-
mierte Aufstiege, Laufstege und Ge-
länder, fehlende bzw. unwirksame
Schutzeinrichtungen, ungeschützte
Hydraulikleitungen oder auch beschä-
digte Not-Befehlseinrichtungen mus-
sten oft bemängelt werden. Die Ein-
richtung der Überwachungs- und Sor-
tierarbeitsplätze am Brechereinlauf
entsprach insbesondere bei den mobi-
len Anlagen regelmäßig nicht den An-
forderungen.

Nur in wenigen Fällen wurde den be-
troffenen Arbeitnehmern eine Staub-

 

Ergebnisübersicht Summe 

Anzahl der durchgeführten Besichtigungen 96 

Anzahl der Besichtigungen, bei denen der Arbeitsplatz am 
Brecher-Einlauf besetzt war 

16 

Anzahl der Besichtigungen ohne Beanstandungen 7 

Beanstandungen insgesamt 691 

Mündliche Anordnungen 47 

Besichtigungsschreiben 39 

Schriftliche Anordnungen 4 

Mängelberichte Gerätesicherheitsgesetz 1 

 

Ungeschützter Arbeitsplatz am Brecher-Einlauf

Diagramm  4: Beanstandungen bei Maschinen und Anlagen 

(insgesamt 256)
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Bewusstsein für BSE-Problematik
am Arbeitsplatz geschärft

Die bayerische Gewerbeaufsicht hat
im Rahmen der Projektarbeit 350 Be-
triebe überprüft. In den bayerischen
BSE-Laboratorien sind die empfohle-
nen Maßnahmen zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz weitgehend umge-
setzt, in Tierkörperbeseitigungsanstal-
ten und insbesondere in Schlacht-
betrieben waren sie teilweise nicht ein-
gehalten. Durch Beratungen, Infor-
mationen und Auflagen wurde der Ar-
beitsschutz deutlich verbessert.

1.
Warum diese Projektarbeit? 

Zwischen der Rinderkrankheit BSE
(bovine spongiforme Enzephalopathie)
und der neuen Variante der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit (nvCJK) beim
Menschen ist nach derzeitigem Stand
des Wissens ein Zusammenhang
wahrscheinlich. Da Wirkungsweise und
Übertragungswege des mutmaßlichen
Erregers, eines „Prions“, noch weitge-
hend ungeklärt sind, müssen vorsorg-
lich Maßnahmen ergriffen werden, um
Beschäftigte, die mit spezifizierten Ri-
sikomaterialien (SRM = Organe und
Gewebe mit hohen Prionen-Konzentra-
tionen) umgehen, vor einer möglichen
Infektion zu schützen.

Da die Erreger über die Schleimhäute
und möglicherweise auch durch die
nicht intakte Haut aufgenommen wer-
den können, muss durch geeignete
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz
der direkte Kontakt mit diesen Prionen
vermieden werden.

Ende des Jahres 2000 wurden in der
Bundesrepublik Deutschland die er-
sten BSE-Fälle bei hierzulande aufge-
zogenen Rindern bestätigt. Bereits im
Januar 2001 hat die bayerische Ge-
werbeaufsicht mit dieser Projektarbeit
zum Schutz der Beschäftigten vor ei-
nem möglichen Infektionsrisiko durch
BSE-Erreger am Arbeitsplatz begon-
nen.

2.
Und die Ziele? 

Die Ziele der Projektarbeit waren:

� Bestandsaufnahme bisheriger Ar-
beitsschutzmaßnahmen

� Ermittlung der Gefährdungs-
schwerpunkte 

� Beratung zu Verbesserungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

� Durchsetzung erforderlicher Ar-
beitsschutzmaßnahmen.

3.
Was wurde gemacht? 

Auf mehreren Informationsveranstal-
tungen hat das Gewerbeaufsichtsamt
München-Stadt Fachverbänden und

Unfallversicherungsträgern die Projekt-
arbeit und die erarbeiteten branchen-
spezifischen Checklisten vorgestellt,
anhand derer von Januar bis Juni 2001
350 Betriebe überprüft wurden:

� 313 bayerische Schlachtbetriebe
(41 zugelassene Großbetriebe und
272 registrierte Klein- und Mittelbe-
triebe)

� alle bayerischen Tierkörperbeseiti-
gungsanstalten (12) 

� alle zugelassenen bayerischen
BSE-Laboratorien (25).

4.
Und die Ergebnisse? 

Schlachtbetriebe 

Besonders in Kleinbetrieben bestand
ein Informationsdefizit über Arbeits-
schutzvorschriften bezüglich biologi-
scher Arbeitsstoffe. So war die Bio-
stoffverordnung oft nicht bekannt.

Im Vordergrund standen Beanstandun-
gen zu folgenden erforderlichen Maß-
nahmen (nach Häufigkeit geordnet):

� Gefährdungsbeurteilungen nach
Biostoffverordnung (92 %) 

� Betriebsanweisungen nach Bio-
stoffverordnung (90 %) 

Projektarbeit
„Arbeits- und Gesundheitsschutz bei potenziellem Kontakt 
mit BSE-Erregern“

Abb. 1: Absaugen von Rückenmark

LMedD’in Dr. med. Bettina Heese,
GR’in z.A. Dipl.-Chem. Dr. rer. nat.
Heidrun Bischof,
TAng Dipl.-Ing. Dr. Katja Heck 
alle Gewerbeaufsichtsamt München-Stadt
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� Plan für Sofortmaßnahmen im Fal-
le von Hautverletzungen bei Kon-
takt mit Risikomaterial (88 %) 

� geeignete Hautschutzmaßnahmen
(76 %) 

� Gesichtsschutz an Arbeitsplätzen
mit Spritzgefahr (75 %) 

� flüssigkeitsdichte Handschuhe bei
Kontakt mit Risikomaterial (50 %).

Die Längsspaltung der Wirbelsäule mit
wassergekühlten Band- oder Kreissä-
gen und das Ausfräsen des Rücken-
marks sind aus arbeitsmedizinischer
Sicht besonders kritische Tätigkeiten.
Eine Prionenübertragung ist dabei
durch das Auftreten von Aerosolen und
Spritzern denkbar. Deshalb ist an die-
sen Arbeitsplätzen das Tragen von Vi-
sieren erforderlich, mit dem Nachteil,
das sie innen beschlagen und außen
verschmutzen können (Abb. 1). Da sie
aufgrund des Arbeitsablaufes nicht
schnell genug gereinigt oder gewech-
selt werden können, erschweren sie
ein sicheres Bedienen der Geräte. Mo-
mentan gibt es jedoch keine bessere
Lösung.

Die Beschäftigten setzten früher zum
eigenen Schutz den Rückenmarkszer-
störer ein, um unkontrollierbare, verlet-
zungsträchtige Reflexbewegungen der
Tiere zu verhindern. Dieser ist seit
1.1.2001 verboten, obwohl aus Sicht
des Arbeitsschutzes noch keine aus-
reichend sicheren Alternativen zur Ver-
fügung stehen.

Tierkörperbeseitigungsanstalten 

Die meisten Anstalten kannten die Vor-
schriften der Biostoffverordnung 
(83 %). Die Beschäftigten wurden in
58% regelmäßig unterwiesen. Schutz-
kleidung wurde überwiegend getragen
(75 %). Geeignete Waschgelegenhei-
ten und Pausenräume standen den
Beschäftigten in allen Betrieben zur
Verfügung.

Folgende Verbesserungen im Arbeits-
und Gesundheitsschutz waren erfor-
derlich (nach Häufigkeit geordnet):

� Plan für Sofortmaßnahmen im Fal-
le von Hautverletzungen bei Kon-
takt mit Risikomaterial (88 %) 

� Betriebsanweisungen nach Bio-
stoffverordnung (67 %) 

� Kennzeichnung der „unreinen Sei-
te“ gemäß Biostoffverordnung 
(63 %) 

� Gefährdungsbeurteilung gemäß
Biostoffverordnung (58 %) 

� geeignete Hautschutzmaßnahmen
(54 %).

BSE-Laboratorien 

Die Vorschriften der Biostoffverord-
nung waren den Verantwortlichen in
88 % bekannt. Dementsprechend wur-
den die grundsätzlichen Forderungen
wie z. B. Gefährdungsbeurteilungen
meist erfüllt.

Auch der Großteil der empfohlenen
Schutzmaßnahmen für diagnostische
Arbeiten (z. B. separater Laborraum,
Kennzeichnung des Labors, Zutrittsbe-
schränkung) war in nahezu allen Labo-
ratorien umgesetzt.

Verbesserungen hinsichtlich des Ar-
beitschutzes in den Laboratorien wa-
ren notwendig bei (nach Häufigkeit ge-
ordnet):

� Anzeige von Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen an das Ge-
werbeaufsichtsamt (56 %) 

� Plan für Sofortmaßnahmen im Fal-
le von Hautverletzungen bei Kon-
takt mit Risikomaterial (52 %) 

� geeignete Hautschutzmaßnahmen
(52 %).

Branchenvergleich 

Abbildung 2 zeigt die Umsetzung eini-
ger wesentlicher Arbeitsschutzmaß-
nahmen im Branchenvergleich. Die
BSE-Laboratorien wiesen einen hohen
Arbeitsschutzstandard auf. Verbesse-
rungen zum Schutz der Beschäftigten
vor BSE-Erregern waren bei mehr als
der Hälfte der Tierkörperbeseitigungs-
anstalten notwendig. Erhebliche Infor-
mationsdefizite bei einem Großteil der
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� Muster-Betriebsanweisung „Schutz-
maßnahmen beim Kontakt mit
BSE-Erregern“ (in Zusammenar-
beit mit der Fleischerei-Berufsge-
nossenschaft) 

� Musteranweisung für zu ergreifen-
de Sofortmaßnahmen bei Hautver-
letzungen und gleichzeitigem Kon-
takt mit Risikomaterial.

Die Muster-Betriebsanweisung ist im
Internet unter der Homepage des Bay-
erischen Landesamtes für Arbeits-
schutz, Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik unter www.lfas.bayern.de
abrufbar. Weitere Informationen zu die-
ser Projektarbeit sind beim Gewerbe-
aufsichtsamt München-Stadt erhältlich.
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Schlachtbetriebe erforderten ausführli-
che Beratungen vor Ort.

5.
Was hat die Gewerbeaufsicht ver-
anlasst?

Die Betriebe wurden über notwendige
Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-
beitsschutzsituation ausführlich bera-
ten. Die Beseitigung der Mängel wurde
wie folgt veranlasst:

Dadurch wurde in Schlachtbetrieben,
Tierkörperbeseitigungsanstalten und
BSE-Laboratorien das Bewusstsein für
die Biostoffverordnung und die BSE-
Problematik geschärft und wesentliche
Verbesserungen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes erreicht.

6.
Wie hat die Gewerbeaufsicht unter-
stützt?

Das vom Gewerbeaufsichtsamt Mün-
chen-Stadt bereitgestellte Informa-
tionsmaterial wurde von Betrieben und
Institutionen positiv aufgenommen und
zur Verbesserung der Arbeitssicherheit
eingesetzt:

� Bildmaterial für verschiedene
„BSE-Broschüren“ des Ausschus-
ses für biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) 

 

Maßnahmen Anzahl 

Mündliche Anordnungen 112 (32 %) 

Schriftliche Anordnungen 201 (57 %) 



Zusätzlich wurden 463 krankenhausei-
gene und externe Reinigungspersonen
befragt, um Informationen über die
Häufigkeit von Stichverletzungen, die
verursachende Tätigkeit und die ergrif-
fenen Maßnahmen zu erhalten.

4.
Ergebnisse

4.1
Ergebnisse aus den Prüflisten

Aus Tabelle 1 geht der Prozentsatz der
Beanstandungen hervor, bezogen auf
die jeweilige Prüflistenfrage.

Bei krankenhauseigenem Reinigungs-
personal wurden bezüglich Vorsor-
geuntersuchungen, Vorsorgekartei,
Hepatitis-B-Impfung, Handlungsanwei-
sungen zum Vorgehen bei Verletzun-
gen mit potenziell infektiösem Material
sowie Dokumentationspflicht von
Stichverletzungen und vergleichbaren
Arbeitsunfällen weniger Beanstandun-
gen festgestellt als bei externem Reini-
gungspersonal.

Gefahrstoffkataster, Betriebsanweisun-
gen und Gefahrstoffunterweisungen
ergaben keine nennenswerten Unter-
schiede bei krankenhauseigenem und
bei externem Reinigungspersonal.

Pausenräume waren in der Mehrzahl
der Fälle nicht erforderlich, da das ex-
terne Reinigungspersonal häufig unter
sechs Stunden beschäftigt wird.
Außerdem stehen auch die Pausen-
räume des Krankenhauses zur Verfü-
gung. Bei den Umkleideräumen wurde
besonders auf die getrennte Aufbe-
wahrung von Privat- und Arbeitsklei-
dung geachtet.

4.2
Ergebnisse der Fragen an das Rei-
nigungspersonal

Aus Datenschutzgründen erfolgte die
Befragung anonym. In Tabelle 2 sind
die Ergebnisse dargestellt.

Die häufigste Ursache für Nadelstich-
verletzungen waren in den Müll gewor-
fene oder im Wischmopp verfangene
Kanülen.
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1.
Anlass

In Krankenhäusern kann das Reini-
gungspersonal besonderen gesund-
heitlichen Gefahren ausgesetzt sein,
beispielsweise Infektionen durch „Na-
delstichverletzungen“, gebrauchte
Spritzen oder andere spitze medizini-
sche Abfälle, an denen Blut oder an-
dere Körperflüssigkeiten haften.

2.
Ziele

Neben der vorschriftsmäßigen Beseiti-
gung von Spritzenabfällen sowie Not-
fall-Regelungen für den Fall von „Na-
delstichverletzungen“ sollten im Rah-
men dieser Projektarbeit u. a. die
allgemeinen Schutz- und Hygienemaß-
nahmen und das Angebot von arbeits-
medizinischer Vorsorge und Schutz-
impfungen für das Reinigungspersonal
überprüft und gegebenenfalls erforder-
liche Maßnahmen zur Verbesserung
des Arbeitsschutzes veranlasst wer-
den.

3.
Durchführung

Die Projektarbeit fand im Zeitraum von
Juni 2001 bis November 2001 statt.
Vorbereitend wurden alle Krankenhäu-
ser und Kliniken in Bayern von den Ge-
werbeaufsichtsämtern ihres Zuständig-
keitsbereiches angeschrieben, um zu
erfahren ob eigenes oder Personal ei-
ner Fremdreinigungsfirma tätig ist.

Sowohl die Krankenhäuser als auch
die Fremdreinigungsfirmen erhielten
mehrere Wochen vorher über Art, Um-
fang und Zeitpunkt der Revision Kennt-
nis.

Anhand von zwei vom Gewerbeauf-
sichtsamt Augsburg erarbeiteten Prüf-
listen mit jeweils 22 Fragen wurden
156 Krankenhäuser und dazu vor Ort
218 Fremdreinigungsfirmen überprüft.
Die höhere Anzahl der Fremdreini-
gungsfirmen erklärt sich dadurch, dass
gelegentlich mehrere Fremdreini-
gungsfirmen im selben Haus arbeiten.

5.
Maßnahmen der Gewerbeaufsicht

Im Rahmen der Besichtigungen wur-
den bei Vorliegen von Mängeln sowohl
die Arbeitgeber als auch Sicherheits-
fachkräfte, Betriebsärzte und anwe-
sende Arbeitnehmer ausführlich über
durchzuführende Arbeitsschutzmaß-
nahmen beraten.

Gegebenenfalls erfolgten schriftliche
Anordnungen zur Mängelbehebung
(Tabelle 3).

Projektarbeit
„Arbeitsschutz von Reinigungspersonal in Krankenhäusern“

MedOR’in Dr. med. Barbara Beer

MedOR Dr. med. Manfred Kraus,
Gewerbeaufsichtsamt Augsburg
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6.
Schlussfolgerungen

Vorrangiges Ziel dieser Projektarbeit
war, die Beschäftigten der Reinigungs-
dienste in Krankenhäusern durch Ver-
anlassung geeigneter organisatori-
scher und technischer Maßnahmen
vor Infektionsgefährdungen, insbeson-
dere durch Nadelstichverletzungen zu
schützen.

Durch konsequenten Vollzug wurden
die Ziele erreicht.

Unter anderem wurde darauf hinge-
wirkt, dass die erforderlichen Unterwei-
sungen der Reinigungskräfte durchge-
führt werden, da die zusätzliche Befra-
gung der Reinigungskräfte ergab, dass
Nadelstichverletzungen zum großen
Teil nicht gemeldet oder nicht doku-
mentiert worden waren.

Die schriftliche Ankündigung der
Krankenhausbesichtigungen unter
Angabe der zu prüfenden Bereiche
und der einzusehenden Unterlagen
war beabsichtigt, um Reinigungsfir-
men bzw. Krankenhäusern die Mög-

lichkeit zu geben, sich auf die Revisi-
onen vorzubereiten. Dadurch sollten
schon vorab Anreize zu Arbeits-
schutzmaßnahmen geschaffen wer-
den.

Tabelle 1: 

externes 
Reinigungspersonal 

krankenhauseigenes  
Reinigungspersonal 

Beanstandungen bzw. Fehlen von: 

in % in % 

Gefährdungsbeurteilung 40 45 

Vorsorgekartei 36 12 

Vorsorgeuntersuchungen 31 9 

Pausenraum 30 18 

Hautschutzplan 26 25 

Betriebsanweisungen 25 26 

Handlungsanweisungen für Stichverletzungen 22 13 

Hepatitis-B-Impfungen 21 4 

Hautschutzpräparate 20 13 

Gefahrstoffkataster 19 16 

Dokumentation von Verletzungen 15 5 

Unterweisungen 11 19 

Sicherheitsfachkraft 9 3 

Schutzkleidung 9 8 

betriebsärztliche Betreuung 8 2 

Abwurfbehälter für gebrauchte Kanülen 1 1 

 

Tabelle 2: 

Fragen an das Reinigungspersonal selbst: 

 ja in % 

ich war schon einmal beim 
Betriebsarzt 

69 

mir wurde eine Hepatitis-B-
Impfung angeboten 

65 

ich hatte eine Nadelstich- 
verletzung 

16 

 
 

von den 16 % die eine  
Nadelstichverletzung  
hatten: 

ja in % 

ich meldete die Nadelstich-
verletzung weiter 

82 

die Verletzung wurde ins Ver-
bandsbuch eingetragen 

63 

nach der Verletzung erfolgte 
ein Arztbesuch 

56 

 
 

 

 
 
Tabelle 3: 

Maßnahmen Reinigungsdienst 

 krankenhauseigen extern 

keine 34 24 

mündliche Anordnungen 29 20 

schriftliche Anordnungen 89 169 
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1.
Einleitung

Am 1. Juli 1998 ist die Verordnung
über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenver-
ordnung – BauStellV) aufgrund des Ar-
beitsschutzgesetzes in Kraft getreten.
Sie dient in Verbindung mit dem Ar-
beitsschutzgesetz der Umsetzung der
EG-Richtlinie 92/57/EWG zur Verbes-
serung des Arbeitsschutzes auf Bau-
stellen und wendet sich an den Bau-
herren.

Mit in Kraft treten der BaustellV sind
neben den auf der Baustelle tätigen
Arbeitgebern auch die Bauherren in
die Verantwortung bezüglich des Ar-
beitsschutzes eingebunden.

Nach der BaustellV ist der Bauherr
verpflichtet dafür zu sorgen, dass:

� die allgemeinen Grundsätze nach 
§ 4 Arbeitsschutzgesetz bereits bei
der Planung berücksichtigt, und

� größere Baumaßnahmen beim zu-
ständigen Gewerbeaufsichtsamt
angemeldet werden

� ein Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan erstellt

� ein Planungs- und Ausführungs-
koordinator bestellt und

� eine Unterlage für spätere Arbeiten
an der baulichen Anlage erstellt
wird.

2.
Anlass und Ziele

In den ersten beiden Jahren nach in
Kraft treten der BaustellV wurde von
der bayerischen Gewerbeaufsicht sehr
viel Aufklärungsarbeit im Vollzug der
BaustellV bei öffentlichen Bauherren,
gewerblichen Unternehmen und Ar-
chitekten geleistet. Dieser Personen-
kreis wurde ausgewählt, weil von ihm
in der Regel größere Baumaßnahmen
geplant und durchgeführt werden und
bei derartigen Vorhaben alle Forde-
rungen der BaustellV erfüllt werden
müssen.

Bauherren kleiner und mittelgroßer
Bauvorhaben konnten hinsichtlich ihrer
Verpflichtungen nach der BaustellV
wegen der Vielzahl derartiger Vorha-
ben aus zeitlichen und personellen
Gründen meist nur auf Anfrage bera-
ten werden. Um festzustellen, in wie
weit dieser Personenkreis über die
BaustellV informiert bzw. die BaustellV
umsetzt, wurde die Projektarbeit
durchgeführt.

Insbesondere sollte gleichzeitig er-
mittelt werden, ob den Entwurfsverfas-
sern derartiger Bauvorhaben die Bau-
stellV bekannt ist und ob sie ihrer In-
formationspflicht gegenüber dem
Bauherrn nachgekommen sind. Als
Hilfestellung für die Entwurfsverfasser
kleiner und mittelgroßer Bauvorhaben
gab die Gewerbeaufsicht im Auftrag
des Staatsministeriums die Broschüre
„Planen, Ausschreiben, Koordinieren,
Bauen“ heraus. Diese Broschüre wur-
de den Entwurfsverfassern im Rahmen
der Projektarbeit zum Beispiel bei fest-
gestellten Mängeln im Vollzug der Bau-
stellV oder auf Anfrage zur Verfügung
gestellt (siehe auch Internet
www.lfas.bayern.de).

Bei der Projektarbeit waren nicht nur
die formellen Maßnahmen bei der Um-
setzung der BaustellV sondern auch
baustellenübliche Kriterien des Ge-
sundheits- bzw. Arbeitsschutzes zu
überprüfen.

Durch diese Projektarbeit sollte zudem
auch die Präsenz der Gewerbeaufsicht
auf Baustellen erhöht werden.

3.
Durchführung

Die Projektarbeit wurde in zwei Haupt-
schwerpunkte gegliedert:

� Umsetzung der BaustellV (Adres-
saten: Bauherr, Entwurfsverfasser
o. ä.) allgemeine Baustellenrevisio-
nen

� Von den Verantwortlichen nach der
BaustellV (Bauherr oder Dritte)
wurden folgende Auskünfte einge-
holt:

War ein Koordinator erforderlich,
wurde er bestellt und wer nahm die
Aufgabe wahr?

War eine Vorankündigung erforder-
lich, wurde sie übermittelt?

War ein Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan erforderlich und
vorhanden?

War eine Unterlage erforderlich
und vorhanden?

Bei den allgemeinen Baustellenrevisio-
nen lagen die Schwerpunkte in folgen-
den Bereichen:

� Elektrische Versorgung

� Turmdrehkrane

� Sozialanlagen

� Absturzsicherungen und

� Baugruben- und Grabensicherung.

4.
Ergebnisse

Im Rahmen der Projektarbeit wurden
insgesamt 10.284 Überprüfungen bzw.
Ermittlungen im Vollzug der BaustellV
und des sonstigen Arbeitsschutzes
durchgeführt.

Die Überprüfungen im Vollzug der
BaustellV ergaben, dass bei 4.000
(92 %) von den 4.349 besichtigten
Baustellen die BaustellV anzuwenden
bzw. einschlägig war. Lediglich 44 %

Projektarbeit
„Umsetzung der BaustellV auf kleinen und mittelgroßen Baustellen“

TOAR Dipl.-Ing. (FH) Josef Stitzinger,
Gewerbeaufsichtsamt Regensburg
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der Entwurfsverfasser sind ihrer Infor-
mationspflicht gegenüber den Bauher-
ren nachgekommen.

Bei 53 % aller Baustellen war ein Pla-
nungs- und bei 57 % ein Ausführungs-
koordinator bestellt. Die Tätigkeit wur-
de von unterschiedlichen Personen
wahrgenommen (siehe Abb. 1).

Aufgrund der BaustellV wurden folgen-
de Maßnahmen eingeleitet:

Die weiteren Anforderungen nach der
BaustellV wurden entsprechend Abbil-
dung 2 ermittelt.

Bei der Überprüfung des sonstigen Ar-
beitsschutzes wurden folgende Mängel
festgestellt:

Die Beseitigung dieser Mängel wurde
wie folgt veranlasst:

5.
Zusammenfassung

Nach den Ermittlungen der Gewerbe-
aufsichtsämter waren bei mehr als 
50 % aller Baustellen Planungskoordi-
natoren bestellt. Sie sind ihren Ver-
pflichtungen häufig jedoch nicht in aus-
reichendem Maße nachgekommen. Es
wurden zwar fast die Hälfte aller erfor-
derlichen Vorankündigungen über-
mittelt (47 %); von den erforderlichen
SiGe-Plänen wurden jedoch nur 29 %
erstellt und nur 24 % der erforderlichen
Unterlagen ausgefertigt.

Die unzureichende Kenntnis vieler
Bauherren kleiner und mittelgroßer
Baumaßnahmen über ihre Verpflich-
tungen nach der BaustellV gibt Anlass,
auch weiterhin entsprechende Über-
prüfungen vorzunehmen und die bis-
herigen Informationen über die Bauge-
nehmigungsbehörden weiter zu inten-
sivieren.

Beim sonstigen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz waren die meisten Mängel
auf fehlende bzw. mangelhafte Ab-
sturzsicherungen zurückzuführen.
Dies ist mit ein Grund für eine weitere
Projektarbeit im Jahr 2002, bei der die
Absturzsicherungen den Schwerpunkt
bilden werden.

Abbildung 1: Tätigkeit als Koordinator wahrgenommen durch:
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elektrische Versorgung 2.666 

Turmdrehkranbetrieb 1.414 

Sozialanlagen 2.213 
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Besichtigungsschreiben 840 

schriftlichen Anordnungen 429 

Abbildung 2: Weitere Anforderungen nach der BaustellV
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1.
Anlass

Zum einen wurden die immer wieder-
kehrenden Beschwerden von Arbeit-
nehmern über die „schlechte Luft“ in
den Siebdruckereien zum Anlass für
die Durchführung der Projektarbeit ge-
nommen; zum anderen sollte eine Be-
standsaufnahme über den Stand der
Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes
in diesem Gewerbezweig erfolgen. Bei
einer Schwerpunktüberprüfung der Be-
rufsgenossenschaft Druck und Papier
im Jahr 1999 wurde in Siebdruckereien
zum Teil erheblicher Handlungsbedarf
festgestellt.

2.
Ziel

Ziel der Projektarbeit war, insbesonde-
re die Qualität der Atemluft für die Mit-
arbeiter in den Siebdruckereien zu ver-
bessern sowie sonstige Arbeitsschutz-
mängel in diesen Betriebsbereichen
aufzudecken und deren Beseitigung zu
veranlassen.

3.
Durchführung

Die Projektarbeit wurde von Septem-
ber bis Dezember 2001 durchgeführt.
Die Herbst-/Winterzeit war bewusst
ausgewählt worden, da in diesen Mo-
naten erfahrungsgemäß nicht so gut
gelüftet wird und somit die „schlechte-
ren“ Bedingungen besser ermittelt wer-
den konnten.

Im Rahmen der Projektarbeit wurden
bayernweit 229 Betriebe aufgesucht.
Der überwiegende Teil davon waren
Kleinbetriebe mit weniger als 20 Be-
schäftigten (78 %). In 50 Fällen stellte
sich heraus, dass die Siebdruckbetrie-
be entweder nicht mehr existierten
oder anstelle des Siebdrucks jetzt an-
dere Drucktechniken Verwendung fin-
den.

4.
Ergebnisse

In den verbleibenden 179 Siebdrucke-
reien (einschließlich Siebdruckereien
als Teilbetriebe in Betrieben außerhalb

der Druckbranche) wurden mit Hilfe ei-
ner vom Gewerbeaufsichtsamt Augs-
burg erstellten Checkliste insgesamt
1.350 Mängel festgestellt (durch-
schnittlich ca. acht Mängel pro Be-
trieb). Die Beseitigung der Mängel hat
die Gewerbeaufsicht durch sechs
schriftliche Anordnungen, 108 Besich-
tigungsschreiben und 54 mündliche
Anordnungen veranlasst.

In sieben Fällen wurde das LfAS be-
auftragt, die Konzentrationen gefähr-
licher Arbeitsstoffe in der Luft am Ar-
beitsplatz zu messen. Die Ergebnisse
dieser Messungen lagen zum Zeit-
punkt der Berichterstattung jedoch
noch nicht vor. In einigen Fällen wur-
den aufgrund der wahrnehmbaren, of-
fensichtlich zu hohen Lösemittelbelas-
tung Maßnahmen zur Lüftungsverbes-
serung veranlasst, ohne dass diese
Forderung durch genauere analytische
Bestimmungen untermauert werden
musste. Nur elf der besichtigten Be-
triebe waren bezüglich der in der
Checkliste aufgeführten Prüfpunkte
völlig beanstandungsfrei.

Die erforderliche Betreuung durch eine
Sicherheitsfachkraft war bei fast der
Hälfte der Betriebe (ca. 47 %) nicht in
der vorgeschriebenen Weise vorhan-
den und bei weit mehr als der Hälfte
der Betriebe (ca. 61 %) musste die
fehlende arbeitsmedizinische Betreu-
ung durch einen Betriebsarzt bemän-
gelt werden.

Ein Überblick über die festgestellten
Mängel wird in den Tabellen 1 und 2
gegeben. Bei den sonstigen festge-
stellten Mängeln (vgl. Tabelle 2) zeigen
sich vier Hauptproblembereiche:

1. Umsetzung der Ermittlungs- und
Unterweisungspflichten der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV)

2. Brandschutz

3. Hautschutz und

4. Be- und Entlüftung der Arbeits-
räume.

Zu 1.:

Besonders die Kleinbetriebe wiesen
bei der Umsetzung der Ermittlungs-
und Unterweisungspflichten der Gef-
StoffV Defizite auf. Bei fast der Hälfte
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aller besichtigten Betriebe fehlten das
Gefahrstoffverzeichnis, die Betriebsan-
weisungen und vor allem die Unterwei-
sung der Mitarbeiter. Aus diesem
Grund bestand sowohl bei den Arbeit-
gebern als auch bei den Arbeitneh-
mern oft ein mangelndes Gefahrenbe-
wusstsein im Umgang mit den gefähr-
lichen Lösemitteln. Die Gewerbe-
aufsicht musste hier Überzeugungsar-
beit leisten.

Zu 2.:

In vielen Fällen war zu beanstanden,
dass Aufbewahrungsbehälter für Putz-
lappen, die mit brennbaren Flüssigkei-
ten verschmutzt waren, nicht täglich
aus dem Arbeitsraum entfernt wurden.
Die Putzlappen wurden zudem teil-
weise in brennbaren oder unverschlos-
senen Behältnissen aufbewahrt.
Brennbare Flüssigkeiten wurden oft
vorschriftswidrig am Arbeitsplatz in un-
verschlossenen Behältern oder in
Mengen bereitgehalten, die über dem
Tagesbedarf lagen. Ein geeigneter Si-
cherheitsschrank für die Lagerung im
Arbeitsraum oder ein separater Lager-
raum für brennbare Flüssigkeiten war
nur selten anzutreffen.

Projektarbeit
„Umgang mit Lösemitteln in Siebdruckereien“

TAR’in Dipl.-Ing. (FH) Ursula Gonglach,
Gewerbeaufsichtsamt Augsburg



Einige Unternehmer erklärten unter
dem Eindruck der Beanstandungen,
dass sie die Mängel nicht ohne große
finanzielle Einbußen beseitigen könn-
ten und somit ihre Existenz gefährdet
sei. Insbesondere die Lüftungsanfor-
derungen würden für sie eine große fi-
nanzielle Belastung darstellen. Teil-
weise konnten im Beratungsgespräch
mit dem Unternehmer kostengünstige
Maßnahmen zur Lüftungsverbesse-
rung gefunden werden.

Die unvorschriftsmäßige Chemikalien-
lagerung konnte oft durch einfache
Maßnahmen behoben werden z. B.
durch Beschränkung der Lagermenge
am Arbeitsplatz auf die tatsächlich be-
nötigten Produkte, Schaffung eines ge-
eigneten Lagerraumes oder durch Be-
schaffung eines Sicherheitsschrankes
für die Lagerung im Arbeitsraum.

5.
Schlussfolgerung

Die Projektarbeit erwies sich als not-
wendig und hilfreich für die Betriebe. In
zahlreichen Beratungsgesprächen ver-
mittelten die Gewerbeaufsichtbeamten
den Betrieben einen Überblick über die
Vielzahl der zu beachtenden Vorschrif-
ten. Je kleiner die Betriebe waren, um-
so größer war die Anzahl der Bean-
standungen. Wünschenswert wäre,
wenn die Hersteller von Siebdruck-
Chemikalien die Verwenderbetriebe
bei der Erfüllung ihrer Ermittlungs-
pflicht noch besser unterstützen wür-
den. Es wäre sinnvoll, die Aktion in
zwei bis drei Jahren zu wiederholen,
um zu erfahren, inwieweit sich in den
Betrieben eine dauerhafte Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes eingestellt
hat.
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Zu 3:

Aufgrund mangelhafter Information in
den Sicherheitsdatenblättern durch die
Produkthersteller werden häufig nicht
die geeigneten Handschuhe zur Verfü-
gung gestellt, was einen Schutz vor-
spiegelt, der tatsächlich aber nicht ge-
geben ist. Durch das Bereitstellen von
Handschuhen halten ca. 60 % der Ar-
beitgeber einen Hautschutzplan bzw.
Hautschutzmittel für überflüssig. Somit
waren über die Hälfte der beim Sieb-
druck beschäftigten Arbeitnehmer
nicht ausreichend gegen den Haut-
kontakt mit Lösemitteln geschützt.

Zu 4:

Die Gefahrstoffbelastung in der Luft
hat mehrere Ursachen:

� Häufig werden zu viele Chemika-
lien in unverschlossenen Gefäßen
im Arbeitsraum aufbewahrt, eben-
so werden oft die lösemittelgetränk-
ten Putztücher in nicht verschlos-
senen Behältern gesammelt.

� Etwa bei einem Drittel der Betriebe
fehlen Maschinenabsaugungen völ-
lig, bei anderen ist die vorhandene
Absaugung wenig effektiv und sel-
ten gibt es eine geregelte Luftzu-
fuhr.

 
Tabelle 1 

Betriebsarzt / Sicherheitsfachkraft Anzahl der  
Betriebe 

Anteil in % 
(n = 179) 

Fehlende bzw. unzureichende Betreuung durch einen  
Betriebsarzt 

109 61 

Fehlende bzw. unzureichende Betreuung durch eine  
Sicherheitsfachkraft 

84 47 

 

 

 

Tabelle 2 

Sonstige festgestellte Mängel 
Anzahl der  

Mängel 
Anteil in % 
(n = 1.350*) 

Nichteinhaltung bzw. unzureichende Einhaltung der  
Ermittlungs- und Unterweisungspflichten nach der  
Gefahrstoffverordnung 

390 29 

Fehlende bzw. unzureichende Brandschutzmaßnahmen 239 18 

Fehlende bzw. unzureichende Hautschutzmaßnahmen 229 17 

Fehlende bzw. unzureichende Lüftungsmaßnahmen 215 16 

Nichteinhaltung bzw. unzureichende Einhaltung von  
sonstigen für den Umgang mit Gefahrstoffen  
vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen  

(* Mängelsumme zu fehlenden persönlichen Schutzausrüstungen,  
zur unzureichenden Aufbewahrung persönlicher Schutz- 
ausrüstungen, zur Nichtbenutzung persönlicher Schutzausrüstungen 
und zur Nichteinhaltung des Rauch-, Trink- und Essverbots am  
Arbeitsplatz) 

277 20 
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1.
Einleitung

Der Energieträger Flüssiggas weist ne-
ben seinen vielen Einsatzmöglichkei-
ten auch Eigenschaften auf, die eine
ausreichende Sicherheitsvorsorge
beim Umgang erforderlich machen.
Flüssiggas ist in der Gasphase ein
brennbares Gas, das mit Luft bzw.
Sauerstoff explosionsfähige Gemische
bilden kann. Diesem „Risikopotential“
wird durch einschlägige Vorschriften
Rechnung getragen, die wiederum auf
die unterschiedlichen Situationen beim
Umgang sowie auf Gasverbrauchsge-
räte bezogen sind.

� Technische Arbeitsmittel und Ein-
richtungen (Verbrauchsanlagen,
z. B. Leitungen und Heizeinrichtun-
gen)

� Arbeitsstätten (z. B. Bereitstellung
von Feuerlöschern)

� Arbeitsschutzgesetz (z. B. Unter-
weisung der Beschäftigten).

2.
Anlass

In den Jahren 2000 und 2001 wurden
durch das Gewerbeaufsichtsamt Mün-
chen-Stadt verschiedene Gaststätten,
Imbissstände, Stände auf Märkten und
Volksfesten im Raum München über-
prüft, die Flüssiggas im Einsatz hatten.
Dabei wurden teilweise erhebliche
Mängel beim Umgang mit Flüssiggas
festgestellt.

Dies wurde zum Anlass genommen,
auch auf den alljährlich stattfindenden
Weihnachtsmärkten Überprüfungen
durchzuführen.

3.
Ziel

Durch die Projektarbeit sollte die Si-
cherheit für Besucher und Standbetrei-
ber durch folgende Einzelmaßnahmen
erreicht werden:

� Information der Unternehmer über
den vorschriftsmäßigen Umgang
mit Flüssiggas

Projektarbeit
„Flüssiggas auf Weihnachtsmärkten“

Die EG-Richtlinie über Gasverbrauchs-
einrichtungen, die seit dem 1. Januar
1996 verbindlich anzuwenden ist, stellt
grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen an Geräte und deren Ausrüs-
tungsteile. Andere Vorschriften be-
gründen spezielle Anforderungen an
die Lagerung von Flüssiggas und den
Betrieb von Flüssiggasanlagen.

Der Umgang mit Flüssiggas betrifft fol-
gende Fachbereiche:

� Überwachungsbedürftige Anlagen
(Versorgungsanlagen, z. B. Druck-
gasbehälter)

Bild 1: Vorschriftswidrige Lagerung von
Druckgasbehältern in einem Container

Verteilung der Beanstandungen auf die Fachbereiche

26%24%

5%

45%

Arbeitsstätten 

Überwachungsbedürftige

Anlagen 

Techn. Arbeitsmittel u.

Einrichtungen 

Arbeitsschutzgesetz 

Diagramm 1

THS Manfred Heinrich

THS Günther Schweidler
Gewerbeaufsichtsamt München-Stadt



 

besichtigte Märkte 

überprüfte Stände 

Beratungen 

mündliche Anordnungen 

Besichtigungsschreiben 

schriftliche Anordnungen 

Stilllegungen 

Summe Beanstandungen 
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� Verstärkte Präsenz der Gewerbe-
aufsicht auf den Märkten

� Überprüfung der Flüssiggasanla-
gen insbesondere hinsichtlich der
Lagerung der Druckgasbehälter
und der Durchführung der regelmä-
ßigen Prüfungen durch einen
Sachkundigen

� Überprüfung der Einhaltung des Ar-
beitsschutzgesetzes (z. B. Betriebs-
anweisungen, Unterweisungen).

4.
Durchführung

Die Projektarbeit wurde im Zeitraum
vom 26.11.2001 bis 24.12.2001 durch-
geführt. Die Überprüfung der Weih-
nachtsmärkte teilte sich dabei in zwei
Bereiche. Schon in der Aufbauphase
bzw. vor Inbetriebnahme der Flüssig-
gasanlagen sollten bestehende sicher-
heitstechnische Mängel im Umgang
mit Flüssiggas erkannt und abgestellt
werden.

Während des Marktbetriebes sollte die
Einhaltung der einschlägigen Bestim-
mungen beim Betrieb der Flüssiggas-
anlagen überprüft und die Umsetzung
– ggf. schon in der Aufbauphase ange-
ordneter Maßnahmen – stichprobenar-
tig kontrolliert werden.

5.
Ergebnisse

Bei der Projektarbeit wurden 3.121
Stände auf 398 Märkten überprüft. Der
Schwerpunkt der Beanstandungen lag
mit 45 % im Fachbereich „Technische
Arbeitsmittel und Einrichtungen“ (siehe
Diagramm 1).

Im Fachbereich „Arbeitsstätten“ bildete
der „Vorbeugende Brandschutz“ den
Überprüfungsschwerpunkt. So fehlte 
z. B. in 51 % der Überprüfungen ein
geeigneter Feuerlöscher (siehe Dia-
gramm 2).

Bei den „Überwachungsbedürftigen An-
lagen“ (siehe Diagramm 3) lag der Be-
anstandungsschwerpunkt mit 44 % im
Bereich der Lagerung von Druckgasbe-
hältern (s. Bild 1). Darüber hinaus hät-
ten unberechtigte Personen auf 28 %

der überprüften Flüssiggasversorgungs-
anlagen zugreifen können (s. Bild 2).

37 % der Flüssiggasanlagen wurden
ohne die erforderliche Sachkundigen-
prüfung betrieben (siehe Diagramm 4).
Das ist auch der Grund für die zahlrei-
chen Beanstandungen im Bereich der
Flüssiggasverbrauchsanlagen (30 %),
wie z. B. fehlende Schlauchbruchsi-
cherung oder falscher Druckregler.

41 % der Arbeitnehmer wurden ohne
Unterweisung (ausreichende Kennt-
nisse) im Umgang mit Flüssiggas be-
schäftigt. In 58 % der Überprüfungen
fehlte eine Betriebsanweisung für die
Flüssiggasanlage (siehe Diagramm 5).

Die Beseitigung der Mängel hat die Ge-
werbeaufsicht durch 1.241 mündliche
Anordnungen, 798 Besichtigungs-
schreiben und 28 schriftliche Anord-
nungen veranlasst. Zwölf Anlagen wie-
sen so gravierende Mängel auf, dass
deren Stilllegung angeordnet werden
musste. Die Gesamtergebnisse sind
der nachfolgenden Tabelle zu entneh-
men.

Beanstandungen im Fachbereich " Arbeitsstätten "

51%45%

4%
Geeigneter Feuerlöscher

fehlt 

Verbandskasten fehlt 

Sonstiges 

Diagramm 2

Beanstandungen im Fachbereich 
"Überwachungsbedürftige Anlagen"

7%

28%

21%

44%

Druckgasbehälter 

Druckgasbehälterlagerung 

Zugriff Dritter möglich 

Flaschenschrank 

Diagramm 3

398 

3.121 

604 

1.241 

798 

28 

12 

8.386 



6.
Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass die Pro-
jektarbeit erforderlich war. Wegen der
hohen Beanstandungszahl von 8.386
wird die Projektarbeit im Jahr 2002
wiederholt.

Die jeweiligen Marktfestsetzungsbe-
hörden wurden über die Ergebnisse
der Projektarbeit informiert, da Mängel
bei Flüssiggasanlagen auf Weih-
nachtsmärkten auch die Belange der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung
betreffen. Zusätzlich wird zwischen
den Marktfestsetzungsbehörden und
der Gewerbeaufsicht ein Erfahrungs-
austausch stattfinden.

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem
Projekt sowie der sonstigen Bera-
tungs- und Kontrolltätigkeit der Gewer-
beaufsicht, hat das Staatsministerium
die Broschüre „Was Sie über Flüssig-
gas wissen müssen“ herausgegeben.

Mit der Broschüre werden Standbetrei-
ber schon vor Eröffnung einer Veran-
staltung durch die Marktfestsetzungs-
behörden über den sicheren Umgang
mit Flüssiggas informiert.
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Beanstandungen im Fachbereich
"Techn. Arbeitsmittel u. Einrichtungen"

37%

28%

30%

3% 2%
Sachkundigenprüfung 

Bedienungsanleitung 

Flüssiggasverbrauchsanlage 

CE-Zeichen etc.

Sonstiges 

.

Beanstandungen im Fachbereich 

" Arbeitsschutzgesetz"

58%

41%

1%

Betriebsanweisung 

Unterweisung 

Sonstiges  

Diagramm 4

Bild 2: „Zugriff Dritter“ jederzeit möglich!

Diagramm 5



1.
Rückblick

1998 wurde eine neue Konzeption zur
Beratungs-, Prüf- und Überwachungs-
tätigkeit der Gewerbeaufsicht einge-
führt. Ein wesentlicher Bestandteil die-
ser Konzeption waren „themenorien-
tierte Schwerpunktprüfungen“.

Diese Schwerpunktprüfungen wurden
zentral von einem Gewerbeaufsichts-
amt vorbereitet, an allen Ämtern zeit-
lich begrenzt durchgeführt und zentral
ausgewertet. Dabei sollten vornehm-
lich Gefährdungsschwerpunkte in be-
sonderen Betrieben, Betriebsberei-
chen oder Anlagen sowie aktuelle An-
lässe berücksichtigt werden.

Gleichzeitig wurden die flächende-
ckend durchgeführten Prüfungen zu-
rückgefahren um verstärkt fachlich
qualifiziert und problembezogen tätig
zu werden.

Im Jahr 2001 erfolgte im Auftrag der
obersten Dienstbehörde durch einen
neugegründeten Arbeitskreis „Projekt-
arbeit“ eine kritische Betrachtung der
bis dato durchgeführten Schwerpunkt-
prüfungen.

Unter Einbeziehung der beteiligten Be-
amten durch Befragungen wurde das
bisherige Konzept der Schwerpunkt-
prüfungen hinsichtlich der Inhalte, des
Umfangs, der Zeitabläufe, der Pla-
nung, der Durchführung, des Feed-
backs und der Berichterstattung we-
sentlich erweitert und verbessert.

Die wichtigsten Elemente und Neue-
rungen der Projektarbeit der Gewerbe-
aufsicht werden im folgenden darge-
stellt.

2.
Außendienstmodule und 
Projektarbeit

Projektarbeit ist zukünftig neben
fremdbestimmten und regelmäßigen
Dienstgeschäften ein wesentlicher Be-
standteil des Außendienstes der Ge-
werbeaufsicht.

Wichtigste Instrumente der Projektar-
beit sind weiterhin Überprüfungen und
Beratungen. Als weitere Bestandteile
sind verstärkt Information und Service
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den Betrieben gegenüber vorgesehen
(siehe Abb. 1).

3.
Ziele der Projektarbeit

Das Hauptziel der Projektarbeit ist eine
Verbesserung des Gesundheitsschut-
zes von Arbeitnehmern und Dritten.

Durch die Einführung der Projektarbeit
soll insbesondere eine

� Effizienzsteigerung der Gewerbe-
aufsicht, aber auch eine

� Motivationssteigerung der Gewer-
beaufsichtsbeamten und eine

� Akzeptanzerhöhung der Gewerbe-
aufsicht bei den Betrieben

erreicht werden.

4.
Elemente der Projektarbeit

4.1
Projektkategorien

Projektarbeit soll künftig in den drei
Kategorien:

� Grundlast

� Fachlast und

� aktueller Anlass

durchgeführt werden.

� Projektarbeit in der Grundlast

Für die Projektarbeit in der Grundlast
kommen wichtige Themen von allge-
meiner Bedeutung für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Betracht; Spezi-
althemen für Spezialisten sollen ver-
mieden werden.

Die Projektarbeit verläuft in der Grund-
last nach zwei unterschiedlichen Vari-
anten:

Nach der Variante a) führen alle Ge-
werbeaufsichtsbeamten Projekte in
den Betrieben durch, für die sie auch
sonst zuständig sind. Als Beispiel sei
das für 2002 geplante Projekt „Gefähr-
dungsbeurteilung nach dem Arbeits-
schutzgesetz“ genannt. Diese Projekte
können bis zu einem Jahr dauern. Ge-

Sonderbericht
„Projektarbeit als wesentlicher Bestandteil der Außendiensttätigkeit
der bayerischen Gewerbeaufsicht“

GR z.A. Dipl.-Chem. Dr. Martin Klein
Bayerisches Landesamt für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik

Überprüfung

Beratung

Information

Service

Projektarbeit

fremdbestimmte
Dienstgeschäfte

regelmäßige
Dienstgeschäfte

Außendienst

Abb. 1: Außendienstmodule und Elemente
der Projektarbeit der Gewerbeaufsicht



legentlich können auch mehrere Pro-
jekte nebeneinander laufen. Neben ei-
ner hohen Wirtschaftlichkeit wird damit
eine große Anzahl an Überprüfungen
erreicht.

Nach der Variante b) führen Gewerbe-
aufsichtsbeamte Projekte in Betrieben
durch mit denen sie im Normalfall nicht
befasst sind. Ein Beispiel hierfür ist
das im Berichtsjahr durchgeführte Pro-
jekt „Umsetzung der Baustellenverord-
nung“.

Diese Projekte sollen auf drei bis
sechs Monate begrenzt sein. Es be-
steht ein erhöhter Personalaufwand an
Beamten aus verschiedenen Dezerna-
ten, für die ein hoher Schulungsauf-
wand notwendig ist.

Diese Art von Projekten ermöglicht fle-
xiblen und damit effizienten Personal-
einsatz. Darüber hinaus ermöglicht sie
den durchführenden Beamten, sich in
neue Tätigkeitsfelder einzuarbeiten.
Schulungen zu den Projekten führen
zu einer persönlichen Wissenserweite-
rung.

� Projektarbeit in der Fachlast

Als Projekte kommen alle Themen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in
Betracht, für die in höherem Maß
Fachwissen erforderlich ist. Beispiele
für solche Projekte aus dem Berichts-
jahr sind „Belastungen in der Galvanik“
oder „Arbeitsschutz von Reinigungs-
kräften in Krankenhäusern“.

Diese Art von Projektarbeit wird haupt-
sächlich von den Beamten der Fach-
dezernate durchgeführt. Bei Bedarf
können auch Beamte aus anderen De-
zernaten zur Verstärkung des Teams
herangezogen werden. Projekte in der
Fachlast sollen ca. zwei bis vier Mona-
te dauern.

� Projektarbeit aus aktuellem An-
lass

Projekte aus aktuellem Anlass werden
außerhalb der Jahresplanung vom
StMGEV in Auftrag gegeben und müs-
sen rasch vorbereitet und durchgeführt
werden. Aktuelle Anlässe können bei-
spielsweise Unfälle, Schadensfälle
oder kurzfristige Aufträge aus politi-
schem Anlass sein.
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Ein Beispiel für diese Kategorie ist das
Projekt „Arbeits- und Gesundheits-
schutz bei potenziellem Kontakt mit
BSE-Erregern“ aus dem Frühjahr
2001.

4.2
Projektumfang

Örtlicher Umfang

Projekte können sowohl regional in ei-
nem Aufsichtsbezirk als auch bayern-
weit durchgeführt werden.

Auftrag
Amtsleitertagung

Erarbeitung
federführendes GAA
federführender GAB

Durchführung
alle GAÄ

Koordinator

Korrektur
StMGEV,

GAÄ, LfAS

Bericht
federführendes GAA

Themenvorschläge
für Projekte

Jahresplan
AK „Projektarbeit“

Z
eitlich

e K
oord

in
ieru

n
g

A
K

 „P
rojek

tarb
eit“

Praxistest

Besprechung
der Koordinatoren

amtsinterne
Schulungen

Erfahrungs-
austausch

Rückkopplung

StMGEV
GAÄ
LfAS

ggf. Schlussbesprechung
der Koordinatoren

Startschuss durch
federführendes Amt

Abb. 2: Ablaufplan von Projekten
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Lokale Projekte werden von den jewei-
ligen Gewerbeaufsichtsämtern eigen-
ständig erarbeitet und durchgeführt.

Erfolgreich verlaufene lokale Projekte
können in den Folgejahren als bereits
getestete Projekte in das bayernweite
Jahresprogramm aufgenommen wer-
den.

Prüfungsumfang

Projekte können je nach Bedarf stich-
probenartig mit einem festgelegten
Prozentsatz an besuchten Betrieben
oder flächendeckend durchgeführt
werden, wobei angestrebt wird, alle
entsprechenden Betriebe einzubezie-
hen.

4.3
Durchführung der Projektarbeit

Die wichtigsten Instrumente der Pro-
jektarbeit sind die 

� Beratung und

� Überprüfung.

Weiterhin soll die Information der Be-
triebe und der Öffentlichkeit verstärkt
werden, beispielsweise über Broschü-
ren und Fachinformationen, die kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden.

Ein besonderer Service wird dadurch
geboten, dass die Gewerbeaufsichts-
ämter und das Bayerische Landesamt
für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik sowohl telefonisch
als auch per E-Mail für das jeweilige
Projekt und auch für alle anderen den
Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern
betreffenden Fragen zur Verfügung
stehen.

5.
Organisation und Ablauf von 
Projekten

Die Abb. 2 zeigt den neu entwickelten
Ablaufplan für die Erarbeitung und
Durchführung von Projekten.

Von großer Wichtigkeit sind geeignete
Themenvorschläge für Projekte. Die-
se sollten nach Möglichkeit von den
Gewerbeaufsichtsbeamten selbst kom-
men.

Der Arbeitskreis „Projektarbeit“ prüft
die Themenvorschläge hinsichtlich ih-
rer fachlichen und rechtlichen Eignung.
Nach der Auswahl der Projekte wird
ein Jahresplan erstellt. Der Jahres-
plan muss folgende Voraussetzungen
erfüllen:

� Identifikation der Beamten mit den
Themen durch die Auswahl geeig-
neter Themen

� Ausreichende Zeitpuffer für Vorbe-
reitung, Schulung, Durchführung
und Abschluss der Projekte und

� Möglichst gleichmäßige Belastung
aller Dezernate der Ämter.

Für eine deutliche Verbesserung der
künftigen Projektarbeit sind die folgen-
den, neuen Schritte entscheidend:

� Der jeweilige Jahresplan wird aus
den eingegangenen Vorschlägen
durch den Arbeitskreis „Projektar-
beit“ erarbeitet und auf einer
Amtsleitertagung verabschiedet.

� Im das Projekt vorbereitenden Amt
wird ein federführender Beamter
und an allen anderen Ämtern Ko-
ordinatoren benannt, die für die
Durchführung des Projekts verant-
wortlich sind.

� In einer ersten Testphase wird das
erarbeitete Projekt von den später
das Projekt durchführenden Beam-
ten einem Praxistest unterzogen.

� Der federführende Beamte organi-
siert eine Koordinatorenbespre-
chung. Dort werden die Projekt-
unterlagen besprochen und die Ko-
ordinatoren in das Projekt ein-
geführt.

� In den Ämtern werden vom jeweili-
gen Koordinator die erforderlichen
Schulungen durchgeführt und die
betroffenen Beamten auf das Pro-
jekt vorbereitet.

� Ca. ein bis zwei Wochen nach Pro-
jektbeginn erfolgt innerhalb der
Ämter ein Erfahrungsaustausch.
Bestehen größere Probleme, wird
der federführende Beamte zur Lö-
sung hinzugezogen.

� Der federführende Beamte organi-
siert, falls erforderlich, eine Nach-
besprechung des Projektes mit
den Koordinatoren. Aus den Pro-
jektergebnissen können sich
Nachfolgeprojekte, neue Projekte
oder auch unmittelbare Auswirkun-
gen auf den zukünftigen Vollzug
ergeben.

Vor Beginn eines Projektes werden zur
Unterstützung der Gewerbeaufsichts-
beamten und der Betriebe folgende
Unterlagen erarbeitet:

� Checkliste in geeigneter Länge

� Informationsblatt oder Broschüre
für die Betriebe zur Information
über das Projekt und der An-
sprechpartner

� Anschreiben für die Betriebe, wenn
eine Vorab-Information der Betrie-
be beabsichtigt ist

� Artikel für die Presse und das Inter-
net (LfAS).

Nach Projektende sind folgende Veröf-
fentlichungen vorgesehen:

� Presseartikel über das Projekt

� Sonderbericht der Projektergeb-
nisse im Jahresbericht der Gewer-
beaufsicht

� Veröffentlichung des Projektberich-
tes im Internet (LfAS)

� Zeitnahe Information der Gewerbe-
aufsichtsbeamten über Projekter-
gebnisse und Konsequenzen durch
einen geplanten Newsletter, der
künftig das Internetangebot des
LfAS ergänzen soll.



� aus aktuellen Anlässen und

� mit dringlichem Beratungsbedarf
(z. B. neue Vorschriften)

in den Vordergrund gerückt und somit
ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
erbracht werden.

Auch die Gewerbeaufsichtsbeamten
profitieren unmittelbar von der neuen
Konzeption. Die kompakte Erarbeitung
von Projekten führt zu einer persön-
lichen Wissenserweiterung und -Auffri-
schung. Projekte auf fachfremden Ge-
bieten ermöglichen es, andere Berei-
che des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes sowie der Arbeitsmedi-
zin näher kennen zu lernen.
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6.
Ausblick

In den kommenden Jahren wird die
Projektarbeit zum wesentlichsten Be-
standteil der Außendiensttätigkeit der
bayerischen Gewerbeaufsicht heran-
wachsen. Durch eine klare Strukturie-
rung der Organisation und Abläufe zur
Erarbeitung von Projekten wurden die
Voraussetzungen hierfür geschaffen.

Durch die Intensivierung der Projektar-
beit werden routinemäßige Kontrollen
der Betriebe an Bedeutung verlieren.
Ein dauerhafter Erfolg des Konzepts
wird auch von der Motivation der Ge-
werbeaufsichtsbeamten abhängig
sein, welche die Projektarbeit durch-
führen. Diese Motivation soll durch die
Einbeziehung der Mitarbeiter in die
Projektplanung und Durchführung,

durch eine offene Diskussion über Ver-
besserungsmöglichkeiten, durch Schu-
lungen und zeitnahe Information über
Projektergebnisse und nicht zuletzt
durch die Vorbildfunktion der Vorge-
setzten erreicht werden.

Erste Rückmeldungen über Projekte,
die bereits nach der neuen Konzeption
durchgeführt wurden, haben sowohl
bei den betroffenen Betrieben, als
auch bei den Gewerbeaufsichtsbeam-
ten ein positives Echo ergeben.

Mit der Projektarbeit steht der Gewer-
beaufsicht ein flexibles und zeitgemä-
ßes Instrument zur Gestaltung des
Außendienstes zur Verfügung.

Mit dieser Konzeption können Themen

� mit konkreten Arbeitsschutzdefizi-
ten



Kleinbetriebsrezept statt Großbe-
triebskonzept

Die Entwicklung, den Arbeitsschutz in
Unternehmen zu systematisieren,
nahm ihren Anfang in größeren Betrie-
ben. Hier war es aus Gründen einer
erfolgreichen Betriebsführung am
ehesten notwendig, insbesondere un-
ter dem Aspekt der Qualitätssicherung,
Strukturen zu schaffen, Abläufe ver-
bindlich festzulegen und eine zweck-
mäßige Dokumentation aufzubauen.

Im Sonderbericht „Arbeitsschutzmana-
gementsystem OHRIS – Ein neues In-
strument zur Verbesserung des Ar-
beitsschutzes“ des letztjährigen Jah-
resberichts ist dargelegt, wie
zusammen mit Großunternehmen
Konzepte für Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme (OHRIS, LV 21) erarbei-
tet wurden und welche Informationen
zu diesem Thema veröffentlicht wor-
den sind. Frühzeitig wurde erkannt,
dass Managementsysteme nicht nur
für große Unternehmen nützlich sein
sollten, sondern auch für kleine und
mittlere Unternehmen, in denen über
60 % der Beschäftigten in Deutschland
arbeiten und in denen die Zahl der Un-
fälle höher als in Großbetrieben ist.

Die für Großbetriebe anwendbaren,
normähnlichen Konzepte finden bei
den kleinen und mittleren Unterneh-
men jedoch kaum Akzeptanz, da sie
oft schwer verständlich sind und das
für deren Umsetzung erforderliche
Fachpersonal fehlt. Eine inhaltliche
Kürzung dieser Konzepte aus Gründen
der Vereinfachung ist nicht möglich,
wenn die für ein Management-System
erforderlichen Strukturen und Abläufe
erhalten bleiben sollen. Deshalb mus-
sten der normähnlich formulierte Inhalt
speziell aufbereitet und die Unterneh-
men mit praktischen Hilfsmitteln unter-
stützt werden.

Diese Aufgabe wurde durch das Baye-
rische Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie, Frauen und
Gesundheit (StMAS) initiiert. Seit Fe-
bruar 2001 hat das Bayerische Staats-
ministerium für Gesundheit, Ernährung
und Verbraucherschutz (StMGEV) die-
se Aufgabe übernommen und im Rah-
men eines Pilotprojekts mit kleinen
und mittleren Unternehmen eine Hand-
lungsanleitung entwickelt, erprobt und

60

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

abschließend optimiert, die damit den
Bedürfnissen von Unternehmen dieser
Größe entspricht.

Kleinunternehmen integrieren Qua-
lität, Umwelt- und Arbeitsschutz

Die Entwicklung einer Handlungsanlei-
tung für kleine und mittlere Unterneh-
men zur Einführung und Anwendung
eines Arbeitsschutzmanagementsys-
tems setzte voraus, dass Unterneh-
men dieser Größe tatsächlich ein Ar-
beitsschutzmanagementsystem ein-
führen und wirksam anwenden
können. Den Nachweis dafür haben
fünf bayerische Unternehmen im Rah-
men des Pilotprojekts erbracht, das
vom  StMGEV zusammen mit der Lan-
desgewerbeanstalt Bayern (LGA) so-
wie mit Unterstützung des Bayerischen
Staatsministeriums für Landesentwick-
lung und Umweltfragen (StMLU), des
Bayerischen Handwerkstags und des
Verbands der Bayerischen Metall- und
Elektro-Industrie durchgeführt wurde.

Ein Ziel war es, in den Unternehmen
integrierte Managementsysteme (IMS)
einzurichten, und zwar für den Bereich

Qualität auf Grundlage des prozess-
orientierten Ansatzes der ISO
9001:2000, für den Bereich Umwelt-
schutz nach der EG-Öko-Auditverord-
nung (EMAS) und für den Bereich Ar-
beitsschutz auf Grundlage von OHRIS.
An dem Projekt, das im Mai 2000 be-
gann und im März 2001 abgeschlos-
sen werden konnte, nahmen die Fir-
men Matthias Baumann aus Pfaffen-
hofen, NIGU Chemie GmbH aus

Sonderbericht 
„Arbeitsschutzmanagementsysteme – Einführung und Anwendung
auch in kleinen und mittleren Unternehmen“

TAR Dipl.-Ing. (FH) Stefan Sikora,
Bayer. Staatsministerium für Gesundheit,
Ernährung und Verbraucherschutz

Abbildung 1: Staatsminister Sinner (rechts) bei der Übergabe der Urkunden



Waldkraiburg, Neumarkter Lammsbräu
aus Neumarkt, Reuter Präzision
GmbH aus Schöllkrippen und Willius
GmbH aus Kempten teil. Die Anzahl
der Beschäftigten dieser Unternehmen
liegt zwischen zehn und 80.

Nachdem den einzelnen Unternehmen
die Einführung ihres Managementsys-
tems für den jeweiligen Themenbe-
reich durch eine entsprechende Prüfin-
stitution bestätigt wurde, überreichten
im Dezember 2001 Staatsminister Sin-
ner und der Geschäftsführer der LGA,
Prof. Dr. Gast, den  Unternehmern Ur-
kunden über die Anerkennung des Ar-
beitsschutzmanagementsystems und
über die erfolgreiche Teilnahme am Pi-
lotprojekt „Einführung und Anwendung
integrierter Qualitäts-, Umwelt- und Ar-
beitsschutzmanagementsysteme in
kleinen und mittleren Unternehmen“
(Abbildung 1).

OHRIS Band 4: Handlungsanleitung
für kleine und mittlere Unternehmen

Neben dem Nachweis der Anwendbar-
keit von Managementsystemen in klei-
nen und mittleren Unternehmen war
ein weiteres Ziel des Projekts die Ent-
wicklung einer Handlungsanleitung für
kleine und mittlere Unternehmen zur
Einführung und Anwendung eines Ar-
beitsschutzmanagementsystems.

„Aus der Praxis – für die Praxis“ ent-
stand so eine Anleitung (Abbildung 2),
anhand derer in 20 überschaubaren
Arbeitsschritten ein integrierbares Ar-
beitsschutzmanagementsystem (AMS)
auf Grundlage von OHRIS, gegebe-
nenfalls verknüpft mit Qualität oder
Umweltschutz, aufgebaut und einge-
führt werden kann. Jeder einzelne Ar-
beitsschritt ist gegliedert in die Ab-
schnitte „Warum?“, „Was ist zu tun?“
und „Ergänzende Hinweise“. Durch
farbliche Markierungen bietet die An-
leitung eine flexible Anwendung in Ab-
hängigkeit der Größe und Gefahrge-
neigtheit eines Unternehmens.

Zur weiteren Erleichterung enthält der
Anhang detaillierte Umsetzungshilfen,
wie die Tabellen zur Verknüpfung des
Arbeitsschutzmanagementsystems mit
Umwelt- und Qualitätsmanagement-
systemen, ein Beispiel für Leitlinien für

61

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

TEIL 3

Sicherheit und Gesundheitsschutz, ein
Muster für eine Verfahrensanweisung
sowie Formblätter für Gefährdungs-
beurteilung, Prüfplan, Prüfprotokoll,
Schulungsplan, Auditplan u. a. Auch
Kleinstbetriebe, die noch kein vollstän-
diges Arbeitsschutzmanagementsys-
tem einführen wollen, eine Verbesse-
rung ihrer Arbeitsschutzorganisation
und des Arbeitsschutzes aber dennoch
anstreben, können durch die Hand-
lungshilfe wertvolle Anregungen erhal-
ten.

Länderleitfaden LV 22 für kleine
und mittlere Unternehmen

Auch bei den obersten Arbeitsschutz-
behörden der Länder hat sich die Auf-
fassung durchgesetzt, dass eine Ver-
breitung von Managementsystemen
nur möglich ist, wenn auch kleine und
mittlere Unternehmen, die im Übrigen
über 99 % der Betriebe ausmachen,
diese Systeme anwenden können. Ei-
ne Arbeitsgruppe unter Beteiligung der
Länder Hessen, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Bayern erarbeitete auf
Grundlage von „OHRIS Band 4“ einen
Entwurf einer Handlungshilfe.

In diesen Entwurf flossen die in den
anderen Ländern gemachten Erfah-
rungen hinsichtlich Arbeitsschutzma-

nagementsysteme ein. Sein Aufbau,
Inhalt und seine Anwendung sind dem
„OHRIS Band 4“ sehr ähnlich. Abwei-
chungen resultieren hauptsächlich auf-
grund der als Grundlage in Bezug ge-
nommenen LASI-Veröffentlichung LV
21 „Arbeitsschutzmanagementsysteme
– Spezifikation zur freiwilligen Einfüh-
rung, Anwendung und Weiterentwick-
lung von Arbeitsschutzmanagement-
systemen (AMS)“.

Der dem LASI vorgelegte Entwurf
konnte im September 2001 als LASI-
Veröffentlichung LV 22 „Handlungshilfe
zur freiwilligen Einführung und Anwen-
dung von Arbeitsschutzmanagement-
systemen (AMS) für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU)“ (Abbildung 3)
verabschiedet werden.

Abbildung 2: OHRIS Band 4

Abbildung 3: LASI-Leitfaden LV 22

Weitere Informationen

Zum Thema Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme können beim Bayeri-
schen Landesamt für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
(LfAS), Pfarrstraße 3, 80538 München
schriftlich, telefonisch (089/2184-254)
oder über Internet weitere Veröffentli-
chungen des StMGEV und des LASI
bestellt werden oder direkt von der Ho-
mepage des Landesamtes (http://
www.lfas.bayern.de) heruntergeladen
werden.



1.
Einleitung

Die Europäische Union (EU) hat im
Zeichen des gemeinsamen Marktes
Regelungen getroffen, die in allen Mit-
gliedstaaten gelten. Damit soll erreicht
werden, dass sich sowohl innerhalb
der EU, vor allem aber auch bei Impor-
ten aus Nicht-EU-Staaten niemand un-
ter Missachtung der Vorschriften Wett-
bewerbsvorteile verschafft, die zu Las-
ten der Verbraucher gehen. Der
Verbraucher kann unmittelbar durch
die Verwendung unsicherer Produkte
an seiner Gesundheit geschädigt wer-
den, aber auch mittelbar z. B. durch
Eintrag gefährlicher Stoffe in die Um-
welt.

Neben den bisher im Vordergrund ste-
henden mechanischen, elektrischen
und ähnlichen Gefährdungen durch
unsichere Geräte und Maschinen, die
schon seit vielen Jahren zu länder-
übergreifenden Aktivitäten und auch
Erfolgen beim technischen Verbrau-
cherschutz (siehe Sonderbericht im
Jahresbericht 2000, S. 66 ff.) geführt
haben, kommt dem Schutz vor Gefähr-
dungen durch chemische Stoffe (Ge-
fahrstoffe), vor allem in Form von so-
genannten Zubereitungen, also Gemi-
schen verschiedener Stoffe, aber auch
in bestimmten Erzeugnissen immer
mehr Bedeutung zu.

2.
Chemikalien-Verbotsverordnung
(ChemVerbotsV)

Die ChemVerbotsV ist eine auf das
Chemikaliengesetz gestützte Rechts-
verordnung, die zudem zum erheb-
lichen Teil auf der Umsetzung der eu-
ropäischen Richtlinie 76/769/EWG
fußt. Diese Richtlinie wurde im Laufe
der Jahre vielfach geändert und dem
technischen Fortschritt angepasst. Sie
sorgt mit Verboten und Beschränkun-
gen beim Inverkehrbringen von Stof-
fen, Zubereitungen und Erzeugnissen
für Mindeststandards zum Schutz des
Verbrauchers und der Umwelt. Darü-
ber hinaus regelt die ChemVerbotsV in
den §§ 2 ff. den Handel mit Giften und
anderen besonders gefährlichen Stof-
fen und führt die bei Verstößen mög-
lichen Sanktionen auf.

An dieser Stelle soll jedoch vor allem
über die Überwachung der Verbote
und Beschränkungen des § 1 der Ver-
ordnung und des zugehörigen An-
hangs berichtet werden. Der Anhang
zu § 1 der Verordnung umfasst inzwi-
schen 23 sogenannte „Abschnitte“, die
zu bestimmten Stoffen, Stoffgruppen
oder Ähnlichem weiter gehende Vor-
schriften und gegebenenfalls näher er-
läuterte Ausnahmeregelungen enthal-
ten. Es seien hier zwei typische Bei-
spiele aufgeführt:

� Im Abschnitt 2 finden sich Regelun-
gen zu Asbest. Dieser auch in der
Öffentlichkeit als krebserzeugend
bekannte Stoff konnte im Laufe der
Jahre in nahezu allen Einsatzberei-
chen ersetzt werden und darf des-
halb grundsätzlich nicht mehr in
Verkehr gebracht werden. Dennoch
befinden sich immer noch verein-
zelt asbesthaltige Erzeugnisse im
Handel, was sich auch bei den
Untersuchungen des LfAS im Jah-
re 2001 bei Ersatzteilen für Kraft-
fahrzeuge nachweisen ließ. Nach
den geltenden Ausnahmeregelun-
gen dürfen asbesthaltige Ersatztei-
le zur Instandsetzung in Verkehr
gebracht werden, wenn am Markt
keine asbestfreien Produkte erhält-
lich sind. Solche Erzeugnisse müs-
sen aber vorschriftsmäßig als „as-
besthaltig“ gekennzeichnet sein.
Der Ausnahmetatbestand kann
auch nur für Ersatzteile von relativ
alten Produkten in Anspruch ge-
nommen werden, bei deren Inver-
kehrbringen die Asbestverbote
noch nicht galten.

� Der Abschnitt 15 enthält Be-
schränkungen zu Pentachlorphenol
(PCP). Auch dieser Stoff, die 
damit hergestellten Zubereitungen
wie Holzschutzmittel und Erzeug-
nisse, die z. B. zur Verhinderung
von Schimmelbefall mit diesen Zu-
bereitungen behandelt wurden,
dürfen nicht in Verkehr gebracht
werden, wenn bestimmte Kon-
zentrationsgrenzen überschritten
sind. Pentachlorphenol darf aber
ausnahmsweise in manchen Pro-
dukten enthalten sein, sofern diese
vor dem 23.12.1989 hergestellt
wurden.
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Gerade solche schwer überprüfbaren
Ausnahmeregelungen, die zum Teil
komplizierten Vorschriften und Defini-
tionen sowie der nicht zu unterschät-
zende Aufwand für die Probenahme
und die nur beschränkt vorhandenen
Laborkapazitäten mögen ein Grund
dafür sein, dass die Einhaltung der
ChemVerbotsV nicht überall routine-
mäßig überwacht wird.

3.
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Diese Verordnung enthält zum Schutz
der Verbraucher eine Reihe von Vor-
schriften – am wichtigsten sind in die-
sem Zusammenhang wohl die EU-ein-
heitlichen Vorschriften für Kennzeich-
nung und Verpackung. Die Kenn-
zeichnungsvorschriften betreffen alle
einschlägigen Stoffe und Zubereitun-
gen. Die Kennzeichnung beinhaltet für
den privaten Verbraucher wichtige In-
formationen über mögliche Gesund-
heitsgefahren bei der Verwendung der
Produkte. Damit sind diese Informatio-
nen zugleich Entscheidungshilfen beim
Kauf des Produkts.

Sonderbericht
„Marktüberwachung im Rahmen des stofflichen Verbraucherschutzes“

ChD Dipl.-Chem. Dr. Ludwig Müller,
Bayerisches Landesamt für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik



Inzwischen wird versucht, bestimmte
Probenarten von einzelnen Gewerbe-
aufsichtsämtern sammeln zu lassen
bzw. das Angebot des Marktes nach
anderen Kriterien auf die Ämter zu ver-
teilen. Dem damit betrauten Amt
kommt dabei die Aufgabe zu, den
Markt in seinem Aufsichtsbezirk mög-
lichst umfassend auf die gewünschte
Produktart hin abzusuchen.

Die angeforderten Stichproben wählt
das LfAS vor allem nach folgenden Kri-
terien aus:

� die Stichprobe muss auf eines
oder mehrere der im Anhang zu
§ 1 genannten Kriterien untersucht
werden, z. B. auf den Gehalt an
Pentachlorphenol

� das genannte Kriterium muss mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit
auf das angeforderte Produkt zu-
treffen

� das angeforderte Produkt sollte auf
dem Markt in nennenswertem Um-
fang angeboten werden.

Darüber hinaus werden seit einiger
Zeit Proben genommen, die nicht (nur)
nach Kriterien der ChemVerbotsV, son-
dern z. B. auf richtige Kennzeichnung
nach GefStoffV hin überprüft werden.
Als Beispiel seien hier Flammpunktbe-
stimmungen genannt, die für die Kenn-
zeichnung von Zubereitungen z. B. als
leichtentzündlich oder entzündlich be-
deutsam sind.

Die Gewerbeaufsichtsämter erhalten
mit dem Stichprobenplan genaue Vor-
gaben über Art, Anzahl und Verpa-
ckung der Proben. Sie senden die Pro-
ben innerhalb einer vom LfAS vorgege-
benen Kalenderwoche an das
chemische Labor des LfAS.

In den Ämtern sind meist zwei bis vier
Beamte aus dem Dezernat 4 „Gefahr-
stoffe“ mit der Problematik vertraut
und werden neben ihren sonstigen
Aufgaben als Gewerbeaufsichtsbeam-
te auch für diese Probenahmen einge-
setzt. Sie füllen im Betrieb einen Pro-
benbegleitschein aus, der alle Anga-
ben enthalten muss, die die spätere
Verfolgung eines Verstoßes gegen die
Vorschriften erleichtern.

63

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

TEIL 3

Die GefStoffV enthält aber auch Her-
stellungs- und Verwendungsverbote,
die im Wesentlichen das Pendant zu
den Vorschriften über das Inverkehr-
bringen der ChemVerbotsV sind. Es ist
naheliegend, dass Produkte, die nicht
in Verkehr gebracht werden dürfen,
vorher auch nicht hergestellt und dabei
verwendet werden sollten.

4.
Zuständigkeiten beim Vollzug in
Bayern

Der Vollzug der genannten Verordnun-
gen obliegt in Bayern den Gewerbe-
aufsichtsämtern. Dadurch besitzt Bay-
ern einen entscheidenden Vorteil
gegenüber denjenigen Bundesländern,
in denen die chemikalienrechtlichen
Zuständigkeiten auf unterschiedliche
Behörden in verschiedenen Geschäfts-
bereichen verteilt sind.

Eine gezielte Marktüberwachung, die
vor allem den Import von möglicher-
weise unzulässigen Produkten aus
Ländern außerhalb der EU im Visier
hat, verlangt aber auch zwangsläufig
nach einer Zusammenarbeit mit den
Zollbehörden, die den besten Über-
blick über importierte Waren haben.
Diese Kooperation wird in den kom-
menden Jahren weiter verstärkt wer-
den.

5.
Planung und Ablauf der Marktüber-
wachung in Bayern

Das Bayerische Landesamt für Ar-
beitsschutz, Arbeitsmedizin und Si-
cherheitstechnik (LfAS) begann im
Jahre 1997 damit, Stichprobenpläne
zur Überwachung der ChemVerbotsV
für die Gewerbeaufsichtsämter aufzu-
stellen und die in diesem Zusammen-
hang entnommenen Proben zu unter-
suchen. Eine Übersicht über die dabei
gemachten Erfahrungen enthält der
Jahresbericht 1997 des LfAS. Zu-
nächst sollte eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung der Überwachung über
die Aufsichtsbezirke erreicht werden,
was aber in der Folge immer wieder
dazu führte, dass die eine oder andere
identische Probe aus verschiedenen
Ämtern einging.

Nach der Analyse jeweils einer Pro-
benart werden die Ergebnisse ausge-
wertet und den Ämtern sowohl Einzel-
berichte zu den Proben als auch eine
Zusammenfassung der Gesamtergeb-
nisse übersandt. Die Zusammenfas-
sung erhält auch die vorgesetzte
Dienstbehörde, das Bayerische Staats-
ministerium für Gesundheit, Ernährung
und Verbraucherschutz, das gegebe-
nenfalls die anderen Bundesländer in-
formiert.

Bei Verstößen gegen die Vorschriften
erhalten die Gewerbeaufsichtsämter
mit dem Bericht einen Benachrichti-
gungsschein, in den sie die ergriffenen
Maßnahmen wie z. B. „Untersagungs-
verfügung“ oder „Abgabe an die
Staatsanwaltschaft“ eintragen und den
sie an das LfAS zurücksenden.

Zur weiteren Verbesserung des Ver-
braucherschutzes hat das LfAS inzwi-
schen die Zusammenarbeit mit den
bisherigen Landesuntersuchungsäm-
tern für das Gesundheitswesen in Er-
langen und Oberschleißheim – jetzt
Bayerisches Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
mit Zentrale in Erlangen – intensiviert.
Günstig für diese Zusammenarbeit
wirkt sich aus, dass das LfAS und das
LGL dem selben Geschäftsbereich an-
gehören. Der Schwerpunkt der Unter-
suchungen des LGL liegt bei Bedarfs-
gegenständen. Solche werden auch
von der Gewerbeaufsicht beprobt und
vom LGL nach den Kriterien der
ChemVerbotsV untersucht.

Das LfAS sorgt auch für die mit dem
LGL abgesprochene Aufstellung der
Stichprobenpläne.

Im Jahr 2001 sammelte die Gewerbe-
aufsicht in den Stichprobenplänen je-
weils etwa zur Hälfte für die beiden
Landesämter mehr als 1.000 Proben,
die zum überwiegenden Teil unter-
sucht sind. Als einige wichtige Beispie-
le seien genannt:

� Motorrad-Lederbekleidung, Billig-
schuhe und Holz (Pentachlorphe-
nolgehalt)

� Kunstleder, Erd- und Mineralfarben
sowie Souvenirartikel (Cadmium-
gehalt)



� So verursachten mit Farb- oder
Duftstoffen versetzte Lampenöle
mit dünnflüssigen Kohlenwasser-
stoffen in der Vergangenheit immer
wieder schwere Lungenschäden
vor allem bei kleinen Kindern, die
meist wegen der bunten Färbung
oder des fruchtigen Dufts aus Neu-
gier von diesen Produkten getrun-
ken hatten. Dies führte zu einem
EU-weiten Verbot solcher Lampen-
öle, was aber – wie die Überwa-
chung durch die bayerische Gewer-
beaufsicht zeigte – in den Ver-
kaufsläden häufig nicht bekannt
war, weil diese weder durch die Lie-
feranten noch durch ihre Verbände
über diese Regelungen informiert
wurden.

� Eine Spraydose zur Erzeugung
künstlichen Schnees, die ein
brennbares Treibgas (z. B. Pro-
pan/Butan) enthält, bewirkt beim
Besprühen eines Gegenstands in
der Nähe brennender Kerzen eine
starke Erhöhung des Brandrisikos
und in der Folge die Gefahr schwe-
rer Verbrennungen. In diesem Fall
ist trotz der Kennzeichnung der
Spraydose als „hochentzündlich“
und der damit verbundenen War-
nung des Anwenders eine Entzün-
dung des Gases nie ganz auszu-
schließen, weil diese Tätigkeiten
etwa in der Adventszeit häufig in
der Nähe brennender Kerzen aus-
geübt werden.

Aus diesen Gründen ist der Verkauf
der genannten Lampenöle in haus-
haltsüblichen Mengen und der ge-
nannten Sprays an den privaten Ver-
braucher verboten.

Leider gelten ähnliche Verbote bei-
spielsweise nicht auch für Haarsprays,
deren Verwendung ebenfalls oft
schwere Verbrennungen verursacht,
weil beim Versprühen geraucht wird
oder eine andere Zündquelle (Gasofen
o. ä.) vorhanden ist.

Erfahrungsberichte der Gewerbeauf-
sichtsbeamten zeigen, dass die Über-
wachung bei den Endverkäufern inzwi-
schen meist auf positive Resonanz
stößt. Man hat dort erkannt, dass sich
die Überwachungsmaßnahmen vor al-
lem gegen die Versäumnisse der Her-
steller und Importeure richten. Bei Ver-

stößen ist jedoch der Endverkäufer,
der ein unzulässiges Produkt an den
Verbraucher abgibt, der erste An-
sprechpartner für die Behörde und ver-
antwortlich für sein Handeln. Die End-
verkäufer fordern daher zunehmend
Zertifikate der Lieferanten zur ein-
wandfreien Beschaffenheit der Ware
auch nach den Vorschriften der Chem-
VerbotsV bzw. bei Beanstandungen die
Rücknahme der Ware, was für die Lie-
feranten mit hohen finanziellen Belas-
tungen verbunden sein kann.

Zuwiderhandlungen gegen die Verbote
und Beschränkungen der ChemVer-
botsV zum Inverkehrbringen sind nach
§ 27 Chemikaliengesetz strafbewehrt.
Der Strafrahmen reicht von Geldstra-
fen bis zu Freiheitsstrafen von fünf
Jahren, wenn durch die verbotene
Handlung etwa Leben oder Gesund-
heit eines anderen gefährdet werden.

7.
Ausblick

Der stoffliche Verbraucherschutz und
die zugehörige Marktüberwachung ist
eine wichtige Aufgabe, die die Gewer-
beaufsicht in Bayern gezielt und erfolg-
reich mit steigenden Probenzahlen
wahrnimmt. Die Ausweitung der Un-
tersuchungen auf neue Untersu-
chungsparameter und Probenarten
wird die Überwachung noch effektiver
gestalten.

Künftig werden sich die Verbraucher
auch über das im Aufbau befindliche
Verbraucher-Informations-System Bay-
ern (VIS) im Internet aktuell über die
Tätigkeit der Marktüberwachungs-Be-
hörden in Bayern und über Wissens-
wertes auf dem Gebiet des stofflichen
Verbraucherschutzes informieren kön-
nen.
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� Kfz-Scheibenfrostschutzmittel und
Scheibenreiniger (Flammpunkt und
richtige Kennzeichnung)

� Lampenöle u. ä. (Kohlenwasser-
stoffgehalt, Viskosität und Oberflä-
chenspannung)

� Zylinderkopf-, Auspuff-, Benzin-
pumpen- und Wasserpumpendich-
tungen von Kraftfahrzeugen (As-
bestgehalt und Kennzeichnung).

Die Beanstandungsquoten sind sehr
unterschiedlich. Fielen einerseits die
immer noch in erheblichem Umfang
asbesthaltigen und nicht gekennzeich-
neten Dichtungen eines Automobilher-
stellers und auch die relativ häufige
falsche Kennzeichnung von (leicht)
entzündlichen Scheibenfrostschutzmit-
teln bzw. -reinigern auf, so liegen die
Beanstandungsraten bei Pentachlor-
phenol und Cadmium bei allen unter-
suchten Produkten bei 15 % oder we-
niger. Bei den Lampenölen und ähn-
lichen Produkten zeigen sich Defizite
des Handels bei der Kenntnis der Vor-
schriften ebenfalls sehr deutlich.

Die Gewerbeaufsichtsämter senden
auch außerhalb der Stichprobenpläne
Proben dieser Art zur Überprüfung an
das LfAS, wenn der Verdacht auf ei-
nen Verstoß gegen die Vorschriften be-
steht. Bei solchen Überprüfungen sind
meist höhere Beanstandungsraten zu
beobachten. So waren zum Beispiel
fünf von sieben Lampenölen und sie-
ben von elf auf Cadmium zu untersu-
chenden Kunststoffproben zu bean-
standen.

Einzelheiten zu den im Jahr 2001
untersuchten Proben enthält der Jah-
resbericht 2001 des LfAS.

6.
Nutzen der Überwachung für Ver-
braucher und Inverkehrbringer

Der Nutzen für die Verbraucher liegt
auf der Hand. Die Verbote für das In-
verkehrbringen gefährlicher Chemika-
lien und die richtige Kennzeichnung
schützen die Verbraucher vor Gefah-
ren, die sie in der Regel nicht selbst er-
kennen können. Das soll an zwei Bei-
spielen verdeutlicht werden:
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Seit 1. Januar 1998 müssen in
Deutschland verschiedene elektrische
Haushaltsgeräte (siehe Tabelle 1) für
den Verkauf mit energie- und umwelt-
relevanten Daten gekennzeichnet sein.
Dies sieht die Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung – EnVKV –
vom 26. Oktober 1997 vor.

Das Ziel der Verordnung ist, die Her-
stellung und den Verkauf sparsamer
Haushaltsgeräte zu fördern sowie den
Verbraucher ausreichend zu informie-
ren.

Das Gewerbeaufsichtsamt Augsburg
hat eine orientierende Marktkontrolle
im Regierungsbezirk Schwaben durch-
geführt um den Umsetzungsstand der
EnVKV bei Herstellern und Händlern
zu ermitteln.

Zuständigkeit der Gewerbeaufsicht/
Ende der Übergangsfristen 

Der Vollzug der EnVKV obliegt in Bay-
ern den Gewerbeaufsichtsämtern. Die
Zuständigkeit geht aus der Verordnung
zum Vollzug wirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften – ZustWiV – vom 2. Januar
2000 hervor.

Die EnVKV verpflichtet Hersteller und
Händler Haushaltsgeräte, die für den

Endverbraucher angeboten oder aus-
gestellt werden, mit einheitlichen Eti-
ketten und ergänzenden Produktinfor-
mationen zu versehen, aus denen der
Verbraucher spezifische Leistungsda-
ten ersehen und vergleichen kann.

Wichtige kennzeichnungspflichtige Da-
ten sind hierbei die Energieeffizienz
sowie je nach Geräteart wichtige Ver-
brauchswerte für andere Ressourcen
z. B. Wasser und Chemikalien.

Rechtsgrundlagen 

Die EnVKV wurde auf Grundlage des
Energieverbrauchskennzeichnungsge-
setzes, kurz EnVKG, vom 1. Juli 1997
erlassen. Die nationalen Rechtsquel-
len dienen der Umsetzung zahlreicher
Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften auf dem Gebiet der Energie-
einsparung bei Haushaltsgeräten. Die-
se Rechtsakte wurden bereits europa-
weit umgesetzt.

Grundlage für die europäischen
Rechtsquellen ist Artikel 95 (vormals 
100 a) des EG-Vertrags.

In der Zusammenstellung auf Seite 66
stellt sich der Zusammenhang zwi-
schen nationalem und europäischem
Recht dar.

Pflichten von Herstellern und
Händlern 

Herstellerpflichten 

� Hersteller müssen alle relevanten
Daten auf Grundlage europaweit
genormter Messverfahren ermit-
teln.

� Hersteller müssen eine technische
Dokumentation erstellen und be-
reithalten, damit die Richtigkeit
kennzeichnungspflichtiger Produkt-
daten nachvollzogen werden kann.

� Hersteller müssen „Etiketten“ zur
Kennzeichnung ihrer Geräte in
deutscher Sprache für Händler un-
entgeltlich bereitstellen.

Sonderbericht
„Marktüberwachung der Energieverbrauchskennzeichnung von 
Haushaltsgeräten“

 (z.B. Doppelbehältermaschinen) 

3 Elektrische Haushalts-Wäschetrockner 01.01.1998 

4 Elektrische kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten 01.01.1998 

5 Elektrische Haushalts-Geschirrspüler 01.03.1999 

6 Haushaltslampen, die mit Netzspannung betrieben werden  
(Glühlampen und Leuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät) 

und Haushalts-Leuchtstofflampen (einschl. ein- und zweiseitig  
gesockelte Lampen und Lampen ohne integriertes Vorschaltgerät) 

01.07.1999 

7 Elektrische Backöfen Steht noch nicht fest 

lfd. Nr. Geräteart Beginn der zwingenden 
Kennzeichnungspflicht 

1 Elektrische Haushalts-Kühl- und -Gefriergeräte sowie entsprechende 
Kombinationsgeräte 

01.01.1998 

2 Elektrische Haushaltswaschmaschinen 
Ausgenommen: 
- Geräte ohne Schleudervorrichtung 
- Geräte mit getrennten Wasch- und Schleuderbehältern  

01.01.1998 

Tabelle 1: Übersicht kennzeichnungspflichtiger Gerätearten; der Beginn der zwingenden
Kennzeichnungspflicht entspricht dem Ablauf jeweiliger Übergangsfristen

TAI Franz Stepan,

GR z.A. Dipl.-Ing. Martin Mayr,
Gewerbeaufsichtsamt Augsburg
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� Hersteller müssen spezifische „Da-
tenblätter“ in deutscher Sprache für
Händler unentgeltlich und in ausrei-
chender Anzahl bereitstellen. Die
Produktinformationen bzw. Pros-
pekte sind für die Aushändigung an
interessierte Verbraucher be-
stimmt.

Händlerpflichten für die Verkaufs-
ausstellung

� Händler müssen alle Ausstellungs-
geräte im Verkaufsraum mit zutref-
fendem „Etikett“ deutlich sichtbar
an der Vorder- oder Oberseite der
Geräte kennzeichnen.

� Händler müssen „Datenblätter“/
Prospekte für alle Ausstellungsge-
räte zur Abgabe an die interessier-
ten Verbraucher bereithalten.

Händlerpflichten im Versandhandel 

� Versandhändler müssen vorge-
schriebene „erforderliche Angaben“
den Verbrauchern vor Kauf der Ge-
räte (z. B. in Katalogen) zur Kennt-
nis bringen.

� Versandhändler müssen die Ver-
antwortung für „eigene Angaben“
übernehmen soweit diese Angaben
von Gerätedaten der jeweiligen Ge-
rätehersteller abweichen.

Befugnisse der Gewerbeaufsicht im
Rahmen der Marktüberwachung 

Die Gewerbeaufsicht hat als zuständi-
ge Marktüberwachungsbehörde im
Rahmen des EnVKG ähnliche Befug-
nisse wie beim Vollzug der Marktüber-
wachung nach dem Gerätesicherheits-
gesetz und dem Produktsicherheitsge-
setz. Jedoch beinhaltet die Aufgabe

der Marktüberwachung im Rahmen
des EnVKG auch den Schutz des Ver-
brauchers vor unlauterem Wettbewerb
z. B. durch fehlende, unrichtige oder ir-
reführende Kennzeichnung von Haus-
haltsgeräten.

Verletzen Hersteller oder Händler ihre
Pflichten, wird durch die Behörde ein
abgestuftes Vorgehen verfolgt:

Die betroffenen Hersteller und Händler
werden zunächst angehalten, sich ver-
ordnungskonform zu verhalten. Dies
kann bevorzugt durch verwaltungs-
rechtliche, aber auch durch ordnungs-
behördliche Maßnahmen erfolgen. Ei-
ne Untersagungsverfügung kann dabei
angedroht werden. Eine Untersa-
gungsverfügung kommt als behördli-
che Maßnahme in Betracht, wenn ab-
gestufte Maßnahmen nicht zielführend
sind. Untersagt werden kann dann das
Angebot, das Überlassen oder das
Ausstellen von Haushaltsgeräten, die
nicht, nicht vollständig oder unrichtig
gekennzeichnet sind.

Wird die Richtigkeit vorhandener An-
gaben in Zweifel gezogen, kann die
Behörde den Nachweis vom Hersteller
anhand der technischen Dokumenta-
tion für das jeweilige Gerät verlangen.

Funktion der Herstellerverbände
ZVEI, CECED 

Freiwillige Selbstkontrolle der Her-
steller

Auf nationaler Ebene haben sich 95 %
der deutschen Hersteller unter dem
Dach des Zentralverbandes Elektro-
technik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
freiwillig zur gegenseitigen Kontrolle
der beworbenen Produktinformationen
verpflichtet. Auf europäischer Ebene
existiert eine vergleichbare Plattform
CECED, der sich viele europäische
Hersteller und viele nationale Verbän-
de angeschlossen haben.

Bereitstellung der Etiketten durch
die nationalen Hersteller 

Die nationalen Hersteller (AEG, BSH,
Miele, Bauknecht, etc.) erfüllen ihre
Verpflichtungen bezüglich der unent-

Nationale Rechtsquelle, die 
europäisches Recht umsetzt 

Europäische Rechtsquelle 

Energieverbrauchskennzeichnungs
gesetz - EnVKG - 

Richtlinie 92/75/EWG des Rates „Rahmenrichtlinie zur Energie-
verbrauchskennzeichnung“ 

Energieverbrauchskennzeichnungs-
verordnung - EnVKV - 

Anlage 1 der EnVKV 

Richtlinie 92/75/EWG des Rates „Rahmenrichtlinie zur Energie-
verbrauchskennzeichnung“ 

Richtlinie 86/594/EWG des Rates über die Geräuschemissionen von 
Haushaltsgeräten 

Richtlinie 94/2/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
elektrische Haushalts-Kühl-, und -Gefriergeräte 

Richtlinie 95/12/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
elektrische Haushalts-Waschmaschinen 

Richtlinie 96/89/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
95/12/EG über die Energieetikettierung für elektrische Haushalts-
Waschmaschinen 

Richtlinie 95/13/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
elektrische Haushalts-Wäschetrockner 

Richtlinie 96/60/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten 

Richtlinie 97/17/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
Haushalts-Geschirrspüler 

Erste Verordnung zur Änderung der 
Energiekennzeichnungsverordnung 

Richtlinie 98/11/EG der Kommission über die Energieetikettierung für 
Haushaltslampen 

Richtlinie 1999/9/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/17/EG über die Energieetikettierung für Haushalts-Geschirrspüler 

Energieverbrauchshöchstwertever
ro dnung -EnVHV- 

Richtlinie 92/75/EWG des Rates „Rahmenrichtlinie zur Energie-
verbrauchskennzeichnung“ 

Richtlinie 96/57/EG des Rates über Anforderungen im Hinblick auf die 
Energieeffizienz von elektrischen Haushalts-Kühl- und -Gefriergeräten 
und entsprechenden Kombinationen 

-

-
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geltlichen Bereitstellung von „Etiketten“
über den Dachverband ZVEI. Händler
müssen über ein beim ZVEI eingerich-
tetes Call-Center die Grundetiketten
für die ausgestellten Haushaltsgeräte-
arten anfordern.

Mit jedem Einzelgerät wird ein spezifi-
scher Datenklebestreifen mitgeliefert,
der das Grundetikett erst vervollstän-
digt. Das Grundetikett und der Daten-
streifen werden vom Händler zu-
sammengefügt und ergeben das von
der EnVKV geforderte „Etikett“ zur
Kennzeichnung eines im Verkaufsraum
ausgestellten Haushaltsgerätes (siehe
Abbildung).

Ergebnis der orientierenden Markt-
überwachung: Bayernweite Markt-
kontrollen sind erforderlich 

Die Ergebnisse der regionalen Markt-
überwachung durch das Gewerbeauf-
sichtsamt Augsburg zeigten, dass nur
etwa 30 % der Händler die Anforde-
rungen bezüglich der Energiever-
brauchskennzeichnung verordnungs-
konform erfüllt hatten (siehe Tabelle 2).
Folgende Schwerpunkte für künftige
bayernweite Marktkontrollen stellen
sich dar:

� Die Etikettierung ausgestellter Ge-
räte bei Händlern ist sehr oft nur an
einzelnen Gerätetypen oder über-
haupt nicht angebracht.

� Die Etikettierung erfolgt häufig
nicht in der vorgeschriebenen
Form.

� Häufig werden nur die Produktda-
ten gekennzeichnet, die für die Be-
werbung des Gerätes besonders
geeignet sind; ungünstige Produkt-

Abbildung 1: Etikett zusammengesetzt aus
Grundetikett und Datenstreifen (rechts)

daten werden nicht gekennzeich-
net.

� Gleiches gilt für Kataloge mit de-
nen Haushaltsgeräte im Versand-
handel verkauft werden sollen.

� Da mittlerweile auf vielen Ausstel-
lungsgeräten ein grünes „A“ für
günstigen Energieverbrauch steht,
kommt der Kennzeichnung von De-
taildaten, wie z. B. den genauen
Stromverbrauchsangaben in Kilo-
wattstunden, immer höherer Stel-
lenwert zu.

Zusammenfassung und Ausblick 

Die bayernweite Marktüberwachung
auf dem Gebiet der Energiever-
brauchskennzeichnung ist wichtig für
den Verbraucherschutz und für die Si-
cherung heimischer Arbeitsplätze. Das
Ziel der Marktüberwachung ist hierbei
auch die Abwehr unlauterer Wettbe-
werbspraktiken.

 

Durchgeführte Marktkontrollen 
Überprüfte Elektrohaushaltsgeräte (gemäß 

EnVKV) 

Art/ Betriebe Anzahl 
Anzahl der  

Geräte 
Anzahl der 

Mängel 

Hersteller 
Produktion 

2 40 - 

Hersteller 
Verkaufsberatungscenter 

1 12 12 

Hersteller 
Verkaufsprospekte 

6 50 15 

Händler 
Einkaufsverbände 

4 12 9 

Händler 
Filialbetriebe 

14 140 60 

Händler 
Elektrofachhandel 

60 450 420 

Händler 
Küchenfachhandel 

20 73 65 

Händler 
Messeverkauf 

8 80 70 

Versandhändler 
Verkaufskataloge 

4 40 12 

Summe 118 897 663 

Tabelle 2: Statistik der regionalen Marktkontrollen zum Vollzug der EnVK



Die Messe „interlift“ hat sich zur welt-
größten Fachmesse für Aufzugstech-
nik entwickelt; sie findet im 2-jährigen
Turnus in Augsburg statt.

Das Gewerbeaufsichtsamt Augsburg
ist in Bayern das „Kompetenzamt“ für
die Aufzugsrichtlinie 95/16/EG und hat
auf der „interlift 01“ erstmalige Markt-
kontrollen bezüglich der Aufzugsrichtli-
nie 95/16/EG durchgeführt. Überprü-
fungen des Konformitätsbewertungs-
verfahrens, der CE-Kennzeichnung
und der EG-Konformitätserklärungen
bei Aufzügen und Aufzugsbauteilen
standen hierbei im Vordergrund.

Ziel dieser erstmaligen Marktkontrollen
war, die Umsetzung der Aufzugsrichtli-
nie 95/16/EG zu evaluieren. Diese
Zielsetzung steht in Verbindung mit Ar-
tikel 16 der Aufzugsrichtlinie. Bis spä-
testens 30. Juni 2002 will die Kommis-
sion im Benehmen mit dem Ständigen
Ausschuss der Richtlinienvertreter der
Mitgliedstaaten das Funktionieren der
in der Aufzugsrichtlinie vorgesehenen
Verfahren überprüfen und gegebenen-
falls geeignete Änderungsvorschläge
unterbreiten.

Grundlage für die Aufzugsrichtlinie ist
Art. 95 (vormals 100 a) des EG-Ver-
trages. Die Anforderungen an das In-
verkehrbringen von Aufzugsanlagen
werden durch die Richtlinie europaweit
harmonisiert. In Deutschland wurde
die Aufzugsrichtlinie durch die Zwölfte
Verordnung zum Gerätesicherheitsge-
setz (12. GSGV) in nationales Recht
umgesetzt. Die 12. GSGV ist als „Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen
von Aufzügen“ seit dem 1. Juli 1999
rechtskräftig.

Die betriebliche Überwachung der auf
der „interlift 01“ ausgestellten Aufzüge
gemäß Aufzugsverordnung (AufzV) ist
nicht Gegenstand dieses Berichtes.
Allerdings sei darauf hingewiesen,
dass die AufzV vor dem 1. Juli 1999
das Inverkehrbringen von Aufzugsanla-
gen regelte.

Neue Anforderungen der Aufzugs-
richtlinie

Gegenüber den bisherigen Anforde-
rungen schreibt die neue Aufzugsricht-
linie zusätzliche Sicherheitseinrichtun-

gen vor. Beispielsweise müssen nun
auch Lastenaufzüge, die zur Perso-
nenbeförderung geeignet sind, mit ei-
ner Fahrkorbtür ausgerüstet sein.

Aufzüge mit Treibscheibenantrieb be-
nötigen zudem eine Einrichtung gegen
die unkontrollierte Fahrt in Aufwärts-
richtung. Ein „Sturz nach oben“ wird
möglich, wenn mechanische oder elek-
trische Fehler auftreten. Bedingt durch
das schwerere Gegengewicht kann
sich ein Fahrkorb im Fehlerfall aus der
Haltestelle wegbewegen und auf dem
Weg nach oben, gegen die Schachtde-
cke, überhöhte Geschwindigkeit errei-
chen.

Betroffen von der Änderung der
Rechtsgrundlagen, die das Inverkehr-
bringen von Aufzügen regeln, sind
Hersteller, Montagebetriebe oder auch
deren Bevollmächtigte. Sie müssen die
Übereinstimmung ihrer Anlagen und
Komponenten mit den Bestimmungen
der Aufzugsrichtlinie durch Anbringen
der CE-Kennzeichnung und Ausstellen
der EG-Konformitätserklärung bestäti-
gen.

Neuerungen sind auch bei der vor der
Inbetriebnahme gesetzlich vorge-
schriebenen Abnahmeprüfung einge-
treten. Gab es hierfür gemäß AufzV
nur die Einzelprüfung durch den nach
AufzV zugelassenen Sachverständi-
gen, so kann der Hersteller nun die
Verantwortung für das Inverkehrbrin-
gen selbst übernehmen. Dafür muss er
allerdings gewisse Voraussetzungen
schaffen und nachweisen. Eine Mög-
lichkeit ist, dass er ein Qualitätsmana-
gementsystem (QM-System) nach den
Vorgaben der Aufzugsrichtlinie im ei-
genen Unternehmen aufbaut und von
einer anerkannten Zertifizierungsorga-
nisation – der sogenannten Benannten
Stelle – begutachten, zertifizieren und
regelmäßig überwachen lässt. Hat der
Hersteller kein eigenes QM-System,
kann er auch ein Baumuster auf Kon-
formität mit den Vorgaben der Auf-
zugsrichtlinie prüfen lassen.

Durchführung und Ergebnis der
Marktkontrollen

Zur Durchführung der Marktkontrollen
auf der „interlift 01“ wurden zwei tech-
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nische Messekommissionen einge-
setzt. Festgestellte Mängel wurden vor
Ort beanstandet. Erforderliche Bera-
tungen wurden durchgeführt. Je nach
Art und Gefährlichkeit der festgestell-
ten Mängel wurden angemessene be-
hördliche Maßnahmen wie mündliche
Beratung, schriftliche Information, Be-
sichtigungsschreiben oder im Einzelfall
Anordnungen eingeleitet.

Zahlreiche formale aber auch einige
sicherheitstechnische Mängel waren
hier zu beanstanden (siehe auch Ta-
belle „Statistik zu den Marktkontrollen
auf der interlift 01“):

� Verschiedene Beanstandungen an
Aufzügen oder Aufzugsbauteilen
von Ausstellern aus anderen EU/
EWR-Mitgliedstaaten wurden per
Besichtigungsschreiben an den
deutschen Korrespondenten für die
Aufzugsrichtlinie zur Übermittlung
an die zuständigen Korresponden-
ten der jeweiligen Mitgliedstaaten
gesandt.

� Verschiedene Beanstandungen an
Aufzügen oder Aufzugsbauteilen
betrafen auch Firmen, die in Dritt-
ländern außerhalb der EU/EWR
niedergelassen sind. In diesen Fäl-
len wurden Mängelschreiben direkt
an den Firmensitz gesandt und um
Rückantwort gebeten. In vielen Fäl-
len liegen dem Amt bereits Voll-
zugsmitteilungen dieser Firmen vor.

Sonderbericht
„Marktkontrollen auf der interlift 01 bei Aufzügen“

GR z.A. Dipl.-Ing. Martin Mayr,
Gewerbeaufsichtsamt Augsburg
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� Schwere formale Mängel wurden 
z. B. bei einem türkischen Herstel-
ler von Aufzugs-Sicherheitsbautei-
len festgestellt. Für die energie-
verzehrenden Puffer konnten vom
Hersteller weder ein durchgeführ-
tes EG-Konformitätsbewertungs-
verfahren und eine EG-Konformi-
tätserklärung noch die ordnungs-
gemäße CE-Kennzeichnung der
Sicherheitsbauteile mit vierstelliger
Nummer einer benannten Stelle
nachgewiesen werden. Die Aufstel-
lung eines Messeschildes mit Ver-
weis auf die mangelnde Konfor-
mität entsprechend der anzuwen-
denden Aufzugsrichtlinie 95/16/EG
wurde angeordnet.

� Wegen schwerer sicherheitstechni-
scher Mängel (Scher- und
Quetschstellen im öffentlich zu-
gänglichen Messe-Verkehrsbe-
reich) musste die weitere Messe-
vorführung der CE gekennzeichne-
ten Hebeeinrichtung einer
griechischen Firma untersagt wer-
den. Die Aufstellung eines Messe-
schildes mit Verweis auf die man-
gelnde Konformität entsprechend
der anzuwendenden Maschinen-
richtlinie wurde angeordnet.

Insgesamt war festzustellen, dass be-
züglich der formalen Erfordernisse der
Aufzugsrichtlinie 95/16/EG (CE-Kenn-
zeichnung, EG-Konformitätsbewer-
tungsverfahren) vor allem bei Ausstel-

lern aus EU/EWR-Mitgliedstaaten oder
aus Drittländern Beratungsbedarf be-
stand.

Bei Produkten aus EU/EWR-Mitglied-
staaten und aus Drittländern fällt der
hohe Mängelanteil von 63 % bzw.
78 % auf, während die Beanstan-
dungsquote bei den deutschen Her-
stellern bei 16 % lag. Als Konsequenz
werden die Marktüberwachungsbehör-
den in Bayern künftig den Prüfschwer-
punkt bei Produkten aus diesen Staa-
ten setzen.

Ausblick

Auf der „interlift 01“ waren einige Auf-
züge für den triebwerksraumlosen Ein-
bau ausgestellt. Im Vergleich zu den
nicht mehr geltenden Inverkehrbrin-
gensvorschriften der AufzV liegt kein
grundsätzlicher Mangel vor: Aufzüge
dürfen gemäß 12. GSGV i.V.m. der
Aufzugsrichtlinie 95/16/EG in soge-
nannter „roomless“-Ausführung in den
Verkehr gebracht werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass ein triebwerks-
raumloser Aufzug so konzipiert ist,
dass Quetschgefahren in den Endstel-
lungen des Fahrkorbes im Fahrschacht
sicher verhindert werden.

EU/EWR 

 

Anzahl der besichtigten Messestände Überprüfte Aufzüge/ Bauteile/ technische  
Arbeitsmittel 

Organisation (Herkunft) Anzahl Produkt 
(Herkunft) 

Anzahl der 
Produkte 

davon mit 
Mängeln 

Anzahl der 
Mängel 

Hersteller  
(D) 

18 D 51 8 10 

Hersteller (EU/EWR) 12 27 17 31 

Hersteller (Drittland) 8 Drittland 27 21 34 

Einführer in EU/EWR 2 Drittland 6 4 8 

Händler 
(D) 

3 D 7 1 1 

Händler (EU/EWR) 2 EU/EWR 5   

Händler  
(Drittland) 

 Drittland    

Summe 45  123 51 84 

Tabelle: Statistik zu den Marktkontrollen auf der interlift 01

Abbildung: Eine Ausstellungshalle der internationalen Fachmesse für Aufzugstechnik
interlift in Augsburg



Die überprüften „Hebeeinrichtungen“
(Senkrechtaufzüge) für Behinderte
werden folglich als Maschinen gemäß
der 9. GSGV i.V.m. der Maschinen-
richtlinie in Verkehr gebracht. Sobald
sich ein Hersteller dazu entschlösse,
zusätzlich zur Kabine Fahrkorbab-
schlusstüren auszurüsten, dürfte der
betreffende Aufzug – bei gleicher
Zweckbestimmung – ausschließlich
gemäß der 12. GSGV in Verkehr ge-
bracht werden.

In diesem Zusammenhang ist zu klä-
ren ob die Begriffe „Fahrkorb“ (12.
GSGV) und „Förderkorb“ (9. GSGV) in
formaler Hinsicht präzisiert werden
können. Hierbei ist es für den Vollzug
der 12. GSGV und der 9. GSGV von
untergeordneter Bedeutung ob diese
Präzisierung durch europaweit aner-
kannte Kommentierung der Richtlinien
oder durch Erläuterungen im formalen
Anwendungsbereich der Richtlinien
zustande kommt.

Unstimmigkeiten beim Vollzug der 12.
GSGV bestehen auch bezüglich der
Frage zu welchem Zeitpunkt beim In-
verkehrbringen eines Aufzuges die
Konformitätserklärung vorliegen muss
und die CE-Kennzeichnung ange-
bracht werden darf.

Zusammenfassung

In Summe wurde eine positive Bilanz
der Marktkontrollen auf der „interlift
01“ gezogen: Das Funktionieren der, in
der Aufzugsrichtlinie vorgesehenen
Verfahren zur Konformitätsfeststellung
bei Aufzügen im Geltungsbereich der
12. GSGV, wurde für den Großteil des
Marktes bestätigt.
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Die Anforderungen an Schutzräume in
der Schachtgrube und im Schachtkopf
finden sich zwar in der europaweit har-
monisierten Normung wieder (DIN EN
81 Teile 1 und 2). Diese Anforderun-
gen aus Normen sind aber für Herstel-
ler nicht bindend. Z. B. können gleich-
wertige sicherheitstechnische Maß-
nahmen im Verfahren der EG-
Baumusterprüfung nachgewiesen wer-
den. Für die „interlift 03“ werden von
der technischen Messekommission
insbesondere orientierende Überprü-
fungen von Montage- und Wartungs-
anleitungen für triebwerksraumlose
Aufzüge vorzubereiten sein. Auf der
„interlift 01“ wurde bei roomless-Aufzü-
gen formal überprüft ob eine erforderli-
che EG-Baumusterprüfbescheinigung
nachgewiesen werden konnte.

Anregungen/Erfahrungen aus den
Marktkontrollen 

Innerhalb der „harmonisierten“ europä-
ischen Aufzugsvorschriften sind „Auf-
züge“, die in den Geltungsbereich der
Aufzugsrichtlinie fallen, abzugrenzen
von „Hebeeinrichtungen“, die in den
Geltungsbereich der Maschinenrichtli-
nie fallen. Darüber hinaus ist eine Teil-
menge von ähnlichen Anlagen abzu-
grenzen, für die hinsichtlich der Be-
schaffenheitsanforderungen die Tech-
nischen Regeln für Aufzüge i.V.m. dem
GSG gilt. Die Zuordnung, welche der
Vorschriften beim Inverkehrbringen an-
zuwenden ist, wird in spezifischen Fäl-
len von Herstellern, Verbänden, Sach-
verständigen und Behörden durchaus
kontrovers verstanden.

Formal hängt diese Zuordnung von der
Bezeichnung ab, die ein Hersteller für
seine Anlage frei wählen kann: Eine
„Anlage“, die auf einer Baustelle vor-
übergehend zur Personenbeförderung
eingesetzt wird, kann somit durchaus
nach verschiedenen Vorschriften in
Verkehr gebracht werden. Das jeweili-
ge Bündel der Beschaffenheitsanfor-
derungen ist somit durch eigene Ent-
scheidung des Herstellers für eine der
Vorschriften wählbar, wie nachfolgend
erläutert wird:

Formal sind „Baustellenaufzüge“ zur
Personenbeförderung vom Anwen-
dungsbereich sowohl der 9. GSGV als
auch der 12. GSGV ausgenommen.
Für das Inverkehrbringen eines „Bau-
stellenaufzuges“ gelten folglich natio-
nale Anforderungen gemäß Gerätesi-
cherheitsgesetz (GSG) i.V.m. dem in
Normen und Regelwerken definierten
Stand der Technik. Bringt ein Herstel-
ler sein Produkt als „Hebeeinrichtung“
mit nahezu unveränderter Zweckbe-
stimmung in den Verkehr, gelten die
Vorschriften der 9. GSGV i.V.m. Ma-
schinenrichtlinie 98/37/EG. Bei nahezu
gleicher Zweckbestimmung dieser An-
lagen können also über den formalen
Anwendungsbereich der Vorschriften
für das Inverkehrbringen unterschiedli-
che Bündel von Beschaffenheitsanfor-
derungen gelten.

Ein weiteres Beispiel für wählbare
Bündel von Beschaffenheitsanforde-
rungen besteht beim Inverkehrbringen
von „Hebeeinrichtungen“ für Behinder-
te. Auf der „interlift 01“ wurden ver-
schiedene Fabrikate dieser Anlagen
überprüft, die – z. B. mit Fahrkorb aus-
gestattet – formal dem Geltungsbe-
reich der 12. GSGV i.V.m. der Auf-
zugsrichtlinie 95/16/EG zugeordnet
werden müssten: Es handelt sich um
Aufzüge, die nach ihrem Inverkehrbrin-
gen Gebäude und Bauten dauerhaft
bedienen sollen. Als Aufzug im Sinne
der 12. GSGV gilt ein Hebezeug, das
zwischen festgelegten Ebenen mittels
eines „Fahrkorbes“ zur Personenbeför-
derung verkehrt. Die besichtigten
Senkrechtaufzüge für Behinderte erfül-
len die vorgenannten Kriterien, die für
eine Anwendung der 12. GSGV spre-
chen, mit Ausnahme der Ausführung
des „Fahrkorbes“: Eine Bühne mit vier-
seitig geschlossener Kabine (Boden, 2
Seitenteile und Kabinendach) ent-
spricht nicht unbedingt dem Bild eines
Fahrkorbes im Sinne der 12. GSGV.
Nach der, für das Amt bindenden Aus-
legung des juristischen Terminus
„Fahrkorb“, fehlen bei der vorgenann-
ten vierseitig geschlossenen Kabine
die Fahrkorbabschlusstüren, um aus
der Kabine einen Fahrkorb i. S. der 12.
GSGV zu machen.



Im Jahr 2001 konnten aus dem vorge-
sehenen Programm zur Marktüberwa-
chung folgende Produkte vom LfAS
geprüft werden:

� Spielzeughandys (2. GSGV in Ver-
bindung mit DIN EN 71-1)

� Einwegfeuerzeuge (DIN EN ISO
9994).

1.
Spielzeughandys

Auf dem deutschen Markt werden im-
mer mehr Spielzeughandys angebo-
ten. Die Spielzeugnorm DIN EN 71 - 1
definiert derartige Spielzeuge als ohr-
nahes Spielzeug. Bei Hörproben er-
schienen einige dieser Spielzeuge
deutlich zu laut. Das LfAS hat daher elf
Spielzeughandys, die von den Gewer-
beaufsichtsämtern als Proben entnom-
men wurden, auf ihre Lärmemission
untersucht.

Bis Juli 2001 betrug der obere Grenz-
wert des mit A-bewerteten Emissions-
Schalldruckpegels (LpA) für ohrnahes
Spielzeug 92 dB(A).

Die Überprüfung der elf Spielzeughan-
dys ergab, dass nur fünf einen gerin-
geren Schalldruckpegel als 92 dB(A)
aufwiesen (45 %). 55 % aller überprüf-
ten Spielzeughandys waren zu laut
und wurden anschließend aus den
Handel genommen.

Seit Juli 2001 gilt aufgrund einer Än-
derung in der Norm DIN EN 71-1 ein
Grenzwert von maximal 80 dB(A). Auf-
grund der ersten Prüfergebnisse und
der geänderten Rechtslage erfolgte im
Dezember 2001 eine Nachprüfung, bei
der diesmal 18 Spielzeughandys zur
Verfügung standen.

Die Abbildung auf S. 72 zeigt von den
neu überprüften Handys jeweils den
maximalen und den gemittelten Emis-
sions-Schalldruckpegel (LpA).

Die Überprüfung ergab diesmal, dass
14 der 18 überprüften Spielzeughan-
dys einen mit A-bewerteten Emissions-
Schalldruckpegel kleiner 80 dB(A) er-
zeugten und den neuen Grenzwert so-
mit sicher einhielten (ca. 80 %). Die
vier zu lauten Handys wurden aus dem
Handel genommen.
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2.
Einwegfeuerzeuge

In den letzten Jahren wurde vermehrt
über unsichere Feuerzeuge berichtet
(u. a. mehrere RAPEX – Meldungen
im Rahmen des EG-Schnellinforma-
tionssystems). Im Rahmen der Markt-
überwachungsaktionen der Länder
wurden daher nicht wiederbefüllbare
Einwegfeuerzeuge untersucht.

Die Proben stammten dabei zum einen
aus dem Versandhandel z. B. für Wer-
begeschenke o. ä., zum anderen aus
dem Einzelhandel.

In Anlehnung an DIN EN ISO 9994
„Feuerzeuge – Festlegungen für die Si-
cherheit“ wurden folgende Überprüfun-
gen vorgenommen:

� Kennzeichnung

� Funktionsanforderungen

� Widerstandsfähigkeit bei erhöhter
Temperatur

� Widerstandsfähigkeit beim Fall.

Kennzeichnung

Namen oder Zeichen zur Identifikation
des Herstellers waren dauerhaft ange-
bracht. Die Kennzeichnung war daher
nicht zu beanstanden.

Funktionsanforderungen

Bei den Überprüfungen im Hinblick auf
Flammenerzeugung, Einstellung der
Flammenhöhe, Widerstandsfähigkeit
gegen Spucken oder Sprühen und Fla-
ckern sowie Auslöschen der Flamme
musste kein Punkt beanstandet wer-
den.

Widerstandsfähigkeit gegen das
Entweichen von Brennstoff

Der ermittelte Brennstoffverlust lag in
allen Fällen unter den geforderten 15
mg/min.

Widerstandsfähigkeit beim Fall

Praktisch alle Mängel im Sinne der
Norm traten bei den Fallversuchen auf.

Nicht mehr gebrauchstauglich nach
den Fallversuchen gemäss Norm wa-
ren fast die Hälfte der untersuchten
Feuerzeuge (48 %).

Interner Test (nicht normgemäß)

Alle Feuerzeuge, die bei den bisheri-
gen Überprüfungen mängelfrei waren,
wurden im Klimaschrank für 72 Stun-
den einer Temperatur von 80° C aus-
gesetzt. Bei keinem der Feuerzeuge
waren anschließend neue Mängel fest-
stellbar.

Sonderbericht
„Untersuchungen des Bayerischen Landesamtes für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik (LfAS) im Bereich der
Marktüberwachung“

GOR Dipl.-Phys. Dr. Franz Gubitz

TA Dipl.-Ing. (FH) Stehpan Ollig
Bayerisches Landesamt für Arbeitsschutz,
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
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Ergebnisse Nach den durchgeführten drei Fallprü-
fungen aus 1,5 m Höhe auf Betonbo-
den waren 40 % der Prüflinge nicht
mehr gebrauchstauglich (z. B. Schutz-
schild, Reibrad, Betätigungshebel ab-
gesprungen).

Trotzdem bestehen in diesen Fällen
keine sicherheitstechnische Bedenken,
da beispielsweise der Gasbehälter
nicht undicht wurde.

Bei sechs Feuerzeugen platzte der
Gasbehälter bei der Fallprüfung. Auf-
grund der geringen freiwerdenden
Gasmenge und der Bedingungen beim
täglichen Umgang wird dieser techni-
sche Mangel in die Kategorie 2 (insge-
samt 3) eingestuft. Die zuständigen
Marktüberwachungsbehörden veran-
lassten bei den jeweiligen Importeuren
der Einwegfeuerzeuge, dass diese
Produkte nicht mehr in den Handel ge-
langten.

Mängel zeigten sich lediglich bei der
Prüfung der Widerstandsfähigkeit beim
Fall.
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Bei Zytostatika handelt es sich um un-
verzichtbare Medikamente in der Tu-
mortherapie. Wegen ihrer toxischen,
krebserzeugenden und erbgutverän-
dernden Wirkungen sind beim beruf-
lichen Umgang besondere Schutz-
maßnahmen zu beachten. Weil darü-
ber hinaus Verunreinigungen der
Infusionslösungen durch Mikroorganis-
men bei den oft abwehrgeschwächten
Patienten zu lebensbedrohlichen Infek-
tionen führen können, werden hohe
Anforderungen an die Qualität der Zy-
tostatika-Zubereitungen gestellt.

1.
Ausgangssituation

Im Jahr 2000 hatten Gewerbeauf-
sichtsbeamte in einer bayernweiten
Projektarbeit die Arbeitsschutzmaß-
nahmen an allen Arbeitsplätzen zur
Zytostatika-Zubereitung in bayerischen
Krankenhäusern überprüft und dabei
über notwendige Verbesserungsmaß-
nahmen informiert und beraten. Die
Erkenntnisse wurden im Jahresbericht
2000 der bayerischen Gewerbeauf-
sicht publiziert. Sie unterstreichen die
in der TRGS 525 verankerte Forde-
rung nach einer Zentralisierung der
Zytostatika-Zubereitungen als wesent-
liche Maßnahme zur Optimierung der
Arbeits-, Arzneimittel- und Patientensi-
cherheit.

2.
Ziele und Durchführung

Auch im Sinne einer Qualitätskontrolle
sollten jetzt die Ergebnisse der im Jahr
2000 geforderten, meist längerfristig
angelegten Maßnahmen – z. B. die
Neueinrichtung von zentralen Zytosta-
tika-Abteilungen – überprüft werden.

Von September bis Dezember 2001
wurden dazu alle in der ersten Aktion
erfassten Münchner Kliniken erneut
mit Hilfe der damals verwendeten
Checklisten standardisiert, kontrolliert
und die Ergebnisse ausgewertet. Da
sich etwa ein Drittel der im Jahr 2000
bayernweit überprüften Arbeitsplätze
in der Landeshauptstadt befanden,
können die jetzt in München erhobe-
nen Ergebnisse auch als Anhaltspunkt
für die landesweit erzielten Verbesse-
rungen dienen.
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3.
Ergebnisse

3.1
Übersicht und Vergleich der Jahre
2000 und 2001

Durch die geforderte Zentralisierung
hat sich die Zahl der Zubereitungsplät-
ze von 65 auf 22 (Abbildung 1) redu-
ziert. An den im Jahr 2001 noch be-
triebenen dezentralen Zubereitungs-
plätzen werden Zytostatikalösungen
nur noch selten zur Akutversorgung an
Feiertagen hergestellt, an Wochenta-
gen werden die betreffenden Stationen
zentral versorgt (siehe Punkt 3.3).

Der Anteil nicht umgesetzter Schutz-
maßnahmen ist im Zuge der Projektar-
beit von über 50 % im Jahr 2000 auf
unter 10 % gesunken (Abbildung 2).
An den im Jahr 2001 überprüften zen-
tralen Arbeitsplätzen, an denen der
weit überwiegende Anteil der in den
Kliniken verabreichten Zytostatikalö-
sungen zubereitet wird, waren zum
Zeitpunkt der Nachkontrolle sogar we-
niger als 5 Prozent der Arbeitsschutz-
maßnahmen noch nicht umgesetzt.

Sonderbericht
Projektarbeit „Zubereitung von Zytostatika in Krankenhäusern“ –
Bilanz nach 18 Monaten

MedOR Dr. med. Alexander zur Mühlen

LMedD’in Dr. med. Bettina Heese
Gewerbeärztlicher Dienst beim Gewerbe-
aufsichtsamt München-Stadt

Jahr 2000 Jahr 2001

N=41

N=24

durch  
Zentralisierung 
weggefallen

N=5

N=17

zentrale Zubereitungsplätze

dezentrale Zubereitungsplätze dezentrale Zubereitungs-
plätze nur zur Akutver-
sorgung an Feiertagen

Abbildung 1: Zentralisierung der Zytostatika-Zubereitungsplätze in Münchner Kliniken als
Folge der Projektarbeit (Stand Dez. 2001)
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3.2
Vergleich der Einzelergebnisse

Zur Darstellung der im Rahmen der
Projektarbeit erzielten Verbesserungen
werden in Tabelle 1 exemplarisch eini-
ge Parameter aufgeführt.

3.3
Analyse der derzeitigen Zuberei-
tungsplätze 

Die Analyse der bestehenden 22 Zu-
bereitungsplätze ergab, dass 17 ver-
bessert oder komplett neu eingerichtet
worden sind. Es handelt sich um eige-
ne, häufig in die Klinikapotheken inte-
grierte Abteilungen, die jetzt alle dem
Stand der Technik und den hohen
Qualitätsanforderungen entsprechen.
Der Anteil noch umzusetzender
Schutzmaßnahmen liegt bei 4 %. Es
handelt sich dabei um Mängel, die kein
unmittelbares Gefährdungspotential
darstellen, wie z. B. die noch ausste-
hende Anzeige an das Gewerbeauf-
sichtsamt über den Umgang mit krebs-
erzeugenden Gefahrstoffen.

Fünf dezentrale Werkbänke in „Multi-
funktionsräumen“, die zur Sicherung
der Patientenversorgung im Jahr 2000
durch zeitlich befristete Übergangsre-
gelungen von der Gewerbeaufsicht to-
leriert worden waren, wurden weiter
verwendet. Auch wenn diese fünf Zu-

bereitungsplätze nur noch selten für
die Akutversorgung an Wochenenden
und an Feiertagen benötigt werden,
weil die betreffenden Stationen anson-
sten routinemäßig durch eine Klinika-
potheke zentral versorgt werden, sind
weitere Verbesserungen zum Schutz
der Beschäftigten angeordnet worden.
Um diese nur sporadisch genutzten
„Sonn- und Feiertagswerkbänke“ end-
gültig stilllegen zu können, wird derzeit
auf Anregung des Gewerbeaufsichts-
amtes erwogen, eine münchenweite
Versorgung mit Zytostatika an Wochen-
enden und Feiertagen durch eine ein-
zige zentrale Belieferung – ähnlich
dem Apothekennotdienst – zu organi-
sieren.

3.4
Nebeneffekte

Die Stilllegung dezentraler Zuberei-
tungsplätze auf den Krankenstationen
führte zur Entlastung der ehemals zur
Zytostatika-Zubereitung herangezoge-
nen Ärzte und Pflegekräfte. Diese
zeigten sich  zufrieden, dass sie sich
dadurch verstärkt ihrer eigentlichen
Aufgabe widmen können, nämlich der
Betreuung der Patienten. Da sich der
Arbeitsumfang in den zentralen Zyto-
statika-Zubereitungen teilweise mehr
als verdoppelt  hat, wurden in diesen
Abteilungen weitere, für diese Tätigkeit
besonders qualifizierte Mitarbeiter ein-
gestellt.

 

Parameter 2000 2001 

Inhalt der TRGS 525 bekannt 46 % 100 % 

Zentrale Zytostatika-Zubereitung 37 % 77 % 

Raum nur für Zytostatika-Zubereitung 34 % 77 % 

Zutritt für Unbefugte untersagt 42 % 82 % 

Zubereitung nur in Sicherheitswerkbank  83 % 100 % 

Betriebsanweisung vorhanden 52 % 100 % 

Jährliche Unterweisung durchgeführt 45 % 95 % 

Geeignete Schutzausrüstung vorhanden 67 % 100 % 

Tabelle 1: Umsetzung exemplarisch ausgewählter Arbeitsschutzmaßnahmen an Zytostati-
ka-Zubereitungsplätzen in Münchner Kliniken im Vergleich der Jahre 2000 und 2001
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Abbildung 2: Nicht umgesetzte Schutzmaßnahmen an Zytostatika-Zubereitungsplätzen in
Münchner Kliniken



5.
Fazit

Trotz dieser positiven Bilanz waren die
Nachkontrollen vor Ort keineswegs
überflüssig. Für die dezentral in Multi-
funktionsräumen weiter betriebenen
Werkbänke wurden akzeptable Lösun-
gen durchgesetzt. Letzte Detailfragen
konnten kompetent vor Ort geklärt
werden. Auch psychologische Effekte
sollten nicht übersehen werden. Einer-
seits präsentierten auch anfänglich
skeptische Verantwortliche nicht ohne
Stolz die erzielten Verbesserungen
und begrüßten ausdrücklich die lü-
ckenlosen Nachkontrollen der Gewer-
beaufsicht und den einheitlichen Voll-
zug. Andererseits bedeuteten die posi-
tive Resonanz und die Qualität der
erzielten Ergebnisse für die beteiligten
Beamten eine Bestätigung für ihren
Einsatz.

75

Jahresbericht der bayerischen Gewerbeaufsicht

TEIL 3

3.5
Zusätzliche Handlungshilfe 

Die anhand der Erfahrungen aus der
Projektarbeit 2000 verfasste praxis-
orientierte Broschüre zum sicheren
Umgang mit Zytostatika (Abbildung 3)
stieß auf großes Interesse und wird
von den für den Arbeitsschutz Verant-
wortlichen als Anleitung zur Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit eingesetzt.

4.
Zusammenfassung

Die Nachuntersuchung zeigt, dass die
Zubereitung von Zytostatika infolge der
Projektarbeit aus vielen überwiegend
mangelhaften Bereichen in wenige vor-
schriftsmäßige Fachabteilungen verla-
gert wurde. Damit ist die Zahl der Be-
schäftigten, die beruflich gegenüber
Zytostatika exponiert sind, erheblich
zurückgegangen und die Arzneimittel-
sicherheit wurde weiter verbessert. Die
gut geschulten Mitarbeiter, die jetzt Zy-
tostatika zubereiten, finden überwie-
gend optimale Arbeitsschutzmaßnah-
men vor.

Abbildung 3: Broschüre „Umgang mit Zyto-
statika – Ein Leitfaden für die Praxis“, Her-
ausgeber: Bayerisches Staatsministerium
für Gesundheit, Ernährung und Verbrau-
cherschutz. Erhältlich beim Bayerischen
Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedi-
zin und Sicherheitstechnik und im Internet
unter www.lfas.bayern.de abrufbar.
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Tabelle 4

Tätigkeiten und Beanstandungen
im Außendienst
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Pos. Sachgebiet 1 2 3 4 5 6 7

1 Allgemeines 0 5.446 307 388 0 0 0

2 Technischer Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsschutz

2.1 Arbeitsstätten, Ergonomie 60.635 6.571 350 170 810 127 91.566
2.2 überwachungsbedürftige Anlagen 16.912 2.432 149 87 68 13 20.652
2.3 Medizinprodukte 2.720 284 37 29 15 1 2.775
2.4 technische Arbeitsmittel und Einrichtungen 50.580 3.648 277 160 1.872 21 76.594
2.5 Gefahrstoffe 19.009 2.751 330 228 423 62 22.602
2.6 explosionsgefährliche Stoffe 3.031 957 205 217 49 17 2.777
2.7 Strahlenschutz 1.743 186 35 8 1 3 1.879
2.8 Arbeitssicherheitsorganisation 24.774 2.103 270 105 96 0 26.191
2.9 Gentechnik 170 52 19 5 0 0 288
2.10 Beförderung gefährlicher Güter 4.660 570 140 41 5 0 2.822

Summe Position 2 184.234 19.554 1.812 1.050 3.339 244 248.146

3 Sozialer Arbeitsschutz

3.1 Arbeitszeitschutz
3.1.1 Sonn- und Feiertagsarbeit 1.195 442 98 16 1 0 284
3.1.2 Sozialvorschriften im Straßenverkehr 12.337 1.109 61 62 6 0 24.414
3.1.3 sonstiger Arbeitszeitschutz 18.425 958 152 38 16 0 4.709
3.2 Jugendarbeitsschutz 3.577 486 129 42 8 0 1.259
3.3 Mutterschutz 4.948 1.824 113 149 7 40 2.583
3.4 Heimarbeitsschutz 4.403 451 14 329 0 1 1.550

Summe Position 3 44.885 5.270 567 636 38 41 34.799

Insgesamt 229.119 24.824 2.379 1.686 3.377 285 282.945

Tätigkeiten
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TEIL 5

Gewerbeaufsichtsamt Landshut
Amt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und sichere Technik für Niederbayern

Neustadt 480, 84028 Landshut, Telefon (0871) 804-0, Telefax (0871) 804-219, Internet-Kontakt: www.gaa-la.bayern.de

Amtsleiter: LGD Dipl.-Ing. Petz Siegfried - 149

Vorzimmer: Schramm Claudia -150

Stellvertreter: GD Dipl.-Ing. Zölch Josef - 151

Dezernat 1 Arbeitsstätten, Ergonomie, sozialer Arbeitsschutz,
Heimarbeit, Nahrungsmittel

Leiter: Dipl.-Ing. Fuchs Hans-Jürgen, GD - 136
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Ehner Georg, TAR - 117
Mitarbeiter: Dipl. Braumeister Zieglmaier Erhard, TAR - 124

Held Alexander, THS - 123
Fuchs Herlinde, TAng’e - 138
Ilg Sebastian, TAng - 172
Vögl Christine, TAng‘e - 146
Gietl Sigrid, TOI Anw. - 147

Dezernat 2 Bauwesen, Sprengwesen, Steine und Erden
Leiter: Dipl.-Ing. Damaschke Hans-Jürgen, GOR - 137
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Knott Hans, TAR - 119
Mitarbeiter: Rust Ludwig, TOI - 115

Peller Josef, TAI - 114
Gschaider Martin, THS - 125
Mikulasch Gertraud, MtD - 122
Gahr Irene, VAe - 122
Henke Richard, TOS Anw. - 153
Zolinski Michael, TAng - 108

Dezernat 3 Anlagensicherheit, Metall
Leiter: Dipl.-Ing. Zölch Josef, GD - 151
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Seehuber Johann, TOAR - 152
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Karmann Friedrich, TAR - 103

Dipl.-Ing. (FH) Graf Matthias. TA - 105
Koslow Annemarie, MtD - 113
Prücklmaier Christiane, VAe - 113
Kloos Werner, TOS Anw. - 153
Englberger Severin, TAng - 154

Dezernat 4 Gefahrstoffe, stofflicher Verbraucherschutz,
Textil – Papier – Keramik

Leiterin: Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Beck Renate, GR’in *) - 167
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Link Werner, TOAR - 101
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Marchner Helmut, TA - 162

Dipl.-Ing. (FH) Posselt Anna, TOI’in z.A. - 165
Joder Max, TI - 104
Grübl Ellen, VAe - 111
Heller-Brehm Bettina, TAng - 108

Dezernat 5 technischer und medizinischer Verbraucherschutz,
Holz – Elektro – Medizin

Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Hoock Heinz, TOAR - 128
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Schaumberg Heinz, TAR - 127
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Fronius Kurt, TA - 135

Mirlach Ludwig, TAI - 130
Schröger Johann, THS - 121
Lengmüller Monika, THS’in *)
Steiger Lydia, MtD - 126
Mania Lucie, VAe - 133
Eichmeier Peter, TOS Anw. - 146
Rabanter Martina, TOI Anw - 147

Dezernat 6 Transportsicherheit, Verkehrsgewerbe
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Mayerhofer Georg, GR - 170
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Schrödinger Alfred, TOAR - 160
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Ramsch Peter, TA - 164

Dipl.-Ing. (FH) Freund Ludwig, TA - 159
Pöchmann Günter, TOI - 163
Erl Herbert, TAI - 161
Hierold Josef, THS - 154
Nirschl Renate, MtD - 168
Hock Waltraud, MtD - 168
Buchner Bettina, VAe - 156
Franz Anton, TAng - 108
Pölsterl Stephan, TOIAnw - 154

Dezernat 7 Verwaltung
Leiter: Dipl.-VerwWirt (FH) Reichl Georg, RAR - 142
Vertreter: Dipl.-VerwWirt (FH) Müller Max, RA - 144
Mitarbeiter: Dipl.-VerwWirt (FH) Haubner Thomas, RI - 143

van Geister Stephan, RS z.A. - 140
Späth Ulrike, ROS’in - 145
Eckhof Dieter, OAM - 112
Bauer Bärbel, VAe - 178
Görgenhuber Manuela, VAe *) - 175
Scheugenpflug Jutta, VAe - 141
Schnurer Gabriele, VAe - 139
Senft Doris, VAe - 120
Strasser Günther, VA - 112
Eckhof Helga, Arb’in
Hemman Ernst, Arb

Rechtsreferentin
Wingerter-Junge Birgit, RR‘in - 148

*) derzeit im Erziehungsurlaub
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TEIL 5

Gewerbeaufsichtsamt Würzburg
Amt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sichere Technik für Unterfranken

Georg-Eydel-Straße 13, 97082 Würzburg, Telefon (0931) 4107-02, Telefax (0931) 4107 - 503,
Internet-Kontakt: www.gaa-wue.bayern.de

Amtsleiter: LGD Dipl.-Ing. Hentschel Günter - 501

Vorzimmer: VAe Breedlove Ute - 502

Stellvertreter: GD Dipl.-Chem. Tschech Günter - 561

Dezernat 1 Arbeitsstätten, Ergonomie, sozialer Arbeitsschutz,
Heimarbeit

Leiter: Dipl.-Ing. Falk Helmut, GD - 621
Vertreter: Bevermann Rolf, TAR - 624
Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Dr. Hörlin Gerhard, GR z.A. - 511

Ing. (grad) Schwab Adolf, TAR - 626
Dipl.-Ing. (FH) Frank Walter, TA - 627
Koch Horst, TAI - 625
Bernesch Petra, VAe - 622
Ruß Roland, VA - 623

Dezernat 2 A Bauwesen
Leiter: Dipl-Ing. Christ Alois, GD - 611
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Ort Hans-Peter, TAR - 612
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Zapf Wolfgang, TAR - 613

Müller Edgar, TA - 614
Winheim Norbert, TI - 615
Heßdörfer Michael, THS - 616
Schlör Norbert, THS - 617

Dezernat 2 B Sprengwesen, Steine u. Erden
Leiter: Dipl.-Ing. Hänig Andreas, GOR - 581
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Hock Dieter, TAR - 582
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Schulz Walter, TA - 585

Müller Alfons, TAI - 583
Dotzel Norbert, THS - 584

Dezernat 3 A Anlagensicherheit: Medizinischer Verbraucherschutz,
Brennbare Flüssigkeiten

Leiter: Dipl.-Chem. Tschech Günter, GD - 561
Vertreter: Dipl.-Ing. Kraus Guntmar, GR - 564
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Laudner Werner, TAR - 562

Dipl.-Ing. (FH) Hammer Jürgen, TA - 568
Mennig Günter, TAI - 566
Issing Susanne, VAe - 578

Dezernat 3 B Anlagensicherheit: Dampf und Druck, Aufzüge
Leiter: Dipl.-Ing. Rabhansl Rudolf, GR - 608
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Weippert Klaus, TOAR - 602
Mitarbeiter: Blesch Stefan, TAR - 606

Dipl.-Ing. Behrends Rebecca, TA - 603
Deubler Karl, TA - 604
Seifert Werner, TAI - 607

Dezernat 4 Gefahrstoffe, stofflicher Verbraucherschutz
Leiter: Dipl.-Chem. Dr. Böhm Karl, GOR - 591
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Schneider Wolfgang m.d.W.d.G.b., TAR - 592
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Weinig Klaus, TA - 595

Burkard Georg, TAI - 593
Grün Anton, TAI - 594

Dezernat 5 Anlagen- und Produktsicherheit
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Hofmann Egon, TOAR - 571
Vertreter: Dipl.-Ing. Müller Paul, TOAR - 574
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Christlmeier Hans, TA - 572

Schmitt Wolfgang, TOI - 576
Dipl.-Ing. (FH) Werner Jörg, TOI z.A. - 573
Dipl.-Ing. (FH) Wolf Michael, TOI z.A. - 577
Braun Robert, THS - 575

Dezernat 6 Transportsicherheit
Leiter: Dipl.-Ing. Lemmich Rudolf GR, m.d.W.d.G.b. - 551
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Smietana Dieter, TOAR - 556
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Federspiel Michael,TOAR - 553

Dipl.-Ing. (FH) Weissenberger Thomas, TA - 552
Wittstadt Hermann, TAI - 559
Martin Ernst, THS - 558
Köhler Heribert, THS - 554
Reisbeck Helmut, THS - 555
Ganz Renate, VAe - 557
Winkler Ulrike, VAe - 531

Dezernat 7 Gewerbeärztlicher Dienst
Leiter: Dr. med. Schmidt Manfred, MedD - 541
Vertreter: N.N.
Mitarbeiter Dr. med. Endrich Arno, MedOR - 542

Dr. med. Hässler Ralf-Joachim, MedOR - 543
Hammer Helga, VAe - 544
Lang Ingrid, VAe - 545

Dezernat 8 Verwaltung
Leiter: Dipl.-Verw.Wirt (FH) Brand Klaus, OAR - 505
Vertreter: Schwind Karl-Heinz, ROI - 527
Mitarbeiter: Dipl.-Verw.Wirt (FH) Zorn Andreas, RI - 524

Zehe Paul, RHS - 528
Pfeuffer Ariane, ROS - 532
Bischoff Adolf, OAM - 522
Krenig Werner, OAM - 515
Orth Roland - 520
Breedlove Ute, VAe - 502
Fleckenstein Dagmar, VAe - 518
Gößwein Otto, VA - 521
Heidenfelder Christel, VAe - 523
Heil Anne-Ruth, VAe - 521
Lange Maria, VAe - 519
Markert Gisela, VAe - 506
Oßwald Maria, VAe - 529
Reisinger Gerda, VAe - 508
Roos Ursula, VAe - 509
Scheller Heinrich, VA - 516
Schrod Beate, VAe - 530
Träubler Yvonne, VAe - 526

Rechtsreferent: Böhmer Patricia, RR - 510

in Ausbildung: Dipl.-Ing. (FH) Knoblach  Manuela, TAnge - 513
Dipl.-Ing. (FH) Trani Marco, TAng - 567

in Erziehungsurlaub:
Erbar Doris, RR
Schmitt Tanja, VAe
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